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Abkürzungsverzeichnis I 

Abkürzungsverzeichnis 
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AdR  Ausschuss der Regionen 
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Br.-Drs. Deutscher Bundesrat Drucksache 
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bzw  beziehungsweise 
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EGKS  Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
EGV  EG-Vertrag  
EL  Party of the European Left 
ELDR  Liberale und Demokratische Partei Europas 
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EU  Europäische Union 
EUASBBG Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und 

des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union 
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EVP  Europäische Volkspartei 
EWG  Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
FAZ  Frankfurter Allgemeine Zeitung 
FDP  Freie Demokratische Partei 
Fn  Fußnote 
GASP  Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
GG  Grundgesetz 
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1. Einleitung 

Durch die „Väter und Mütter des Grundgesetzes“ wurde den deutschen Ländern in der 

föderalen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland eine bedeutende Rolle zugedacht. Die 

Machtverteilung durch den Bundesstaat war eine Antwort auf die Erfahrungen mit dem 

zentralisierten nationalsozialistischen deutschen Staat. Diese sollte die Demokratie stärken 

und den Frieden sichern (Rudzio 2003: 361). Die Europäische Integration führte jedoch zu 

umfassenden Veränderungen des föderalen Machtgefüges, unter anderem mit der Übertra-

gung ursprünglich nationaler Politikfelder auf die supranationale Ebene (Große Hüttmann 

2005: 27-28). Die Länder besaßen auf der europäischen Ebene ursprünglich keine Mitspra-

chemöglichkeiten. Sie verloren dadurch zum Teil jeglichen Einfluss in Politikfeldern, die 

auf die Europäischen Gemeinschaften übertragen wurden. Für den deutschen Föderalis-

mus bestand die Gefahr „in der Europäischen Integration […] zur folkloristischen Restgröße herab-

zusinken“ (Sturm/Pehle 2005: 96). 

Die Länder strebten daher seit Beginn der Europäischen Integration in den 50er Jahren 

nach europapolitischer Mitwirkung und konnten diese binnenstaatlich und auf europäi-

scher Ebene nach und nach stärker ausbauen. Die Ausweitung der europapolitischen Län-

dermitwirkung beschleunigte sich mit der „Einheitlichen Europäischen Akte“ (EEA) und 

wurde im Zuge des Vertrags von Maastricht und seiner Ratifizierung in Deutschland, die 

an die Zustimmung der Länder gekoppelt war, auch in der Verfassung festgeschrieben. 

Heute wirken die Länder europapolitisch sowohl auf deutscher als auch auf europäischer 

Ebene mit.  

Im Jahrzehnt nach dem Vertrag von Maastricht blieben die Mitwirkungsrechte der deut-

schen Länder im Großen und Ganzen unverändert. Den deutschen Ländern fiel es jedoch 

zunehmend schwerer, ihre Interessen im Zuge der Vertragsverhandlungen von Amsterdam 

und Nizza durchzusetzen (Bauer 2004: 454). Waren die Länder mit ihren Forderungen zur 

Mitwirkung im Zuge der Verhandlungen zum Vertrag von Maastricht noch recht geschlos-

sen aufgetreten, konnte während der 90er Jahre immer öfter beobachtet werden, dass der 

alte EU-Konsens und der Zusammenhalt zwischen den Ländern nicht mehr so stark war 

wie in der Vergangenheit (Jeffery 2003). Zudem gab es Diskussionen über die heterogenen 

deutschen EU-Beteiligungsverfahren. Die Bundesregierung monierte, ihre europapolitische 

Handlungsfähigkeit sei durch die deutschen föderalen Regelungen stark eingeschränkt und 

die deutsche Vertretung dadurch geschwächt (De Luca/Mühlberger 2006; Große Hütt-

mann 2005: 31). 
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1.1 Fragestellung 

Im Zuge des „Post-Nizza-Prozesses“ und der Vorbereitung des Europäischen Verfas-

sungsvertrags im EU-Konvent sowie im Zuge der Verhandlungen zu einer Föderalismusre-

form in Deutschland kam auch die europapolitische Mitbestimmung der Länder auf den 

Prüfstand. Beide Prozesse verliefen in Phasen parallel und es boten sich zur europapoliti-

schen Mitwirkung inhaltliche Schnittmengen (Eppler 2006a: 75).  

Diese Magisterarbeit untersucht die Veränderungen der europapolitischen Ländermitwir-

kung parallel auf der deutschen und der europäischen Ebene in den Jahren 2002 bis 2006. 

Auf deutscher Ebene konzentriert sie sich dabei auf den Prozess der Föderalismusreform: 

zum einen im Rahmen der Bundesstaatskommission in den Jahren 2003 und 2004, zum 

anderen im Rahmen der  „Föderalismusreform I“ in den Jahren 2005 und 2006. Auf euro-

päischer Ebene nimmt sie die Verhandlungen des EU-Konvents in den Blick und zusätz-

lich auf der deutschen Ebene die binnenstaatliche Ratifizierung des Vertrags über eine Ver-

fassung für Europa (VVE). Diese Untersuchung ist bewusst auf beide Ebenen angelegt, da 

sie so in der Logik der Funktionsweise des Europäischen Mehrebenensystems (vgl. einfüh-

rend Benz 2003; Knodt/Große Hüttmann 2006) sowohl die Verhandlungen und Verände-

rungen auf EU- als auch jene auf bundesstaatlicher Ebene zur EU-Mitbestimmung der 

deutschen Länder behandeln kann. Die zentrale Fragestellung der Magisterarbeit lautet: 

Welche Forderungen hatten die deutschen Länder in Bezug auf ihre europapoliti-

schen Mitwirkungsmöglichkeiten und welche Änderungen der Mitwirkung wurden 

letztendlich im Vertrag über eine Verfassung für Europa und bei der Föderalismus-

reform umgesetzt? 

Im Zuge der Untersuchung der Verhandlungsprozesse des EU-Konvents und der Födera-

lismusreform stellen sich ergänzend folgende Fragen: 

- Welche Ziele verfolgten die deutschen Länder bezüglich ihrer europapolitischen Mit-

bestimmung? Versuchten die Länder ihre Mitwirkung zu stärken, oder gab es Rück-

zugs- und Abgrenzungsforderungen? Haben die Länder in beiden Reformprozessen 

ähnliche Strategien verfolgt? 

- Wurde ein Mitwirkungsdefizit von den Ländern eher innerstaatlich oder supranatio-

nal wahrgenommen? 

- Welche Einflüsse hatten die beiden Reformprozesse aufeinander? Verhielten sich die 

beiden Prozesse wie zwei „korrespondierende Röhren“ zueinander, so dass die Län-
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der die auf der einen Verhandlungsebene nicht erzielten Inhalte, auf einer anderen 

durchzusetzen versuchten? 

- Welchen Einfluss hatte dabei die Beschaffenheit der Verhandlungsarenen der bei-

den Reformprozesse auf die Durchsetzungskraft der Länder?  

- Sprachen die deutschen Länder (noch) mit einer Stimme? Gab es Meinungsverschie-

denheiten, unterschiedliche Strategien und Stoßrichtungen zwischen den Ländern? 

1.2 Theoretischer Hintergrund  

Die Beantwortung der Forschungsfrage legt eine Systematisierung der europapolitischen 

Mitwirkungsmöglichkeiten und der verfolgten Ziele der deutschen Länder nahe, auch um 

eine Vergleichbarkeit zwischen den beiden Reformprozessen (EU-Konvent und Födera-

lismusreform) herstellen zu können. Diese Magisterarbeit untersucht die Thematik auf Ba-

sis des Domestizierungsansatzes nach Sebastian Harnisch (2006) und der Theorie der Poli-

tikverflechtung.   

Der Domestizierungsansatz beschäftigt sich mit der Verlagerung von nationalen Kom-

petenzen auf die supranationale Ebene und die darauf bezogenen nationalen Anpassungs-

prozesse. Harnisch untersuchte in einer Studie neben der Beteiligung des Bundestages am 

sicherheitspolitischen Entscheidungsprozess über Auslandseinsätze der Bundeswehr auch 

die Entwicklung der Beteiligung des Bundesrates und des Bundestages am europapoliti-

schen Entscheidungsprozess. Er beleuchtete dabei die Entwicklung der europapolitischen 

Ländermitwirkung vom Beginn der Europäischen Integration bis zu den umfassenden Ver-

änderungen im Rahmen der Ratifizierung des Vertrags von Maastricht und deren Umset-

zung. Die weiteren Entwicklungen Ende der 90er Jahre – den „Post-Nizza-Prozess“ und 

die Verhandlungen im EU-Konvent – streift er nur.1 

Der Domestizierungsansatz geht davon aus, dass die Länder auf die Entwicklungen der 

Europäischen Integration reagierten, um Beteiligung am Entscheidungsprozess zurückzu-

gewinnen und die Regierung an die bundesstaatliche Ordnung zurückzubinden. Die Magis-

terarbeit untersucht für die Prozesse des EU-Konvents und der Föderalismusreform, in-

wiefern die Länder als aktive Domestizierer auftraten, wie es Harnisch für die 90er Jahre 

nachweisen konnte. Die Länderforderungen im Zuge der Verhandlungen sollen zudem 
                                                 

1  Vgl. Abschnitt 2.5.4 „Die Mitwirkung von Bundestag und Bundesrat am Europäischen Verfassungskon-
vent“ in: Harnisch (2006: 160-167). Die Arbeit der Bundesstaatskommission und der Föderalismusreform 
kommen in seiner Abhandlung nur am Rande vor. Zur Rolle von Bundestag und Bundesrat im Europäi-
schen Verfassungskonvent finden sich vom selben Autor weitere Ausführungen in einem ergänzenden 
Aufsatz (Harnisch 2007). 
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nach den Kriterien von Ivo Duchacek (1970) bzw. von Charlie Jeffery (2003) analysiert 

werden: nach solchen des „let-us-in“, der Forderung nach Beteiligung, und solchen des 

„leave-us-alone“, der Forderung nach Kompetenzabgrenzung. 

Die Theorie der Politikverflechtung (Scharpf/Reissert/Schnabel 1976; Scharpf 1985) 

soll dabei helfen, die Verhandlungssituation der deutschen Länder in den beiden Verhand-

lungsprozessen zu analysieren. Die Theorie untersucht die Verflechtung von politischen 

Systemen und versucht Aussagen über die Effektivität von Verhandlungen zu treffen. In 

der Vergangenheit waren sowohl die Vertragsverhandlungen im Europäischen Rat (Wolff 

2006: 187) als auch die deutschen binnenstaatlichen Abstimmungsprozesse zwischen Bund 

und Ländern (Benz 2004: 176) von Politikverflechtung bestimmt, die politischen Output 

erschwerte. In dieser Magisterarbeit wird untersucht, inwiefern sich die Politikverflechtung 

im Zuge der beiden Prozesse auswirkte, um den Einfluss der Beschaffenheit der Verhand-

lungsarenen zu analysieren. Die Untersuchung ist parallel auf die europäische und deutsche 

Ebene angelegt. Dies macht es möglich die Politikverflechtung aus Länderperspektive in 

Deutschland und Europa auszuloten. 

1.3 Relevanz des Themas und Forschungsstand 

Thema und Fragestellung der Magisterarbeit beleuchten sowohl eine realpolitische als auch 

eine politikwissenschaftliche Problemlage.2 Auf der realpolitischen Ebene ist die Hand-

lungsfähigkeit und Ausgestaltung der europäischen Länderbeteiligung von Bedeutung. Die-

se ist in der Praxis einem ständigen Wandel unterworfen. Sowohl auf deutscher als auch auf 

europäischer Ebene veränderte die Europäische Integration den Gestaltungsspielraum der 

Länder. Aus Ländersicht wurde bemängelt, dass die Rechtsetzungsvorhaben der Europäi-

schen Union im Bereich der Länderzuständigkeiten „häufig über das erforderliche Maß hinausge-

hen und zu einer Aushöhlung der eigenständigen Gestaltungsmöglichkeiten der Länder und ihrer Parla-

mente geführt haben“ (Straub 2004: 38). Für die Länder stellte sich fortlaufend die Frage, wie 

sie ihre Handlungsfähigkeit im Europäischen Mehrebenensystem bewahren und ausgestal-

ten können. Denn es gab und gibt immer wieder Forderungen, die Beteiligung und den 

Einfluss der Länder an der EU zu verringern.  

Unter anderem erhob die Bundesregierung Forderungen, die Mitwirkung der Länder über 

Artikel 23 GG einzuschränken, um die deutsche Handlungsfähigkeit zu verbessern (Große 

Hüttmann 2005: 31-32). Die Verhandlung eben dieser Mitwirkungsrechte stand in den bei-

                                                 

2  Vgl. zur Begrifflichkeit der realpolitischen und wissenschaftlichen Relevanz Harnisch (2003: 2-3). 
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den Reformprozessen (EU-Konvent und Föderalismusreform) auf der Tagesordnung und 

damit Regelungen, die existenzielle föderale Grundlagen berührten. Die föderale Ordnung 

Deutschlands ist in Artikel 79 Abs. 3 GG als unabänderlich festgesetzt. Dort heißt es unter 

anderem, dass die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung nicht ver-

ändert werden darf. Die Entstehung und die Weiterentwicklung der Europäischen Ge-

meinschaften bewirkte aber umfassende Veränderungen für die gesetzgeberischen Tätigkei-

ten der deutschen Länder. Die europapolitische Mitwirkung der deutschen Länder nahm – 

aus ihrer Sicht – somit eine wichtige Funktion ein, um ihre bedeutende Rolle im deutschen 

föderalen Staatssystem zu bewahren. Sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebe-

ne sollten in den letzten Jahren die Regeln und Verfahren der europapolitischen Länder-

mitbestimmung verändert und fortentwickelt werden und zwar durch Reformprozesse, die 

zu den umfangreichsten ihrer Art gezählt werden können. 

Von der politikwissenschaftlichen Seite ist das Thema relevant, da die Untersuchung die 

Weiterentwicklung der europapolitischen Ländermitwirkung beleuchtet. Diese Untersu-

chungen sind in der Politikwissenschaft aber bisher hauptsächlich deskriptiv angelegt (Bau-

er 2005a: 188). Deshalb werden sowohl die Positionen und Ergebnisse der beiden Reform-

prozesse – auf dem Hintergrund des Domestizierungsansatzes – als auch die Verhandlun-

gen mit Hilfe der Politikverflechtung in dieser Magisterarbeit vergleichend analysiert. Es 

wird oft kritisiert, dass die „Interdependenzen und Rückkopplungen zwischen nationaler und europäi-

scher Politik“ vernachlässigt werden (Eising 2003: 409). Diese Magisterarbeit zielt darauf ab, 

die Wechselwirkungen zweier Reformprozesse (nationaler und europäischer Art) abwägend 

darzustellen. 

Die Entstehung und Entwicklung der europapolitischen Mitbestimmung der deutschen 

Länder und deren Rolle im Prozess der Europäisierung wurde bereits umfassend unter-

sucht (vgl. stellvertretend Große Hüttmann/Knodt 2000; Grünhage 2007; Harnisch 2006; 

Hrbek 2001, Klaus 1996).3 Auch die beiden thematischen Schwerpunkte (EU-Konvent und 

Föderalismusreform) wurden in der Wissenschaft thematisiert, wenn auch unterschiedlich 

intensiv. Die Rolle und die Positionen der deutschen Länder im EU-Konstitutionali- sie-

rungsprozess wurden in zahlreichen Aufsätzen behandelt (Bauer 2004, 2005, Hrbek 2003, 

2005a; Hrbek/Große Hüttmann 2002; Pahl 2003). Dabei gehen die Untersuchungen so-

wohl auf die Verhandlungspositionen der deutschen Länder im Zuge des EU-Konvents als 

auch auf die Ergebnisse im endgültigen VVE ein.  

                                                 

3  Zu allen Facetten der europapolitischen Mitwirkung sind zudem hilfreich und ergiebig die vom Zentrum 
für Föderalismusforschung in Tübingen herausgegebenen Jahrbücher des Föderalismus 2000ff. 
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Ebenso beschäftigten sich bereits einzelne politikwissenschaftliche Abhandlungen mit der 

europapolitischen Dimension der Föderalismusreform. Zum gescheiterten Versuch einer 

Föderalismusreform durch die Bundesstaatskommission gibt es zahlreiche Ausführungen. 

Diese handeln hauptsächlich von den Diskussionen um die Veränderungen der europapoli-

tischen Mitwirkungsmöglichkeiten vor allem nach Artikel 23 GG (Chardon 2005a, 2005b; 

Eppler 2006a, 2006b; Hrbek 2005b). Wissenschaftliche Abhandlungen der letzten Jahre 

widmeten sich auch dem Thema der „Europatauglichkeit“ des deutschen Föderalismus. Bei 

diesen stand ebenfalls meist der „Europaartikel“ des Grundgesetzes im Mittelpunkt (Fi-

scher 2003; Große Hüttmann 2004, 2005, 2006b; Pernice 2004a, 2004b, 2004c). Zur euro-

papolitischen Dimension des zweiten (und geglückten) Anlaufs der Föderalismusreform 

aus dem Jahre 2006 gibt es auch bereits einzelne Untersuchungen (Eppler 2006d; Sturm 

2006; aus juristischer Blickrichtung: Huber 2006; Starck 2007). 

Alleine Annegret Eppler hat bisher die Verhandlungen und Wechselwirkungen des VVE 

und der Bundesstaatskommission unter dem Aspekt der europapolitischen Mitwirkung der  

deutschen Länder thematisiert (Eppler 2006a, 2006c). Dabei wird jedoch die im Endeffekt 

2006 erfolgreiche Föderalismusreform noch nicht berücksichtigt. Janna Wolff untersuchte 

die Politikverflechtung in den Verhandlungen des EU-Konvents (Wolff 2006). Für die Fö-

deralismusreform finden sich aus diesem Blickwinkel jedoch keine ausführlichen Analysen. 

Die Anwendung des Domestizierungsansatzes auf die beiden Verhandlungsprozesse wurde 

bisher nicht über die Ausführungen Harnischs hinaus untersucht. Diese Magisterarbeit ver-

sucht, diese Lücken zu schließen, und die beiden Verhandlungsprozesse vergleichend – mit 

Hilfe des Domestizierungsansatzes und der Theorie der Politikverflechtung – ins Visier zu 

nehmen. 

1.4 Methodisches Vorgehen 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden mit Hilfe der Inhaltsanalyse sowohl Pri-

mär- als auch Sekundärquellen ausgewertet. Dazu gehören unter anderem Dokumentatio-

nen und Materialien der Föderalismusreformen und des EU-Konvents, darunter Drucksa-

chen sowie Reden und Stellungnahmen von Politikern. Zur Föderalismusreform wird die 

umfangreiche Dokumentation der Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Moder-

nisierung der bundesstaatlichen Ordnung (Zur Sache 1/2005) genutzt. Zum EU-Konvent 
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steht ebenfalls eine große Anzahl von Dokumenten zur Verfügung, sowohl vom EU-

Konvent selbst4, als auch Stellungnahmen und Positionspapiere der deutschen Länder.5  

Zudem kann auf eine ausführliche wissenschaftliche Diskussion über die Rolle der deut-

schen Länder und ihre Positionen im EU-Konvent zurückgegriffen werden (vgl. Kapitel 

1.3). Die Inhaltsanalyse wird für den EU-Konvent neben den zahlreichen Primärquellen 

daher auch mit vielen Sekundärquellen ergänzt. Zur Thematik der europapolitischen Mit-

bestimmung im Zuge der Föderalismusreform ist die Dichte an Sekundärliteratur deutlich 

geringer, daher wird hier hauptsächlich mit Primärquellen gearbeitet. Auf ergänzende Ex-

perteninterviews wurde wegen der guten Quellenlage verzichtet. 

1.5 Aufbau der Magisterarbeit 

Die Magisterarbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Auf die Einleitung folgt Kapitel 2, das die 

theoretischen Grundlagen der Magisterarbeit legt. Zu Beginn werden die Begriffe der Eu-

ropäisierung und der Europäischen Integration auf Hintergrund der europapolitischen 

Mitwirkung der deutschen Länder definiert (Kapitel 2.1). Dann folgen die beiden theoreti-

schen Ansätze, auf denen die Analyse der Magisterarbeit aufbaut. Zum einen der Domesti-

zierungsansatz von Sebastian Harnisch, der eine Aussage über die „Verhaltenserwartbar-

keit“ der Länder ermöglicht (Kapitel 2.2). Zum anderen die Theorie der Politikverflechtung 

nach Fritz W. Scharpf, mit deren Hilfe die Verhandlungssituation der Länder in den beiden 

Reformprozessen analysiert wird (Kapitel 2.3). 

In Kapitel 3 folgt eine Darstellung der Entwicklung der europapolitischen Mitwirkung der 

deutschen Länder seit Beginn der Europäischen Integration. In historische Abschnitte ge-

gliedert, werden die Entwicklungsstufen der Domestizierung aufgezeigt (Kapitel 3.1 bis 

3.5). Auf Basis der historischen und analytischen Erkenntnisse werden dann zusammen mit 

den Ausführungen aus dem Theoriekapitel zwei Hypothesen für die beiden zu untersu-

chenden Reformprozesse aufgestellt (Kapitel 3.6).  

Es folgen die beiden Hauptkapitel mit den Untersuchungen der Reformprozesse. In Kapi-

tel 4 werden die Verhandlungen zum VVE untersucht. Zu Beginn werden die Arbeitsweise 

                                                 

4  Eine große Sammlung von Dokumenten aus der Arbeit des Konvents findet sich auf den ehemaligen In-
ternet-Seiten des EU-Konvents (EU-Konvent 2003a). 

5  Die Homepage www.eu-konvent-bw.de, die vom Staatsministerium Baden-Württemberg herausgegeben 
wurde, enthielt unter anderem eine umfangreiche Sammlung der Beiträge Erwin Teufels und der weiteren 
deutschen Konventsmitglieder. Leider ist diese nicht mehr online verfügbar. Freundlicherweise wurden 
die Inhalte der Homepage vom Staatsministerium Baden-Württemberg (Dr. Ulrich Derpa) für diese Ma-
gisterarbeit auf CD-Rom zur Verfügung gestellt. 
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des EU-Konvents und die teilnehmenden deutschen Mitglieder vorgestellt (Kapitel 4.1). 

Darauf folgt ein Kapitel zu der Rolle und Position der deutschen Länder im Konvent (Ka-

pitel 4.2). Die Domestizierungsforderungen, die die Länder zum EU-Reformprozess aufge-

stellt hatten, werden daraufhin dargestellt, den Strategien des „let-us-in“ und „leave-us-

alone“ zugeordnet und die Veränderung der Forderungen vor dem Hintergrund der lau-

fenden Verhandlungen analysiert (Kapitel 4.3). Im Anschluss werden die im Vertragsent-

wurf des Konvents erzielten Ergebnisse entsprechend der verfolgten Strategien aufgezeigt, 

und die Bewertung aus Sicht der Länder dargestellt (Kapitel 4.4). Anschließend werden die 

Auswirkungen der Ratifizierung und des Scheiterns des VVE beleuchtet (Kapitel 4.5): zum 

einen die Verhandlungen im Zuge der binnenstaatlichen Ratifizierung und außerdem die 

Perspektive der erzielten Kompromisse des VVE. Ein Zwischenfazit fasst die gesammelten 

Ergebnisse zusammen (Kapitel 4.6).  

Kapitel 5 dreht sich um die Verhandlungen zur Föderalismusreform. Das Kapitel gliedert 

sich in zwei große Abschnitte: die Verhandlungen im Zuge der Bundesstaatskommission 

(Kapitel 5.1) und die Verhandlungen zur „Föderalismusreform I“ (Kapitel 5.2). Es wird die 

Entwicklung, die zu den Verhandlungen in der Bundesstaatskommission führte, beleuchtet 

(Kapitel 5.1.1), bevor im Detail ihre Einsetzung und Verfahrensweise dargestellt wird (Ka-

pitel 5.1.2). Auf diesem Hintergrund werden die Verhandlungen, die über die „Europataug-

lichkeit“ Deutschlands in der Kommission geführt wurden, von Seiten der Sachverständi-

gen, der Bundesregierung und der Länder analysiert (Kapitel 5.1.3). Die vorläufigen euro-

papolitischen Ergebnisse der dann gescheiterten Verhandlungen werden resümiert (Kapitel 

5.1.4), die auch Auswirkungen auf die folgenden Verhandlungen hatten. Der Weg zu den 

erneuten Verhandlungen über eine Föderalismusreform wird dargelegt (Kapitel 5.2.1). Die-

se endeten in einen Reformentwurf der Großen Koalition und der Länder, wobei sowohl 

die Haltung der Länder als auch des Bundestags zu den europapolitischen binnenstaatli-

chen Mitwirkungsmöglichkeiten des Bundesrats untersucht wird (Kapitel 5.2.2). Abschlie-

ßend werden dann die erzielten europapolitischen Ergebnisse der „Föderalismusreform“ 

dargestellt (Kapitel 5.2.3). Daran schließt sich ein Zwischenfazit an, welches die europapoli-

tische Dimension der föderalen Reformbemühungen in Deutschland zusammenfasst (Ka-

pitel 5.3). 

In Kapitel 6, am Ende dieser Magisterarbeit, steht das Fazit. Dieses gibt die Antworten auf 

die aufgestellten Forschungsfragen verdichtend wieder, validiert die theoretischen Grund-

lagen und einen wagt Ausblick auf die zukünftige Entwicklung.  
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2. Theoretische Grundlagen 

„In vielen Europäisierungsstudien werden die Interdependenzen und Rückkopplungen zwischen na-
tionaler und europäischer Politik bewusst vernachlässigt.“ (Eising 2003: 409) 

In dieser Magisterarbeit soll der in der wissenschaftlichen Diskussion bemängelten Ver-

nachlässigung von Interdependenzen und Rückkopplungen in der Europäisierungsfor-

schung begegnet werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der Wechselwir-

kungen zwischen nationaler und europäischer Ebene, denn die deutschen Länder sind in 

der Europäischen Union Akteure in einem komplexen Mehrebenensystem.6 Die EU beein-

flusst die deutschen Länder, und ebenso reagieren sie und wirken ihrerseits auf die EU zu-

rück. „Europeanization has to be conceived as a two-way process in which member states and EU interact 

to cause changes in one another“ (Jeffery 2003: 97-98). Um diesen wechselseitigen Prozess exakt 

behandeln zu können, werden in diesem Kapitel zuerst Europäisierung und Europäische 

Integration definiert (Kapitel 2.1). Anschließend wird die theoretische Grundlage mit dem 

Domestizierungsansatz vorgestellt (Kapitel 2.2). Des Weiteren folgt eine kurze Einführung 

in die Theorie der Politikverflechtung, die als Erklärungsansatz für die Verhandlungssitua-

tion der deutschen Länder in den beiden untersuchten Politikprozessen genutzt werden soll 

(Kapitel 2.3). 

2.1 Europäisierung und die deutschen Länder 

„Europäisierung“ und „Europäische Integration“ werden in der wissenschaftlichen Diskus-

sion in unterschiedlichen Ausprägungen verwendet. Dabei sind in der Politikwissenschaft 

verschiedene Definitionen jeweils Forschungsinteressen von Teildisziplinen oder einer 

Forschungsrichtung geschuldet (vgl. Auel 2006; Eising 2003; Kohler-Koch 2000). Ein ein-

                                                 

6  Die deutschen Länder sind in einen wechselseitigen Prozess mit der EU eingebunden. Waren früher auf 
der internationalen Ebene vor allem die Regierungen als Vertreter der nationalen Außenpolitik die tonan-
gebenden Akteure, gibt es beim Gebilde der Europäischen Union eine komplexere Situation. Sowohl auf 
europäischer Ebene, als auch auf nationaler, regionaler und kommunaler Stufe gibt es umfassende Inter-
dependenzen. Zudem besitzt die Europäische Union eine stark ausgebaute Form von Institutionalisierung 
und besitzt in einigen Politikbereichen eigene Kompetenzen, die weit über die Ausmaße anderer suprana-
tionaler Institutionen hinausreichen, aber noch nicht an die Kompetenzen eines Nationalstaats heran-
kommen. Man bezeichnet die Europäische Union daher auch als Gebilde „sui generis“ (Benz 2003: 317; 
Knodt/Große Hüttmann 2006: 223).  

 In den 90er Jahren haben sich als Bezeichnungen für das politische System der EU unter anderem „Eu-
ropäische Politikverflechtung“, „Europäisches Mehrebenensystem“ (vgl. Große Hüttmann 2006a) und 
„multi-level governance“ (vgl. Knodt/Große Hüttmann 2006) hervorgebracht. Ihnen ist zuerst gemein-
sam, dass sie die Strukturen der EU gegenüber normalen staatlichen Strukturen absetzen (Benz 1998: 558-
559). 

 



Theoretische Grundlagen 10 

deutiger Fokus der internationalen Europäisierungsforschung ist jedoch auszumachen. Er 

liegt auf Untersuchungen zur Europäischen Union (EU) und ihrer Mitgliedsstaaten, wo-

durch andere europäische Staaten (Nicht EU-Länder) und politische Arenen (z.B. Europa-

rat, OECD) ausgeklammert werden. Korrekterweise müsste daher eigentlich von „EU-

Europäi-sierung“ oder „Unionisierung“ gesprochen werden (vgl. Bieling/Lerch 2006b: 12; 

Kohler-Koch 2000: 12-13; Radaelli 2003: 27). 

Es gibt keine allgemeingültige Definition von Europäisierung, die die Inhalte aller For-

schungsbereiche angemessen und zielführend zusammenfassen könnte. Dies würde die Ei-

nigung auf eine vorrangige Fragestellung notwendig machen (Kohler-Koch 2000:12). Eine 

gängige Definition im Bereich der Teildisziplin Internationale Beziehungen beleuchtet die 

Bildung und Veränderung einer neuen politischen Ebene in Europa. Europäisierung wird 

hierbei eher als Synonym für Europäische Integration verstanden. 

„We define Europeanization as the emergence and development at the European 
level of distinct structures of governance, that is, of political, legal, and social institutions 
associated with political problem solving that formalize interactions among the actors, and of policy 
networks specializing in the creation of authoritative European rules.” (Ris-
se/Cowles/Caporaso 2001: 3, Hervorhebungen im Original) 

Diese Definition ist für die Herangehensweise dieser Magisterarbeit unzureichend, da sie 

die Einflüsse auf nationale Strukturen und Akteure, in diesem Fall die deutschen Länder, 

vernachlässigt. Eine in diese Richtung gehende top-down Perspektive findet sich im Be-

reich der europäischen Politikfelduntersuchungen, bei denen Auswirkungen europäischer 

Regelungen auf Mitgliedsstaaten im Mittelpunkt stehen.  

„Europeanization is an incremental process re-orienting the direction and shape of politics to the de-
gree that EC political and economic dynamics become part of the organizational logic of national 
politics and policy-making.” (Ladrech 1994: 69) 

Die Definition von Robert Ladrech versteht Europäisierung wiederum als einen eindimen-

sionalen Prozess. Beide Definitionen sind für diese Magisterarbeit nicht geeignet. So be-

rücksichtigen Risse/Cowles/Caporaso die Veränderungen der Strukturen auf der europäi-

schen Ebene. Dieser Prozess ist für die Fragestellung der Magisterarbeit von Bedeutung, da 

die Veränderungen der europäischen Strukturen im Zuge von VVE und Föderalismusre-

form aus Sicht der Länder analysiert werden. Die Definition von Ladrech konzentriert sich 

auf die Auswirkungen auf die Nationalstaaten. Diese Entwicklung wird ebenfalls zur Spra-

chen kommen und zwar bei den Auswirkungen und Folgen von VVE und Föderalismusre-

form auf die deutschen Länder. Diese Definition berücksichtigt allerdings nicht die bot-

tom-up Perspektive der deutschen Länder, die durch ihre Beteiligung am europapolitischen 
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Prozess Einfluss geltend machen und Rückwirkungen auf die europäische Ebene führen. 

Daher müssen diese Definitionen noch ergänzt werden. Eine umfassendere Bedeutung  

bringt Radaelli: 

„Europeanization refers to: Processes of (a) construction (b) diffusion and (c) institutionalization of 
formal and informal rules, procedures, policy paradigms, styles, ‘ways of doing things’ and shared be-
liefs and norms which are first defined and consolidated in the making of EU decisions and then in-
corporated in the logic of domestic discourse, identities, political structures and public policies.” (Ra-
daelli 2000: 3-4) 

Jedoch liegt bei dieser Definition der Schwerpunkt auf der EU-Ebene und der nationalen 

Implementation. Radaelli blendet die Entstehung der europäischen Politik ebenfalls aus 

und gibt den Mitgliedsstaaten eine passive Rolle. Dabei ist die europäische Politik „das Pro-

dukt von Verhandlungen und damit von Präferenzen der Mitgliedsstaaten“ (Auel 2006: 310).  

Die Art der Schwerpunktsetzung Radaellis findet jedoch viel Zustimmung in der wissen-

schaftlichen Diskussion (Auel 2006: 298; Eising 2003: 395-396), da eine Trennung von 

Entstehung und Rückwirkung notwendig erscheint, um analytisch klar vorgehen zu kön-

nen. So stellt Rainer Eising die Europäische Integration – verstanden als „Aufbau und die 

Entwicklung europäischer Institutionen und Politiken“ – neben die Europäisierung mit den „Aus-

wirkungen und Rückwirkungen dieses Integrationsprozesses auf nationale Akteure, Strukturen und Pro-

zesse“ (Rainer Eising 2003: 396). 

Für diese Magisterarbeit wird die Europäisierungs-Definition von Roland Sturm und Hein-

rich Pehle zu Grunde gelegt, die die Bedenken der analytischen Trennung von Eising be-

rücksichtigt, zudem die Auffassung von Ladrech integriert und sie durch die Perspektive 

einer „europäischen Dimension“ Beate Kohler-Kochs (2000: 22) ergänzt. „Europäisie-

rung“ wird danach als ein weitgefasster top-down und bottom-up Prozess beschrieben: 

„Die Europäisierung ist ein politisch-gesellschaftlicher Prozess, der angetrieben von der Geschwin-
digkeit und Reichweite der europäischen Integration einen Veränderungsdruck auf Nationalstaaten 
und europäische Gesellschaften ausübt, aber auch europäische Institutionen zur Responsivität gegen-
über nationalen Interessen zwingt und damit diese zu fortwährendem politischen Wandel und zum 
Teil auch zu institutioneller Anpassung bewegt. Europäisierung erweitert den Wahrnehmungshori-
zont und den politischen Handlungsraum von Nationalstaaten um die europäische Dimension.“ 
(Sturm/Pehle 2005: 12) 
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2.2 Domestizierungsansatz (Sebastian Harnisch) 

„Die Aufwertung von Exekutive und Verwaltung und spiegelbildlich die Schwächung der Parla-
mente ist eine der auffälligsten Folgen“ der „Einrichtung eines den Staaten übergeordneten Ent-
scheidungssystems“ (Kohler-Koch 2000: 15). 

Es finden sich in der Literatur immer wieder Aussagen darüber, dass nationale Exekutiven 

als Gewinner gegenüber anderen nationalen Akteuren (z.B. den deutschen Ländern) aus In-

ternationalisierungsprozessen hervorgegangen sind. Wie gezeigt werden wird, haben die 

deutschen Länder auf vielfältige Art und Weise versucht, auf den internationalen Wandel 

im Zuge der Entwicklung von EG und EU zu reagieren. 

Die Magisterarbeit untersucht Interaktionen von nationaler (deutscher) und internationaler 

Politik. Es gibt dazu in der Politikwissenschaft einige Ansätze, wie derartige Wechselwir-

kungen analysiert werden können. Allerdings ist dies ein Bereich innerhalb der Disziplin 

der Internationalen Beziehungen, der sich erst relativ spät entwickelte und lange uner-

forscht blieb (Harnisch 2006: 18-23; Jachtenfuchs/Kohler-Koch 2003b: 11-17). Die poli-

tikwissenschaftliche Analyse der Rolle der deutschen Länder in Europa ist bisher haupt-

sächlich deskriptiv angelegt (Bauer 2005a: 188). Einen interessanten Einstieg in den mögli-

chen Einsatz von politischen Theorien hat Bauer selbst gemacht (2005a).7 

Diese Magisterarbeit greift auf zwei Ansätze zurück, die beide auf ihre Weise Möglichkeiten 

bieten, die hier zu untersuchenden Entwicklungen zu erklären. Dabei bietet der eher sozi-

alkonstruktivistische Domestizierungsansatz nach Harnisch zwar eine andere Herange-

hensweise als die eher rationale Theorie der Politikverflechtung. Es soll aber versucht wer-

den, die Erklärkraft beider Ansätze zu verbinden. Die theoretische Grundannahme der 

Magisterarbeit zur „Verhaltenserwartbarkeit“ der deutschen Länder bildet der Domestizie-

rungsansatz, der auf verschiedenen Theorien aufbaut, die sich ebenfalls mit Machtverschie-

bungen im Zuge der Europäisierung beschäftigen. Die „Political Resource Theory“ von 

Andrew Moravcsik (1997) wird in Kapitel 2.2.1 vorgestellt, gefolgt von der „Neuen Staats-

räson“ von Klaus Dieter Wolf (1997b, 2000) in Kapitel 2.2.2, bevor in Kapitel 2.2.3 der ei-

gentliche Domestizierungsansatz von Sebastian Harnisch (2006) eingeführt wird. Die Ver-

handlungsmöglichkeiten der Länder in den beiden Reformprozessen werden in dieser Ma-

                                                 

7  Bauer analysiert an Hand der Rolle der deutschen Länder im EU-Konvent die Aussagekraft verschiedener 
Theorien (Liberaler Intergouvernementalismus, Multilevel Governance, Konstruktivismus) und empiri-
scher Verallgemeinerungen (Sinatra Doktrin) und zeigt ihre Stärken und Schwächen in den unterschiedli-
chen Bereichen der Analyse (Bauer 2005a).  
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gisterarbeit mit Hilfe der Theorie der Politikverflechtung untersucht, die in Kapitel 2.3 

thematisiert wird. 

2.2.1 Political Resource Theory (Andrew Moravcsik) 

Moravcsik nimmt an, dass der Prozess der Europäisierung jene nationalen Institutionen 

und Akteure stärkt, die Zugang zu internationalen Verhandlungen und Institutionen haben: 

in der Regel die nationalen Exekutiven. Moravcsik untersucht das Verhältnis der Akteure 

zueinander als ein Zwei-Ebenen-Spiel (Putnam 1988). Dabei verfolgen die Exekutiven 

(Agents) eine bewusste Politikstrategie gegenüber gesellschaftlichen Partizipationsansprü-

chen (Principals). Hier geht Moravcsik davon aus, dass die Exekutiven Souveränität an sup-

ranationale Akteure wie die EU abgeben, gleichzeitig aber innenpolitisch Handlungssouve-

ränität gewinnen können, da andere Akteure (Principals) ungleich stärker an Einfluss verlie-

ren (Moravcsik 1997: 211-217). Diese Herangehensweise ist für diese Magisterarbeit daher 

von Bedeutung, da die Theorie zwischen verschiedenen binnenstaatlichen Akteuren diffe-

renziert. 

Moravcsik unterscheidet vier Dimensionen, nach denen die Exekutive versucht, ihren 

Handlungsspielraum zu bewahren und auszuweiten (Moravcsik 1997: 217-225).  

- Zum Ersten besäße die Exekutive die Kontrolle über die internationale politische A-

gen- da und die Initiierung von Politik (Initiative).  

- Zum Zweiten habe die Exekutive großen Einfluss auf die internationalen Entschei-

dungsprozesse (Institutionen). Meist bleibe der Opposition an Einfluss auf internati-

onale Verhandlungen nur die Ratifizierung von Verträgen. Deren Ablehnung hätte ho-

he politische Kosten zur Folge und sei daher selten. Daneben biete sich der Opposition 

nur die komplizierte Abstrafung der Regierung durch Wahlen, die allerdings zumindest 

in Deutschland selten über außenpolitische Themen gewonnen würden.  

- Drittens hat Moravcsik ein Missverhältnis im Zugang zu Informationen zwischen der 

Exekutive und anderen Akteuren (Information) ausgemacht. Über internationale Ver-

handlungen hätten Regierungen einen privilegierten Zugang zu Informationen. Je grö-

ßer das Missverhältnis an Informationen sei, desto leichter bestünde die Möglichkeit 

der Regierung, die öffentliche Meinung zu beeinflussen.  

- Viertens habe die Exekutive die Möglichkeiten zur ideologischen Rechtfertigung von 

Politikinhalten in der innenpolitischen Auseinandersetzung, die diese für die Oppositi-

on schwerer angreifbar mache (Ideen). 
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Nach Moravcsik sind die an internationalen Verhandlungen beteiligten Exekutiven durch 

alle diese Mechanismen im Vorteil und versuchen, ihren binnenstaatlichen Handlungsspiel-

raum durch internationale Verhandlungen noch auszuweiten. Er nimmt an, dass die Staats-

führungen, die in den internationalen Verhandlungen „unter sich“ sind, sich zu „Exe- ku-

tivkartellen“ zusammenschließen, um ihren bestehenden binnenstaatlichen Handlungsspiel-

raum gemeinsam zu verteidigen und auszubauen (Moravcsik 1997: 212). Das führt dazu, 

dass die Regierungen bereit sind in internationalen Vereinbarungen Souveränität ab-

zugeben, gleichzeitig aber ihren nationalen Handlungsspielraum ausweiten können, da an-

dere binnenstaatliche Akteure in internationalen Verhandlungen keinen oder weniger Ein-

fluss haben. 

2.2.2 Die Neue Staatsräson (Klaus Dieter Wolf) 

Die „Neue Staatsräson“ von Klaus Dieter Wolf folgt einer ähnlichen Argumentationslogik. 

Unter dem Titel „Selbstbehauptung durch Selbstbindung“ nimmt Wolf an, dass Regierun-

gen im Rahmen von „International Governance“8 Bindungen eingehen, um Handlungs-

spielräume zu bewahren und auszuweiten, sowohl gegenüber binnenstaatlichen Akteuren 

als auch auf der internationalen Ebene (Wolf 2000: 61). 

Dadurch, dass die Regierungen außenpolitische Selbstbindungen eingingen, gelänge es ih-

nen innenpolitisch Autonomie zu gewinnen. Innenpolitische Vorgaben würden bereits au-

ßenpolitisch festgelegt werden und seien somit binnenstaatlich nur noch bedingt anpassbar. 

Der Einfluss anderer binnenstaatlicher Akteure verringere sich dadurch (Wolf 2000: 62-64). 

Wolf analysiert zudem die Aussagekraft dreier Großtheorien der Internationalen Beziehun-

gen (Realismus, Pluralismus/Liberalismus, Globalismus) im Hinblick auf freiwillige interna-

tionale Selbstbindung von Staaten und damit einhergehende Entdemokratisierung. Er stellt 

fest, dass die Erklärungsleistung der Theorien nicht zufriedenstellend sei (Wolf 2000: 70-

85).  

Wolf entwickelt aus diesen Erklärungsdefiziten den Ansatz der „Neuen Staatsräson“. Da-

bei versteht er – ähnlich wie Moravcsik – Regierungen als strategische Akteure mit einem 

Interesse an sich selbst, die in einem Zwei-Ebenen Spiel agieren. Er geht davon aus, dass 

die Regierungen (Agents) steigenden Partizipationsansprüchen in der Gesellschaft entge-

genwirken, in dem sie sich in internationalen Institutionen binden, um somit dem Einfluss 

                                                 

8  Unter International Governance versteht man den „intergouvernementalen, kooperativen Modus politi-
scher Entscheidungsprozesse, an denen mindestens drei Staaten beteiligt sind“ (Behrens/Reichwein 2007: 
313). 
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gesellschaftlicher Akteure (Principals) zu entgehen. Die Regierungen handelten sowohl auf 

der nationalen als auch internationalen Ebene und versuchten, sich auf beiden Feldern 

Handlungsspielräume zu verschaffen. 

Dazu benützten sie verschiedene Taktiken. Das Abschließen internationaler Vereinbarun-

gen führe zur Verteilung von Verantwortlichkeit: darüber sei es der Regierung möglich, ge-

sellschaftliche Ansprüche an andere Akteure weiterzugeben, so dass man innenpolitisch die 

Verantwortung für missliebige Entscheidungen nicht mehr tragen müsse (Scape Goating). 

Dies verringere dabei aber nicht die eigenen Verdienste (Credit Claiming) (Wolf 2000: 66). 

Die internationalen Vereinbarungen führten zudem zur Verringerung der Einflusschancen 

gesellschaftlicher Akteure, indem binnenstaatlich die Initiativrechte eingeschränkt würden, 

da Beschlüsse auf der internationalen Ebene ohne Mitsprache anderer Akteure getroffen 

werden könnten (Commitment Tactic). Nach Wolf besitzt die Exekutive zudem einen In-

formationsvorsprung. Die internationalen Vereinbarungen führten zur Entwicklung gene-

reller Vorgaben für den innenpolitischen Prozess: International geschlossene Verträge seien 

dann – ähnlich wie Moravcsik anmerkt – durch die hohen politischen Kosten der Nichtra-

tifizierung oder die Abwahl der Regierung für gesellschaftliche Akteure nur schwer zu ver-

hindern. Wie Moravcsik kommt auch Wolf zu dem Schluss, dass sich die Regierungen 

zwecks Herstellung gemeinsamer Problemlösungskapazitäten und interner Autonomie-

spielräume zu internationalen „Exekutivkartellen“ zusammenschließen (Wolf 2000: 90).  

Er stellt auf Grundlage dieser Annahmen zwei Hypothesen auf.  

- Die erste Hypothese besagt, dass die Regierungen einen Mittelweg zwischen internati-

onaler Verrechtlichung mit Kompetenzübertragungen (starke Bindung) und losen hori-

zontalen Bindungen zwischen Regierungen (schwache Bindung) einschlagen, um dop-

pelte Autonomie zu erreichen. Die Handlungsspielräume dürften nicht zu leicht verän-

derbar sein, damit sie innenpolitisch schnell revidiert werden können (Spielraum nach 

Innen). Gleichzeitig sollten sie nicht zu starr sein, so dass jederzeit die Möglichkeit be-

steht sich wieder zurückzuziehen (Spielraum nach Außen).  

- Ziel der Regierungen sei laut der zweiten Hypothese die Maximierung der Gesamtau-

tonomie. Daher würden Regierungen international nur solche Regelungen vereinbaren, 

die mindestens eine Sicherung – wenn nicht eine Erweiterung - innen- und außenpoliti-

scher Handlungsspielräume verspreche. Es sei somit unwahrscheinlich, dass sie die 

Mitwirkungsmöglichkeiten anderer binnenstaatlicher Akteure ausbauten und zu erwar-

ten, dass sie die Demokratisierung des Regierens jenseits des Staates zu verhindern su-

chen (Wolf 2000: 95-96). 
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2.2.3 Domestizierungsansatz und die deutschen Länder 

An die Überlegungen zu Machtverschiebungen von Moravcsik und Wolf knüpft Harnisch 

mit seinem Domestizierungsansatz an. Er weist darauf hin, dass neben den Exekutiven 

weitere Akteure bei der Entstehung von supranationalen Strukturen die Möglichkeit hätten, 

an Macht und Einfluss teilzuhaben. Er spricht sich dabei für eine höhere Differenzierung 

der Analyse aus und nimmt an, dass es diverse Akteure gäbe, die im Mehrebenensystem der 

EU an Einfluss verlören oder gewännen. Durch neu entstehende Prozesse würden Veto-

positionen für unterschiedliche Akteure geschaffen (Harnisch 2006: 22-23).  

Harnisch beurteilt dabei die besonderen Vorrechte der nationalen Exekutiven in der Au-

ßenpolitik anders als Wolf und Moravcsik. Er stimmt ihnen darin zu, dass binnenstaatliche 

Akteure bei internationaler Kooperation an Einfluss verlieren können, da sie in der Regel 

nicht die gleichen internationalen Einflussmöglichkeiten besitzen. Er stellt zudem fest, dass 

sich supranationale Kompetenzverlagerungen auf die nationale Ebene auswirken. Es sei je-

doch eine Differenzierung notwendig, da nicht nur die Exekutiven gestärkt würden. Auch 

andere Akteure würden auf deren Autonomiegewinne reagieren (Harnisch 2006: 33, 330).  

Harnisch ist nicht der einzige, der die alleinige Stärkung der Exekutive durch die Europäi-

sierung anzweifelt. So weist auch Tanja A. Börzel daraufhin:  

„While earlier works suggested that European integration favours particular groups of domestic ac-
tors (e.g. governments) over others (e.g. regions and interest groups), or vice versa […], empirical evi-
dence clearly shows that the effect of the European political opportunity structure varies significantly”. 
(Börzel 2005b: 52) 

Auf Grundlage einer systematischen Untersuchung zur europapolitischen Beteiligung von 

Bundestag und Bundesrat sowie zur Beteiligung des Bundestags am Entscheidungsprozess 

über Auslandseinsätze der Bundeswehr weist Harnisch die Reaktion binnenstaatlicher Ak-

teure auf Kompetenzverlagerungs-Prozesse nach. Diese Reaktion bezeichnet er als Domes-

tizierung. Domestizierung muss nach Harnisch als  

„Prozess verstanden werden, durch den innerstaatliche politische Akteure (Legislative, Judikative, 
Parteien und gesellschaftliche Gruppen) danach streben, über die Verankerung von Partizipations-
rechten (Informations- und Initiativrechten) sowie über die Schaffung von verbindlichen ideellen Be-
standsgarantien (Struktursicherungsklauseln) in politisch-administrativen Vereinbarungen, in ein-
fachgesetzlichen Regelungen und im Verfassungsrecht, die Ausweitung exekutiver Handlungsauto-
nomie in der Außenpolitik einzudämmen und normativ zu steuern“ (Harnisch 2006: 28).  

Somit geht der Domestizierungsansatz über die bisherige Europäisierungs- und Staatsrä-

sonforschung hinaus: Demnach kann Domestizierung eine Reaktion auf die Europäisie-

rung, aber auch auf exekutives Autonomiestreben in anderen internationalen Vereinbarun-



Theoretische Grundlagen 17 

gen sein. Neben der „Internationalisierung bzw. Europäisierung der binnenstaatlichen Akteure und 

der Blockade exekutiver Autonomiebestrebungen“ (Harnisch 2006: 25) untersucht der Domestizie-

rungsansatz eine dritte Strategie der binnenstaatlichen Akteure, worin sie danach streben, 

ihre eigene nationale Ordnung zu bewahren (Harnisch 2006: 24-25). Die Untersuchung der 

Veränderung des nationalen Gewaltengefüges und zentraler Grundnormen sei bisher ver-

nachlässigt worden (Auel 2006; Börzel 2005b), da man keine binnenstaatlichen Grenzen für 

das Wachstum der EU ausgemacht habe (Harnisch 2007: 63).  

Domestizierung beinhaltet dabei nach Harnisch zwei Dimensionen. Seine Bewahrungs-

these nimmt an, dass binnenstaatliche Akteure versuchen, ihre Exekutive schrittweise an 

die bestehende Kompetenzordnung zurückzubinden, und damit nach mehr Partizipation 

und Information streben. Die Projektionsthese besagt, dass Akteure nach einer internati-

onalen Ordnung streben, die zu ihrer eigenen passt. Daher versuchen sie, ideelle Kernbe-

standteile ihres eigenen politischen Systems auf die supranationale Ebene zu projizieren 

(Harnisch 2006: 39, 336).9 Der Domestizierungsgrad (stark/schwach) und die Domestizie-

rungsrichtung (bewahrend/projizierend) hingen jedoch nicht „primär von Ressourcenausstattung 

der Akteure und deren formalen Stellung im Politikprozess ab“ (Harnisch 2006: 169). Entscheidend 

seien vielmehr die Wertvorstellungen und Präferenzordnungen der jeweiligen Akteure. 

Zusätzlich werden die Forderungen der Länder in den beiden Reformprozessen nach Kri-

terien von Charlie Jeffery differenziert. Er unterschied zwei Arten von europapolitischen 

Mitwirkungsforderungen der deutschen Länder: solche nach mehr Mitbestimmung („let-

us-in“) und solche nach Kompetenzabgrenzung („leave-us-alone“) (Jeffery 2003: 107). 

Diese beiden Strategien kristallisierten sich im Verlauf der 1990er Jahre heraus (vgl. Kapitel 

3.4). Die Einteilung beruht auf Überlegungen von Ivo Duchacek (1970). Unter „let-us-in“ 

versteht man den Versuch der Länder, an der europäischen Politikgestaltung aktiv mitzu-

wirken und die Informationsasymmetrie abzubauen, sowohl innerstaatlich, als auch auf eu-

ropäischer Ebene innerhalb des Institutionensystems und direkt in Brüssel. Die Strategie 

des „leave-us-alone“ zielt auf Kompetenzabgrenzung und Autonomie ab, also der Definiti-

on eines innenpolitischen Bereichs, der den Ländern vorbehalten bleiben soll.  

Bei der folgenden Betrachtung der Magisterarbeit geht es nun darum, herauszufinden, in 

welchen Bereichen es den Ländern gelang, im Sinne der „let-us-in“-Strategie, mehr Partizi-

pation und Information zu erreichen, und wo sie nach der „leave-us-alone“-Strategie Fort-

                                                 

9  Dieser „institutionelle Upload“ (Eising 2003: 409) wurde bisher in der Europäisierungsforschung nur sehr 
wenig untersucht. Der Domestizierungsansatz fragt dabei danach, wann „die Übertragung eigener natio-
naler Politikmodelle der Begrenzung europäischer Integration zur Schonung nationalstaatlicher Autono-
mie vorgezogen wird“ (Harnisch 2006: 25). 
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schritte in Sachen Kompetenzabgrenzung und Verhinderung weiterer Kompetenzverlage-

rungen auf die EU machten und ob die sich Ende der 90er Jahre abzeichnende Tendenz zu 

mehr „leave-us-alone“ weiter Bestand hatte. Es wird zu untersuchen sein, inwiefern die 

Länder im Untersuchungszeitraum als Domestizierer „bewahrend“ und „projizierend“ 

agierten.  

Die Forderungen der „let-us-in“-Strategie werden sich dabei in beiden Prozessen untersu-

chen lassen. Die Strategie des „leave-us-alone“ nach Kompetenzabgrenzung auf EU-Ebene 

wird hauptsächlich im Zuge des EU-Konvents und des Europäischen Verfassungsvertrags 

untersucht werden, da sie im nationalen Rahmen nicht zum Tragen kommt. Ebenso wird 

die projizierende Domestizierung im Zuge der Verhandlungen wahrscheinlich nur wenig 

nachgewiesen werden können, da sich der „Upload“ von Staatsprinzipien und ideellen 

Kernbestandteilen des politischen Systems oft über eine längere Zeit entwickelt. Die Pro-

jektion kann zudem nicht so einfach wie die in spezifischen Regelungen erfolgende bewah-

rende Domestizierung beobachtet werden. 

2.3 Politikverflechtung und deutsche Europapolitik 

Mit Hilfe des Domestizierungsansatzes wird eine Voraussage über die „Verhaltenserwart-

barkeit“ der deutschen Länder in den Reformprozessen getroffen. Mit Hilfe dieses Ansat-

zes können aber keine Erklärungen über die Durchsetzbarkeit der domestizierenden Posi-

tionen und über die Verhandlungssituation in den beiden Politikprozessen abgegeben wer-

den. Die Parallelität der Reformprozesse auf deutscher und europäischer Ebene legt es na-

he, auch die Ähnlichkeiten und Unterschiede der Verhandlungsarenen zu untersuchen: 

Welche Situation bot sich den deutschen Ländern auf den beiden Ebenen, und welche 

Auswirkungen hatten die Strukturen auf ihren Verhandlungsspielraum? Daher wird in die-

ser Magisterarbeit neben dem Domestizierungsansatz zusätzlich die Theorie der Politikver-

flechtung herangezogen. Das Kapitel beginnt mit der Vorstellung der Theorie der Politik-

verflechtung von Fritz W. Scharpf (Kapitel 2.3.1) und endet mit der sich daraus entwi-

ckelnden wissenschaftlichen Diskussion über die Politikverflechtung im Rahmen der Eu-

ropäischen Integration (Kapitel 2.3.2). 

2.3.1 Theorie der Politikverflechtung (Fritz W. Scharpf) 

Seit langer Zeit gibt es in Politik und Wissenschaft Diskussionen über die Entscheidungsef-

fizienz des deutschen föderalen Systems und seine Auswirkungen auf die europäische Ebe-

ne. Das deutsche politische System ist demnach durch eine „stärkere institutionelle Fragmentie-
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rung der Handlungskompetenzen sowohl in der horizontalen Differenzierung zwischen den Ressorts wie in 

der vertikalen Differenzierung von Bund, Ländern und Kommunen“  bestimmt als andere westliche 

Demokratien (Scharpf/Reissert/Schnabel 1976: 18). Vertikal ist das deutsche politische 

System weniger nach Politikbereichen differenziert, als vielmehr durch verschiedene Auf-

gaben. Während der Bund hauptsächlich die Gesetzgebungskompetenzen und die Rege-

lung der Steuern innehat, sind Länder und Kommunen für die Verwaltung und Entschei-

dungen über große Teile der öffentlichen Ausgaben und Investitionen zuständig 

(Scharpf/Reissert/Schnabel 1976: 19). Da eine Zusammenarbeit  von Gesetzgebung und 

Verwaltung, von Einnahmen- und Ausgabenpolitik notwendig ist, können Bund, Länder 

und Kommunen in der Regel Probleme nicht eigenständig lösen. 

„Charakteristisch für das politische System der Bundesrepublik ist deshalb die Politikverflechtung 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, bei der die Länder über den Bundesrat an der Gesetzge-
bung und der Einnahmenpolitik des Bundes mitwirken, während der Bund Bestand und Inhalt der 
Verwaltungsaufgaben und den finanziellen Handlungsrahmen der Länder und Gemeinden im we-
sentlichen bestimmt.“ (Scharpf/Reissert/ Schnabel 1976: 19) 

Scharpf (Scharpf/Reissert/Schnabel 1976: 34-36) unterscheidet zwischen drei Arten der 

Politikverflechtung: der horizontalen, der hierarchischen und der Politikverflechtung im 

Verbundsystem. 

- Die horizontale Verflechtung bezeichnet die Koordination von dezentralen, gleichbe-

rechtigten Entscheidungsträgern, so z.B. die der deutschen Länder in der Europaminis-

terkonferenz. 

- Bei der hierarchischen Variante existiert eine übergeordnete Instanz, die selbstständig 

entscheidet, aber von Akteuren einer dezentralen Ebene Informationen mitgeteilt be-

kommt. Die übergeordnete Instanz kann die Informationen berücksichtigen, oder auch 

gänzlich autark entscheiden. Das ist z.B. der Fall, wenn die Bundesregierung im Minis-

terrat verhandelt und zwar in Politikfeldern, bei denen sie die Ländermeinung nicht be-

rücksichtigen muss. 

- Die Politikverflechtung im Verbundsystem stellt eine Mischung der beiden anderen 

Typen dar. Die dezentralen Entscheidungseinheiten und die bisher übergeordnete In-

stanz sind gleichberechtigt und treffen gemeinsam Entscheidungen. In Deutschland er-

eignet sich dies z.B. bei Zustimmungsgesetzen im Bundesrat oder in der Europapolitik, 

wenn laut Artikel 23 GG Gesetzgebungsbefugnisse, Einrichtung der Behörden oder 

Verwaltungsverfahren der Länder betroffen sind. Dann muss die Bundesregierung im 
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Ministerrat die Stellungnahmen des Bundesrates maßgeblich berücksichtigen und sich 

daher vorher mit dem Bundesrat abstimmen.10 

Derartige Verflechtungen finden sich auf föderaler Ebene in Deutschland (Bund - Länder), 

beziehen sich aber auch auf die europäische Ebene, da der Bundesrat u.a. an der Europa-

politik beteiligt ist. Der „Europaartikel“ 23 des Grundgesetzes stellt quasi die „Europäisie-

rung der föderalen Struktur Deutschlands“ (Eppler 2006d: 19) dar. Daher spricht man auch von 

der „doppelten Politikverflechtung“ (Hrbek 1986: 31-32).  

Charakteristisch für die Politikverflechtung ist nach Scharpf, dass Beschlüsse auf der höhe-

ren Ebene der Zustimmung von Akteuren auf der niedrigeren Ebene bedürfen, und dass 

diese Entscheidungen einstimmig, bzw. fast einstimmig getroffen werden müssen (Scharpf 

1985: 334). Aus seiner Sicht ist diese Einstimmigkeitsregelung auf der einen Seite ein Vor-

teil, auf der anderen Seite das Hauptproblem der Politikverflechtung. Solange alle Akteure 

ein Interesse an einer Einigung haben, produziert die Verflechtung von allen mitgetragene 

Entscheidungen, so z.B. in den Anfangsjahren der Europäischen Integration. Der Nachteil 

ist, dass bei Nichteinigung keinerlei Beschlüsse zu Stande kommen. Das System bevorteilt 

in der Situation dann diejenigen Akteure, die vom Status Quo des Systems begünstigt wer-

den (Scharpf 1985: 337-338). 

Scharpf (1985) machte auf Basis dieser Überlegungen eine „Politikverflechtungsfalle“ für 

Deutschland und die Europäische Gemeinschaft aus. Er nimmt an, dass nicht nur notwen-

dige Sachentscheidungen durch die Verflechtung systematisch verhindert werden, sondern 

dass auch institutionelle Veränderungen am System selbst unmöglich werden. Den Akteu-

ren fehle im System eine reelle Exit-Option. Da aber gleichzeitig einstimmig zu treffende 

Entscheidungen auch immer seltener getroffen werden, bestünde die Gefahr, dass die Ak-

teure und das politische System ihre Handlungsfähigkeit verlieren. Daraufhin würden nur 

Entscheidungen auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner getroffen, bzw. es würde auf dem 

Status Quo verweilt (Scharpf 1985: 338, 346-350). Die „Politikverflechtungsfalle“ be-

schreibt Scharpf als 

„eine zwei oder mehr Ebenen verbindende Entscheidungsstruktur, die aus ihrer institutionellen Lo-
gik heraus systematisch […] ineffiziente und problem-unangemessene Entscheidungen erzeugt, und 
die zugleich unfähig ist, die institutionellen Bedingungen ihrer Entscheidungslogik zu verändern – 
weder in Richtung auf mehr Integration noch in Richtung auf Desintegration.“ (Scharpf 1985: 
350) 

                                                 

10  Eine grafische Veranschaulichung der verschiedenen Arten der Politikverflechtung an Hand der europa-
politischen Entscheidungssysteme Deutschlands bietet Wolff (2006: 185-187). Ihre Grafiken zur Darstel-
lung der drei Verflechtungsarten finden sich unter I im Anhang dieser Magisterarbeit. 
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Einen Ausweg hieraus sieht Scharpf nur, wenn die Verhandlungen nicht weiter im Modus 

des Bargaining ablaufen würden. Bargaining ist dadurch bestimmt, dass die Verhandlungs-

partner rational-egoistisch ihre vorher fixen Positionen durchzusetzen versuchen. Ent-

scheidend ist dabei nicht die Kraft der Argumente, sondern das Macht- und Einflusspoten-

tial der Akteure. Es kommt dabei nur eine Einigung zu Stande, wenn alle Akteure einen 

positiven Nutzen daran haben (Scharpf 1985: 340).11 Ein Ausweg wäre laut Scharpf das 

Verhandlungsprinzip des Problemlösens (Scharpf 1985: 338-346 hier vor allem 346, 2000: 

221-225). Bei diesem treten die Eigeninteressen der Akteure in den Hintergrund und die 

„sachgerechte“ Behandlung eines Themas dominiert. Dies könne, so Scharpf, in der Hoff-

nung darauf geschehen, dass man langfristig vom Wohlergehen der Gemeinschaft und der 

Solidarität der Partner profitiere. Diese Einstellung fehlte nach Scharpf aber in der damali-

gen EG (Wagner 2006: 254). 

2.3.2 Reaktionen auf die Theorie der Politikverflechtung 

Scharpf deckte die „Politikverflechtungsfalle“ 1985 bei der Gemeinsamen Agrarpolitik der 

EG auf und beschrieb in diesem Zusammenhang, dass Strukturmerkmale des europäischen 

Systems dem des deutschen föderalen Systems ähnelten. Später entwickelte er auf dem 

Hintergrund seiner Theorie der Politikverflechtung den „Akteurzentrierten Institutionalis-

mus“ (Scharpf 2000, einführend: Wagner 2006). Dabei stehen vermehrt „alltägliche Politik-

ereignisse“ im Blickpunkt, wobei andere Verhandlungskonstellationen untersucht werden 

und Verhandlungen im Europäischen Rat und im Ministerrat in den Hintergrund rücken 

(Wagner 2006: 250).  

Diverse empirische Untersuchungen zur Europäischen Union der letzten Zeit konnten zei-

gen, dass die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union nicht so uneffektiv ist, wie 

Scharpf mit seiner „Politikverflechtungsfalle“ befürchtet hatte (Benz 1998: 559-560). Ar-

thur Benz stellt fest, dass die für Deutschland typische Verhandlungslogik der Politikver-

flechtung auf der europäischen Ebene nicht charakteristisch sei (Benz 2003: 331-332). Als 

Besonderheit der Verhandlungsstrukturen der Politikverflechtung in der EU gelten folgen-

de Punkte: 

- Erstens sind die Mitglieder der nationalen Regierungen gegenüber ihrem Parlament 

verantwortlich und den Regeln des Parteienwettbewerbs unterworfen. Daher wird ein 

                                                 

11  Zu den verschiedenen Typen des Bargaining nach Scharpf vgl. Scharpf (2000: 214-221). 
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Konfrontationsverhalten erwartet, da sie vorrangig die Interessen ihres Landes vertre-

ten. 

- Zweitens ist die Wahrscheinlichkeit einer Politikverflechtung erhöht, wenn keiner der 

intergouvernementalen Akteure eine hegemoniale Stellung einnimmt.  

- Drittens kommen konfliktminimierende Entscheidungen nur zustande, wenn die Ak-

teure durch „Zwangsverhandlungen“ zum Konsens gezwungen sind. Darunter versteht 

man Situationen, in denen Staaten aus eigenem Interesse oder aus institutionellen 

Gründen Verhandlungen vorziehen (Benz 1998: 561-562). 

Für Benz gelten diese drei Bedingungen für die EU aber nur mit Einschränkungen. In der 

EU herrschen ihm nach „vertikal und horizontal differenzierte institutionelle Verhandlungssysteme“ 

vor, die untereinander nur lose gekoppelt sind.12 Gleichzeitig betont er aber auch, dass 

Verhandlungssituationen sehr stark zwischen den Politikbereichen und Verhandlungsare-

nen der EU variieren (Benz 1998: 558, 563-566). Dabei gilt die lose Kopplung in der EU 

als Schlüssel für die hohe Problemlösungsfähigkeit, die zum Beispiel von Scharpf so nicht 

erwartet wurde (Jachtenfuchs/Kohler-Koch 2003b: 22-23). Während bei losen Kopplun-

gen Spielräume für die Akteure in den Strategien und Verhaltensweisen bestehen, kenn-

zeichnen sich enge Kopplungen dadurch aus, dass sich die Akteure an Regeln verbindlich 

halten müssen: dazu gehören Zwangsverhandlungen, gebundene Mandate der Akteure und 

eine institutionalisierte Verflechtung (Benz 1998: 565).  

Das deutsche föderale System ist bestimmt durch eine enge Kopplung: Parteienwettbewerb 

paart sich dort mit institutionalisierter Politikverflechtung (Benz 2004: 171-179, hier 176). 

Die Institutionen der Bund-Länder Kooperation im deutschen Bundesstaat sind „multilate-

rale Verhandlungssysteme“, die nur bei einem Konsens nahezu aller Mitglieder zu Ent-

scheidungen kommen (Benz 1998: 562). Dies führt nicht notwendigerweise zu Blockaden 

im System, wie in der „Politikverflechtungsfalle“ prophezeit, „beeinträchtigt aber die Fähigkeit 

zu Problemlösungen, insbesondere wenn schnelle, einschneidende oder innovative Maßnahmen erforderlich 

sind“ (Benz 2004: 176).  

                                                 

12  Zu der Unterscheidung von loser und enger Kopplung vgl. Benz (1998: 563-566; 2004: 171-176). 
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3. Entwicklung der europapolitischen Mitwirkungsmöglich-
keiten der deutschen Länder 

Die deutschen Länder waren – von Beginn der Europäischen Integration an – von umfas-

senden binnenstaatlichen Veränderungen betroffen. Kompetenzen und Politikfelder der 

Länder wurden im Zuge der Europäischen Integration auf die europäische Ebene transfe-

riert. Jedoch hatten die deutschen Länder nur auf der nationalen Ebene umfangreiche Mit-

wirkungsrechte, nicht auf der europäischen.  

Laut Artikel 32 GG oblag die außenpolitische Vertretung Deutschlands alleine dem Bund. 

Die Verfassungslage ging sogar so weit, dass es den Ländern nicht möglich war, die Über-

tragung ihrer eigenen Kompetenzen auf die Europäischen Gemeinschaften zu verhindern. 

Das Grundgesetz war von Beginn an gegenüber der europäischen Einigung offen einge-

stellt.13 Artikel 24 GG sah vor, dass der Bund Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Ein-

richtungen durch einfache Einspruchsgesetze übertragen konnte (Fischer 2007: 193). Für 

Länder kam das Problem hinzu, dass ihnen bei Kompetenzen, die einmal auf die europäi-

sche Ebene übertragen wurden, eine weitere Mitsprache verwehrt blieb. Konnten die Län-

der bei innerdeutschen Kompetenzverschiebungen zu Gunsten des Bundes anschließend 

über den Bundesrat weiterhin Einfluss geltend machen, bot sich ihnen innerhalb der Euro-

päischen Gemeinschaften kein solcher Weg. Schon früh entstand daher auf Länderseite die 

Befürchtung, dass sie zu „reinen Verwaltungseinheiten herabgedrückt“ würden (Große Hüttmann 

2005: 28). 

Im Sinne Moravcsiks gewann die Bundesregierung gegenüber den Ländern an Handlungs-

spielraum. Sie konnte ihrerseits sogar über ursprüngliche Länderkompetenzen mitbestim-

men. Die Länder fürchteten ein Ungleichgewicht von Artikel 24 und 32 GG gegenüber den 

ihnen verbrieften unabänderlichen föderalen Rechten nach Artikel 79 Abs. 3 GG (Har-

nisch 2006: 42). Sie versuchten daher von Anfang an, diesem Missstand entgegenzutreten 

und Partizipation am Entscheidungsprozess zurückzugewinnen (im Sinne der Bewahrungs-

these Harnischs). Dafür strebten sie auch danach, das auf die Exekutive ausgerichtete eu-

ropäische System dem deutschen föderalen System im Sinne der Projizierung von Harnisch 

anzupassen, um Handlungsspielraum zurückzuerlangen (Harnisch 2006: 40-80).14 

                                                 

13  Vgl. zur „offenen Staatlichkeit“ Deutschlands Fischer (2007: 193). 
14  Vgl. einführend zu den europapolitischen Beteiligungsverfahren und Aktivitäten der deutschen Länder: 

Fischer (2007), Grünhage (2007). 



Entwicklung der europapolitischen Mitwirkungsmöglichkeiten der deutschen Länder  24 

Im folgenden Kapitel wird die historische Entwicklung der europapolitischen Domestizie-

rungsforderungen und -erfolge der deutschen Länder von Beginn der Europäischen Integ-

ration an geschildert, um daraus Schlüsse für das Verhalten der Länder im Zuge der Ver-

handlungen zum VVE und der Föderalismusreform ziehen zu können. In Kapitel 3.1 geht 

es um den Zeitraum von den Anfängen der Europäischen Integration bis in die 1980er Jah-

re. Kapitel 3.2 legt die Entwicklung von der Einheitlichen Europäische Akte bis zu den 

Vertragsverhandlungen von Maastricht dar. Die Verhandlungen zum Vertrag von Maast-

richt und die Ergebnisse – auch im Zuge der deutschen Ratifizierung – finden sich in Kapi-

tel 3.3. Die Praxis der Domestizierungserfolge im Zuge von Maastricht und die Vertrags-

verhandlungen sind Thema in Kapitel 3.4. Die Vertragsverhandlungen von Nizza und der 

sich anschließende „Post-Nizza-Prozess“ schließen sich in Kapitel 3.5 an. Im Zwischenfa-

zit in Kapitel 3.6 werden – auf dem Hintergrund der dargestellten Entwicklungen und der 

in Kapitel 2 gelegten Theoriegrundlagen – Hypothesen über das Domestizierungsverhalten 

und die Erfolgsaussichten der deutschen Länder im Zuge der zu untersuchenden Verhand-

lungsprozesse aufgestellt. 

3.1 Beginn der Europäischen Integration 

Mit dem Inkrafttreten des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für 

Kohle und Stahl (EGKS) 1952 nahm die Europäische Integration institutionalisierte For-

men an. Die Länder waren bis zu diesem Zeitpunkt nicht am europapolitischen Prozess be-

teiligt gewesen und forderten im Zuge der Ratifikation des EGKS-Vertrags 1951, zukünftig 

binnenstaatlich berücksichtigt zu werden. Die Bundesregierung kam ihrem Drängen entge-

gen und entwarf ein Gesetz zur binnenstaatlichen europapolitischen Beteiligung der Län-

der, das jedoch am Veto des Bundestags scheiterte. Die Bundesregierung gab dem Bundes-

rat daraufhin eine informelle Zusage zur Unterrichtung über europapolitische Angelegen-

heiten (Harnisch 2006: 43-46). 1951 forderten die Länder außerdem, auf der europäischen 

Ebene mitwirken zu können und in die Versammlungen des Europarats und der EKGS 

Mitglieder entsenden zu dürfen. Auch die Mitarbeit auf europäischer Ebene versagte ihnen 

der Bundestag, und er sollte seine Haltung in diesem Bereich bis 1993 aufrechterhalten 

(Harnisch 2006: 44). Binnenstaatlich gelang es den Ländern jedoch in den folgenden Jahr-

zehnten Beteiligungsmöglichkeiten zu erringen. 

Schon bald wurden Verhandlungen über die Verträge zur Gründung der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) be-

gonnen. Auf Länderdruck hin gab die Bundesregierung dem Bundesrat ab 1956 die Mög-
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lichkeit, Länderbeobachter zu den Verhandlungen zu entsenden, die den Ländern über die 

Entwicklungen berichteten. Diese nahmen seitdem mit den deutschen Delegierten an Ver-

handlungen z.B. der Regierungskonferenzen teil (Harnisch 2006: 60). Das Zustimmungsge-

setz zum EWG-Vertrag 1957 verrechtlichte die Stellung des Länderbeobachters sowie die 

Informationszusage gegenüber den Ländern durch die Bundesregierung von 1951 (Har-

nisch 2006: 47). Im Rahmen des sogenannten Zuleitungsverfahrens wird der Bundesrat 

seitdem laufend über alle die Länder betreffenden Verordnungen, Richtlinien und Ent-

scheidungen der Kommission und des Europäischen Rates sowie über Entwicklungen im 

Ministerrat informiert (Hrbek 1986: 25). Mit den Zuleitungen europäischer Vorlagen sowie 

der Anfertigung von Stellungnahmen beschäftigt sich seitdem nicht nur der Bundesrat, 

sondern ebenfalls der im Jahre 1957 gegründete „Sonderausschuss Gemeinsamer Markt 

und Freihandelszone“ des Bundesrates. Dieser wurde später in „Ausschuss für Fragen der 

Europäischen Gemeinschaft“ (EG-Ausschuss) und 1992 in „Ausschuss für Fragen der Eu-

ropäischen Union“ (EU-Ausschuss) umbenannt (Sturm/Pehle 2005: 86-87). 

Mit dem „Lindauer Abkommen“ von 1957 erhielten die Länder erstmalig das Recht, in-

haltlich an den Verhandlungen internationaler Verträge beteiligt zu werden. Zwar besaß der 

Bund weiterhin das alleinige Recht zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge, auch bei 

Länderzuständigkeiten. Der Text sah aber die Beteiligung der Länder vor:  

„Soweit völkerrechtliche Verträge auf Gebieten der ausschließlichen Zuständigkeit der Länder eine 
Verpflichtung des Bundes oder der Länder begründen sollen, soll das Einverständnis der Länder 
herbeigeführt werden.“ (Hrbek/Thaysen 1986: 223)15  

Auch bei Verträgen, die wesentliche Kompetenzen der Länder betrafen, sollten diese zu-

künftig informiert und gehört werden. Die Regelung war allerdings nur eine „Soll“-

Vorschrift. Die von den Ländern gewünscht verfassungsrechtliche Klärung blieb aus (Har-

nisch 2006: 45). 

In den 60er Jahren wurden mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG) die 

bisherigen drei Gemeinschaften unter einem Dach vereint. Die Länder konnten in diesem 

Jahrzehnt nur verfahrenstechnische Verbesserungen durch eine interministerielle Vereinba-

rung von 1963 durchsetzen (Harnisch 2006: 47). Einen deutlichen Fortschritt erreichte der 

Bundesrat 1979 in Verhandlungen mit der Bundesregierung mit der Einrichtung des Län-

derbeteiligungsverfahrens. Bei teilweiser oder gänzlicher Berührung von ausschließlichen 

Länderinteressen sah dieses eine Standpunktdarlegung durch die Länder vor. Von dieser 
                                                 

15  Der Sammelband bietet im Anhang eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten und Materialien zu 
den Deutschen Ländern und den Europäischen Gemeinschaften von deren Gründung bis zur Mitte der 
80er Jahre, darunter das „Lindauer Abkommen“. 
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konnte die Bundesregierung nur in „zwingenden außen- und integrationspolitischen Gründen“ ab-

weichen (Große Hüttmann/Knodt 2000: 33). Zudem sollten immer zwei Ländervertreter 

zu den beratenden Gremien der Kommission und des Rates hinzugezogen werden. Jedoch 

wurden diese Rechte nicht per Gesetz oder gar im Grundgesetz festgehalten, sondern ent-

stammten einer Erklärung des Bundeskanzlers Helmut Schmidt gegenüber der Ministerprä-

sidentenkonferenz (Harnisch 2006: 48). Das Verfahren sah die direkte Beteiligung der Län-

der vor, nicht über den Bundesrat, und „erwies sich aus der Sicht der Länder, schon allein wegen des 

hohen Koordinierungsbedarfs zwischen den Ländern, als wenig schlagkräftig“ (Sturm/Pehle 2005: 88). 

Die Länder versuchten in den ersten 30 Jahren der Europäischen Integration hauptsäch-

lich, binnenstaatlich europapolitische Mitwirkung zu erstreiten. Sie konnten zwar keine um-

fassenden domestizierenden Erfolge in dieser Zeit verbuchen, jedoch galten sie als „durch-

aus maßgeblich in den EG-bezogenen innerstaatlichen Willensbildungsprozeß eingebunden“ (Hrbek 

1986: 26). Sebastian Harnisch spricht von „begrenzter“ Domestizierung bis in die 1970er 

Jahre (Harnisch 2006: 41-48). Die europapolitische Länderbeteiligung blieb weit hinter dem 

Niveau zurück, welches ihnen das deutsche föderale System binnenstaatlich bot und daher 

sahen die Länder ihre föderale Position durch die exekutiv- und integrationsfreundliche 

Haltung von Bundesverfassungsgericht und Fachwissenschaft gefährdet (Harnisch 

2006:42-43). 

3.2  Von der „Einheitlichen Europäischen Akte“ zum Vertrag von  
Maastricht 

Hatten die Länder binnenstaatlich erste begrenzte Fortschritte zur Mitbestimmung erringen 

können, zeichneten sich die Grundlagenverträge der EG bis 1992 durch eine „Länder-

blindheit“ aus. In den europäischen Strukturen wurden nur die Mitgliedsstaaten berück-

sichtigt, nicht aber regionale oder kommunale Akteure. 

In den Verhandlungen zur „Einheitlichen Europäischen Akte“ (EEA) zeichnete sich 

eine Übertragung von Zuständigkeiten in bisher ungekanntem Maße auf die europäische 

Ebene ab, darunter ureigene Länderkompetenzen wie Umweltschutz, Sozial- und For-

schungspolitik. Eine Beteiligung am europäischen Entscheidungsprozess wurde aus Län-

dersicht dadurch immer dringlicher. Die Länder sahen ihre föderale Stellung im Kern im-

mer stärker bedroht und sie drohten damit, die EEA nicht zu ratifizieren, sollten Forde-
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rungen nach mehr Mitbestimmung nicht berücksichtigt werden.16 Da die Zustimmung der 

Länder zum Ratifikationsgesetz der EEA notwendig war, konnten sie eine Ausweitung ih-

rer Mitwirkungsrechte, zumindest binnenstaatlich, durchsetzen (Börzel 2001: 147). In die-

sem Fall kam die Politikverflechtung des deutschen föderalen Systems, bei der in diesem 

Bereich von einer Politikverflechtung im Verbundsystem gesprochen werden kann, zum 

Tragen. Die Bundesregierung war von der Zustimmung des Bundesrats abhängig und 

musste sich daher auf seine Forderungen einlassen.  

Die Länder formulierten ihre Forderungen in einer Stellungnahme des Bundesrates zum 

Ratifizierungsgesetz (Br.-Drs. 150/86). Sie wollten umgehend und zum frühest möglichen 

Zeitpunkt von der Bundesregierung über Vorhaben der Europäischen Gemeinschaft, die 

für sie von Interesse sein könnten, informiert werden. Die Regierung sollte ihnen zudem 

die Möglichkeit zur Stellungnahme einräumen und diese berücksichtigen, bevor in der EG 

Entscheidungen getroffen würden, die ausschließliche Gesetzgebungsmaterien der Länder 

berührten. Die Bundesregierung sollte nur aus unabweisbaren außen- oder integrationspoli-

tischen Gründen abweichen dürfen. Sollte dies passieren, hätte die Bundesregierung die 

Gründe gegenüber den Ländern offen zu legen. Zudem wollten die Länder die Möglichkeit 

erhalten, in Gremien des Rates und der Kommission zu Beratungen hinzugezogen zu wer-

den. Über die Regelungen hinaus forderten die Länder den Abschluss einer Vereinbarung, 

die weitere Details regeln sollte.17 

Der Einspruch der Länder hatte Erfolg und alle ihre Forderungen zur europapolitischen 

Mitbestimmung wurden daraufhin im gesetzlichen Rahmen18 in einem neuen Bundesrats-

verfahren festgeschrieben; nicht jedoch wie von den Ländern ursprünglich gefordert 

grundgesetzlich (Börzel 2001: 147). Der Bundesrat drängte in seiner Stellungnahme zudem 

für die Zukunft auf eine Anpassung des Artikels 24 GG, um die Zustimmung durch die 

Länder bei Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Gemeinschaft als not-

wendig zu erklären. 

                                                 

16  Weitere Kritikpunkte der Länder an der EEA finden sich bei Hrbek (1986: 21). Ein Bild der sich intensi-
vierenden Anstrengungen der deutschen Länder zur europapolitischen Mitbestimmung zu Beginn der 
1980er Jahre bietet der gesamte Sammelband Hrbek/Thaysen (1986). 

17  Die Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungen der Länder mit Ausführungsbe-
stimmungen zum Gesetz wurde am 19. Dezember 1986 geschlossen. Sie ist abgedruckt in Magie-
ra/Merten (1988: 263-267). 

18  Das Zustimmungsgesetz zur EEA findet sich abgedruckt in Bundesgesetzblatt II (1986: 1102-1103). Die 
EEA ist auf den Folgeseiten abgedruckt (1986: 1104-1115). 
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Hatten die Länder im Zuge der Ratifizierung einige Fortschritte der Mitbestimmung durch-

setzen können, fühlten sie sich durch die Europäisierung Ende der 1980er Jahre weiterhin 

auf dreierlei Art und Weise eingeschränkt (Hrbek 2001: 270-271).  

- Erstens war die EG für Politikbereiche mitverantwortlich, die binnenstaatlich den 

Ländern vorbehalten waren.  

- Sie hatten jedoch zweitens im wichtigsten Entscheidungsgremium der EG, dem Minis-

terrat, so gut wie kein Mitspracherecht.  

- Drittens waren die Länder durch ihre Verwaltungsbefugnisse für die Umsetzung euro-

päischer Regelungen zuständig, hatten aber keinerlei Einfluss, die Regeln für die Imp-

lementierung mitzubestimmen.  

Die Länder verloren dabei nicht nur ihre gesetzgeberische Kompetenz, sondern bekamen 

auch noch die politischen Kosten der Implementierung aufgeladen.19 Ebenso wurde aber 

auch die „Europatauglichkeit“ der Länder diskutiert. Es ging um die Auswirkungen auf die 

Fähigkeit der Länder zu europapolitischer Beteiligung und Problemlösung bei zukünftiger 

stärkerer Mitwirkung, z.B. bei der Meinungsbildung untereinander, der Ressourcenausstat-

tung und Koordinierungsproblemen (Hrbek 1986: 28-29, 34-36). 

Die Länder verstärkten zur Mitte der 1980er Jahre hin ihren Domestizierungsdruck (Har-

nisch 2006: 49-59). Das Bundesverfassungsgericht stieg ebenso mit seinem „Solange I-

Beschluss“ 1974 zu einem aktiven Domestizierer auf, in dem es die deutsche Verfassungs-

ordnung über grundlegende EU-Strukturprinzipien absicherte (vgl. Harnisch 2006: 50-51, 

2007: 66-67). Die Länder intensivierten in der Folgezeit ihre Bemühungen noch, und die 

lang umkämpfte grundgesetzliche Berücksichtigung der europapolitischen Länderrechte 

bahnte sich im Rahmen der folgenden Vertragsverhandlungen zum Vertrag von Maastricht 

an. Daneben begannen die Länder auch ihre Koordination untereinander und die Direkt-

kontakte in Brüssel, ergänzend zum Länderbeobachter, auszubauen. 

3.3 Ausweitung der Ländermitwirkung durch den Vertrag von 
Maastricht 

Die Europäische Integration ging auch nach Abschluss der EEA in großen Schritten wei-

ter. Bereits wenige Jahre später begannen Verhandlungen über die Fortentwicklung der Eu-

ropäischen Gemeinschaft, die 1992 mit dem Vertrag von Maastricht in die Gründung der 
                                                 

19  Tanja A. Börzel untersucht den Verlust von gesetzgeberischer Kompetenz („Say“) für die Länder auf der 
einen und die zusätzliche Aufgabe durch die Implementierung (“Pay”) auf der anderen Seite, ausführlich 
bei Börzel (2001: 137-158, vor allem 143-148). 
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Europäischen Union gipfelten. Die Ratifizierung des Vertrags machte Verfassungsände-

rungen in Deutschland nötig, was die Länder in die komfortable Situation versetzte, an die 

von ihnen notwendige Zustimmung mit Zweidrittelmehrheit im Bundesrat umfassende 

Forderungen knüpfen zu können, die dann im neuen „Europaartikel“ 23 im Grundgesetz 

und weiteren Gesetzen Berücksichtigung fanden. Zudem wurde durch den Maastricht-

Vertrag die „Länderblindheit“ der Europäischen Gemeinschaft durch neue Verfahrenswei-

sen und Einrichtungen abgeschwächt, und die Länder bauten ihre eigenen Beteiligungsver-

fahren, u.a. ihre Vertretungen in Brüssel, weiter aus.20 Somit konnten die Länder auf dreier-

lei Art und Weise Erfolge verbuchen und das Domestizierungsniveau stärken (Harnisch 

2006: 125).21 

Bei den Verhandlungen zum Vertrag von Maastricht hatten die deutschen Länder der Bun-

desregierung vier Hauptforderungen mit auf den Weg gegeben (Br.-Drs. 550/90).  

- Sie forderten erstens eine Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips22 in den Verträ-

gen, nachdem die EU nur aktiv werden solle, so lange eine Aufgabe nicht auf lokaler, 

regionaler oder mitgliedsstaatlicher Ebene besser gelöst werden könne.  

- Zweitens pochten Sie darauf im Vertrag die Möglichkeit einzuräumen, dass Länderver-

treter für Deutschland im Ministerrat verhandeln dürfen.  

- Drittens forderten sie die Schaffung eines eigenen Regionalorgans, welches die Inte-

ressen der Länder und Regionen Europas vertreten sollte. Die Länder hatten zwei Vor-

schläge zur Gestaltung des Organs: Entweder die Einrichtung eines Rates mit umfas-

senden Mitwirkungsrechten (Regionalrat) oder die Schaffung einer „dritten Kammer“ 

(Regionalkammer) als selbstständiges und gleichberechtigtes Organ neben den anderen 

Institutionen (Hrbek 2001: 277).  

- Viertens wünschten sie sich ein Klagerecht für alle Länder und Regionen, sowie für 

das zu schaffende Regionalorgan. 

                                                 

20  Zu den Auswirkungen des Vertrags von Maastricht und des neuen Artikel 23 GG gibt es diverse Untersu-
chungen. Vgl. stellvertretend Harnisch (2006: 81-133), Hrbek 2001, Klaus 1996. 

21  Zudem wurde das Bundesverfassungsgericht in dieser Phase zum „stärksten Domestizierer“ Deutschlands 
(Harnisch 2006: 132). Nach seinen „Solange-Beschlüssen“ griff es mit dem „Maastrichturteil“ nach der 
Grundgesetzänderung 1992 ganz erheblich in die bisherige Kompetenzordnung des Grundgesetzes und 
die normative Bindung der deutschen Europapolitik ein. Es sprach darin allen deutschen Staatsorganen 
ein Prüfungsrecht gegenüber europäischen Sekundärrechtsakten zu und stellte neue Bedingungen auf, die 
europäische Rechtsakte zu erfüllen hätten, u.a. dem Verbleib von Aufgaben und Befugnissen von „sub-
stantiellem Gewicht“ für den Deutschen Bundestag (Harnisch 2006: 125-133). 

22  Nach dem Subsidiaritätsprinzip, das ursprünglich aus der katholischen Soziallehre stammt, sind staatliche 
Aufgaben vornehmlich auf der untersten Ebene zu lösen, die dazu fähig ist (Kommunen, Regionen, Nati-
onalstaat). Die Länder forderten dieses, um die ihrer Meinung nach ausschweifenden Kompetenzen und 
Tätigkeiten der EG-Institutionen in die Schranken zu weisen. Vgl. zur Begrifflichkeit Glombik (2001) und 
zur Entstehung und Entwicklung des Subsidiaritätsprinzips in der EU Hrbek (2000b). 
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Die Länderforderungen wurden im endgültigen Vertragswerk zum Teil berücksichtigt. Die 

Vertretung Deutschlands durch einen Ländervertreter im Rat wurde ermöglicht. Das Sub-

sidiaritätsprinzip erhielt Einzug in die Verträge, berücksichtigte allerdings nicht die kom-

munale und regionale Ebene, sondern wurde nur zwischen EU und Mitgliedsstaaten defi-

niert und war daher für die Länder kein richtiger Erfolg. Zudem war die Formulierung eine  

politische und keine juristische und bot so in der Folgezeit viel Interpretationsspielraum 

(Hrbek 2005a: 174-176). Auch das geforderte Regionalgremium wurde geschaffen, der 

Ausschuss der Regionen (AdR).23 Dieser erhielt jedoch nicht den Status eines EU-Organs 

und bekam nur minimale Beratungsrechte bei dünnen Finanz- und Personalressourcen. Als 

weiteres Problem sollte sich herausstellen, dass die Zusammensetzung des Ausschusses 

sehr heterogen angelegt war: Er beinhaltete sowohl kommunale als auch regionale Körper-

schaften, die meisten mit wenig oder keinen legislativen Kompetenzen, so dass den deut-

schen Ländern eine effektive Interessenvertretung schwer fallen sollte (Hrbek 2001: 277-

278). Ein eigenständiges Klagerecht beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) konnte we-

der für die einzelnen Regionen noch für den AdR durchgesetzt werden. 

Den größten Erfolg im Streben nach Partizipation und Information im Sinne der Bewah-

rungsthese Harnischs erzielten die Länder jedoch im Rahmen der nationalen Ratifizierung 

des Vertrags von Maastricht. Die Länder konnten zum einen mit ihrem Veto drohen, da 

einige Regelungen des Maastrichter Vertrags Verfassungsänderungen notwendig machten, 

die im Bundesrat zustimmungsbedürftig waren.24 Zum anderen waren die Mehrheit der ge-

hörten Experten im Reformprozess und die Mitglieder von Bundestag und Bundesrat der 

Meinung, dass die zu gründende Europäische Union keine zwischenstaatliche Einrichtung 

im Sinne des Artikels 24 GG darstellte.25 Somit wurde eine erweiterte Legitimationsgrund-

lage im Grundgesetz für notwendig befunden. Einige der bereits bestehenden Beteiligungs-

rechte der Länder wurden neben weiteren nun im Grundgesetz im neuen „Europaartikel 

23“ verankert, ergänzt durch das Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern 

                                                 

23  Vgl. zur Rolle, der Gründung und anfänglichen Entwicklung des Ausschusses der Regionen Hrbek 
(2000a). Zur weiteren Entwicklung im 21. Jahrhundert vgl. die entsprechenden Artikel im Jahrbuch des 
Föderalismus (Eppler 2003, 2004b, 2005; Schausberger 2006; Wiedmann 2002). 

24  Änderungen waren für die Umsetzung der Unionsbürgerschaft (Artikel 28 GG) und für die Einführung 
der Wirtschafts- und Währungsunion und die Gründung des Europäischen Zentralbanksystems (Artikel 
88 GG) notwendig (Harnisch 2006: 112). 

25  Vgl. zu den Interessenlagen ausführlich Harnischs (2006: 81-112) Kapitel 2.3 „Die Positionen der binnen-
staatlichen Akteure in der Reformdebatte 1991 bis 1993“. 
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in Angelegenheiten der Europäischen Union (EUZBLG)26 vom 12. März 1993 und die 

Bund-Länder Vereinbarung gemäß §9 EUZBLG27 vom 29. Oktober 1993.  

Die neu errungenen Beteiligungsrechte lassen sich in drei wesentliche Bereiche aufteilen 

(Einführend: Hrbek 2001: 274-275; ausführlich Eppler 2004a: 57-65; Harnisch 2006: 112-

125; Klaus 1996: 80-92): 

- Erstens wurde festgelegt, dass Deutschland weiterhin dem Ziel der Europäischen In-

tegration verpflichtet ist. Ergänzt wird dies durch so genannte Struktursicherungsklau-

seln, die gewähren sollen, dass die EU sowohl demokratischen, rechtsstaatlichen, sozia-

len und föderalen Grundsätzen, dem Prinzip der Subsidiarität und einem angemesse-

nen Grundrechtsschutz genügen muss. Dadurch wird auch zusätzlich die Sicherung der 

föderalen Struktur Deutschlands festgeschrieben und stellt im Sinne der Projektions-

these Harnischs einen Upload deutschen Verfassungsrechts auf die EU dar.  

- Zweitens sehen die neuen Regelungen bei Hoheitsübertragungen auf die EU (die bis-

her allein in Artikel 24 GG geregelt waren) vor, dass prinzipiell eine parlamentarische 

Zustimmung notwendig ist. Verändern die Übertragungen das Grundgesetz seinem In-

halt nach oder wird es ergänzt, so ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundesrat und 

Bundestag von notwendig. 

- Drittens regeln Artikel 23, EUZBLG und die Bund-Ländervereinbarung sehr ausführ-

lich die Informations- und Mitbestimmungsrechte der Länder. Die umfassende Infor-

mationspflicht der Bundesregierung orientiert sich an der bisherigen Praxis. Ein neues 

gestuftes Verfahren zur Berücksichtigung der Stellungnahmen des Bundesrates wurde 

eingeführt. Die Bundesregierung muss dem Bundesrat generell rechtzeitig die Möglich-

keit zur Stellungnahme geben, wenn Interessen der Länder berührt sind. Die gestufte 

Regelung sieht vor, dass die Bundesregierung die Stellungnahme der Länder bei aus-

schließlichen Zuständigkeiten des Bundes oder sonstigen Gesetzgebungsrechten des 

Bundes berücksichtigen muss. „Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse der 

Länder, die Einrichtung ihrer Behörden oder ihre Verwaltungsverfahren betroffen sind 

[...]“ (Art. 23 Abs. 5 GG), ist sogar die „maßgebliche“ Berücksichtigung der Meinung 

des Bundesrats erforderlich. In Fällen von Vorhaben, die im Schwerpunkt ausschließli-

                                                 

26  Das Gesetz ist abgedruckt in: Bundeszentrale für politische Bildung (2002: 365-369), Läufer (2002: 386-
390) und wurde veröffentlicht im Bundesgesetzblatt I (1993: 313). 

27  Die „Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungen der Länder über die Zusammen-
arbeit in Angelegenheiten der Europäischen Union in Ausführung von § 9 des Gesetzes über die Zusam-
menarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union (Bund-Länder-
Vereinbarung)“ ist abgedruckt in Läufer (2002: 391-403) und wurde veröffentlicht im Bundesanzeiger 226 
vom 2. Dezember 1993, S. 10425. 
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che Gesetzgebungsbefugnisse der Länder betreffen, „soll“ die Verhandlungsführung 

im Ministerrat an einen Ländervertreter übertragen werden (Artikel 23 Abs. 6 GG). Die 

Länder konnten somit auch die langjährige Forderung durchsetzen, selbst auf der eu-

ropäischen Ebene mitzuverhandeln. Den Bedenken des Bundes, dass die Regelung die 

Verhandlungsposition Deutschlands schwächen könnte, ist der Zusatz geschuldet, dass 

die „gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes“ zu wahren ist.  

Ergänzend ist in diesem Zusammenhang auch die Gründung der Europakammer des Bun-

desrates zu nennen, die eine flexible Zusammenarbeit der Länder eröffnen sollte. Diese hat 

– außerhalb des Sitzungsrhythmus des Bundesrates – das Recht, in dessen Namen vollwer-

tige Beschlüsse zu fassen. Das Gremium hat jedoch bis heute keine Bedeutung gewonnen 

(Große Hüttmann 2004: 209). In den Jahren 1993 und 2005 tagte die Kammer insgesamt 

nur dreimal, darunter zweimal eher aus organisatorischen Gründen (Sturm/Pehle 2005: 

93). Die Länder gründeten zudem 1993 die Europaministerkonferenz (EMK), in der die 

Europaminister der Länder zusammentreten und deren Ziel es ist, die Koordination euro-

papolitischer Themen zu verbessern. Diese tagt seitdem in der Regel dreimal jährlich, auf 

der Arbeitsebene öfter. 

Neben der verfassungsrechtlichen Verankerung der Mitwirkungsrechte in Deutschland und 

der Institutionalisierung auf der EU-Ebene verfolgten die Länder noch weitere europapoli-

tische Aktivitäten. So hatten die Länder ab der Mitte der 1980er Jahre begonnen, in Brüssel 

Länderbüros einzurichten, um den Informationsfluss mit den Institutionen der Europäi-

schen Gemeinschaft zu verbessern, sich für Wirtschaftsinteressen einsetzen zu können und 

die Länder zu repräsentieren. Hinzu kamen intensive Kontakte der Länder zu EU-

Institutionen, wobei darüber gestritten wird, ob man diese als „Lobbying“ bezeichnen kann 

(Hrbek 2001: 279). Diese Büros wurden von der deutschen Regierung zum Teil auch als 

„Nebenaußenpolitik“ kritisiert. Im Endeffekt wurden sie als selbstständige Ländervertre-

tungen aber auch in der Bund-Ländervereinbarung von 1993 erlaubt. Auch die Mitwir-

kungsrechte von Ländervertretern in EU-Gremien, die entsprechend der binnenstaatlichen 

Länderkompetenz den deutschen Delegationen angehören durften, werden manchmal als 

„Nebenaußenpolitik“ beanstandet.28 Die Zusammenarbeit mit der Ständigen Vertretung 

Deutschlands und dem Bund hat sich mittlerweile normalisiert, aber es ist auch zu betonen, 

                                                 

28  Das Vertretungsrecht der Länder im Ministerrat hat bisher keine allzu große Bedeutung erlangt (vgl. Kapi-
tel 5.1.3.2). Die Beteiligung von Ländervertretern an Rats- und Kommissionsarbeitsgruppen hat jedoch 
mittlerweile relativ große Ausmaße angenommen. Im ersten Halbjahr 1999 nahmen sie z.B. an 184 Sit-
zungen von Kommissionsgremien und 118 Arbeitsgruppen des Rats teil. Genaue Aufschlüsselung bei 
Maurer/Wessels (2000: 313). 
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dass die Länder ihre Vertretungen in den Folgejahren sehr stark ausbauten: Mittlerweile be-

schäftigen sie zusammen mehr Mitarbeiter als die Ständige Vertretung Deutschlands bei 

der EU (Große Hüttmann 2004: 209).  

Der Bundesrat konnte im Zuge der Ratifizierung des Vertrags von Maastricht seine Mit-

wirkung effektiv ausbauen und im Grundgesetz verankern, deutlich stärker als der Bundes-

tag, und das jahrzehntelange europapolitische Ungleichgewicht revidieren (Börzel 2001: 

147). Die Politikverflechtung im europapolitischen Bereich wurde mit dem neuen „Euro-

paartikel“ 23 zudem im deutschen Grundgesetz festgeschrieben. Die Domestizierungsfor-

derungen des Bundesrats wurden zum größten Teil erfüllt und die deutschen Länder sind 

seitdem endgültig zu erfolgreichen Domestizierern geworden (Harnisch 2006: 125, 133). 

Als Verlierer der Europäischen Integration gelten hingegen weithin die Landesparlamente. 

Die Domestizierungserfolge der Länder gingen fast ausschließlich zu Gunsten der Landes-

regierungen über den Bundesrat (Banner 2007; Bauer 2005b: 633-635). 

3.4  Die Praxis der neuen Mitbestimmungsrechte und der Vertrag 
von Amsterdam 

Hatten die Länder nun die Möglichkeiten erhalten sich auf unterschiedlichste Art und Wei-

se an der Europapolitik zu beteiligen, mussten sich die neuen Systeme und Regelungen in 

den nächsten Jahren in der Praxis bewähren. Vor dem Hintergrund des hohen Domestizie-

rungsniveaus fiel es den Ländern in den Folgejahren jedoch schwerer, auch im Rahmen der 

Vertragsverhandlungen von Amsterdam, ihre Interessen gemeinsam zu artikulieren und 

weitere gemeinsame Domestizierungsforderungen aufzustellen. Die Länder verfolgten im 

Verlaufe der 1990er Jahre nicht immer eine gemeinsame europapolitische Strategie. Eben 

diese Meinungsvielfalt innerhalb der Länder erschwerte ihre Durchsetzungsfähigkeit auf 

europäischer Ebene, da die Bundesregierung die Länderinteressen weniger intensiv berück-

sichtigte (Große Hüttmann 2000: 336; Hrbek/Große Hüttmann 2002: 578-580; Hrbek 

2001: 289-291).  

Die Forderungen der Länder zu den Vertragsverhandlungen von Amsterdam ließen je-

doch ihr gewachsenes Selbstbewusstsein spüren. So äußerte sich der Bundesrat nicht nur 

zu föderalen Themen, sondern zu unterschiedlichsten Themen der Gestaltung der Europä-

ischen Union, so z.B. zur Außen- und Sicherheitspolitik oder den Bedingungen für weitere 

Beitrittskandidaten. In einer Entschließung des Bundesrates aus dem Dezember 1995 ver-

suchten die Länder, ihre Forderungen zusammenzufassen (Br.-Drs. 667/95). Der An-

spruch der Länder auf umfassende Mitsprache bei europäischen Themen führte zu einem 
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komplexen Forderungskatalog, der es schwer machte, die Kernanliegen der Länder zu er-

kennen. Zudem war nicht einmal bei föderalen Themen eine einheitliche Front der Länder 

zu erkennen (Große Hüttmann 2000: 336). Fast alle kleineren west- und die ostdeutschen 

Länder waren personell und finanziell mit den neuen Beteiligungsrechten seit Maastricht 

voll ausgelastet. Für Forderungen nach deren Ausweitung fehlte daher die Kraft (Große 

Hüttmann/Knodt 2000: 34-35).  

Als wichtigste Forderung der Länder hatte sich vor der Regierungskonferenz von Amster-

dam eine klare Aufgabenabgrenzung zwischen EU und Mitgliedsstaaten herausgestellt, da 

die Länder eine weiter ausufernde Integration befürchteten. Als sich aber abzeichnete, dass 

die Bundesregierung die Forderung nach einem Kompetenzkatalog bei den Verhandlungen 

nicht einzubringen gedachte, konzentrierten sich die Länder auf ihre materiellen Kernfor-

derungen: Weiterentwicklung und Stärkung des Subsidiaritätsprinzips, Weiterentwicklung 

des Ausschusses der Regionen zu einer Regionalkammer inklusive Einräumung eines Kla-

gerechts, sowie Schutz des Bereiches der öffentlichen Daseinsvorsorge vor Zugriff durch 

die EU (Große Hüttmann/Knodt 2000: 35). Bis zum Vertrag von Maastricht war „let-us-

in“ die Hauptstrategie der Länder gewesen, nun gewann die Strategie des „leave-us-alone“ 

immer mehr an Bedeutung. 

Obwohl die Länder ihre Domestizierungsforderungen mit weniger Enthusiasmus und Ge-

schlossenheit als Anfang der 1990er Jahre eingebracht hatten, konnten sie sich als die „ei-

gentlichen Gewinner von Amsterdam“ fühlen (Große Hüttmann/Knodt 2000: 35) und das Do-

mestizierungsniveau noch weiter anheben. Das Subsidiaritätsprinzip wurde in einem ge-

sonderten Subsidiaritätsprotokoll auf die regionale und kommunale Ebene ausgeweitet. 

Der Ausschuss der Regionen erhielt zwar keinen Organstatus, aber immerhin organisatori-

sche Unabhängigkeit, und der Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge blieb dem Einfluss 

der EU entzogen. 

Im Laufe der 90er Jahre lässt sich insgesamt ein deutlicher Wandel in der Europapolitik 

Deutschlands und der deutschen Länder ausmachen. Ende der 1990er Jahre sah Jeffrey J. 

Anderson ein Ende des klar pro-integrationistischen Bonner Deutschlands gekommen 

(Anderson 2005: 78-82). Das Berliner Deutschland sei zu einem national und regional den-

kenden sowie agierenden Staat geworden. Das habe mit dem Fall der Mauer und dem Bei-

tritt der neuen Länder begonnen und in den 1990er Jahren seinen weiteren Lauf genom-

men. Die bisher geschlossen auftretenden Länder boten jetzt auch wegen der größeren He-
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terogenität eine Meinungsvielfalt, die nicht nur sozioökonomisch sondern auch durch ein 

„links-rechts Schema“ zu differenzieren war.29  

Neben der Stärkung der „leave-us-alone“ Strategie der Länder konnte generell ein Trend 

von prozeduraler hin zu normativer Domestizierung (Harnisch 2006: 167-168) festgestellt 

werden. Die Länder versuchten nicht mehr vermehrt prozedurale Mitwirkungsmöglichkei-

ten zu erstreiten, sondern ersuchten verstärkt „normative“ Regelungen durchzusetzen, wie 

z. B. Schutzklauseln, die Länderkompetenzen sichern und rückführen sollten (z.B. der 

Wunsch nach einem Kompetenzkatalog oder nach dem Schutz der öffentlichen Daseins-

vorsorge). 

Die Meinungsvielfalt der Länder in den 1990er Jahren bezeichnete Charlie Jeffery als „Si-

natra-Doktrin“: Damit beschrieb er die gegenseitige Desolidarisierung der Länder, wobei 

jedes einzelne Land einen eigenen Weg beschreite à la Sinatras „I did it my way“ (Jeffery 

1999). Bei vielen Ländern lag die Zurückhaltung auch an der finanziellen und personellen 

Angespanntheit. Nur großen und reichen Ländern wie Bayern und Baden-Württemberg ge-

lang es mit dem Ausbau ihrer Länderbüros und weiteren Anstrengungen, zu starken euro-

päischen Akteuren zu werden, die noch den Willen und die Kapazität für die Ausweitung 

ihrer Kompetenzen besaßen (Große Hüttmann 2005: 28, 30).30 Da die Ansprüche und 

Möglichkeiten der Länder auseinanderdrifteten wurde es in den 1990er Jahren umso 

schwieriger Kompromisse zu schließen. Christian Engel aus der Staatskanzlei Nordrhein-

Westfalen warf denn auch ein pessimistisches Bild auf zukünftige Domestizierungsforde-

rungen der deutschen Länder:  

„Meines Erachtens wird es schwer werden und es wird einen erheblichen Kraftaufwand erfordern, 
nochmal zwei, drei gewichtige föderale Kernforderungen aus Sicht der Länder zu formulieren, die 
auch mehrheits- bzw. vielleicht sogar konsensfähig sind“. (Engel 2000: 53). 

                                                 

29  Michael W. Bauer hat in seinen Studien festgestellt, dass vor allem auch die Parteizugehörigkeit der jewei-
ligen Länderregierungen und die parteipolitische Stellung zur Bundesregierung ausschlaggebend für die 
Entscheidungsfindung sind (Bauer 2006). So stimmte der Bundesrat mit SPD-Mehrheit im November 
1996 einer Entschließung zur Beschäftigungspolitik zu – gegen die Stimmen der CDU-regierten Länder. 
Es wurden vermehrt partei- und ordnungspolitische Unterschiede in Bezug auf die Europapolitik deutlich 
(Große Hüttmann/Knodt 2000: 35; Hrbek 2001: 291). Zwei Abhandlungen von Autoren aus der Praxis 
unterstreichen diese Entwicklung (Engel 2000; Mentler 2000). 

30  Die Schere des euroapolitischen Engagements zwischen kleinen und großen Ländern ging auch in den 
Folgejahren weiter auseinander. Größere Länder, wie Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bau-
ten ihre Vertretungen bei der EU zu „Minibotschaften“ aus (Große Hüttmann/Knodt 2006: 595). Das 
Land Bayern eröffnete im Jahre 2004 in Brüssel eine neue Ländervertretung, die auch architektonisch sein 
europapolitisches Selbstverständnis verdeutlichen sollte. Gleich neben Gebäuden des Europäischen Par-
laments im Herzen des EU-Regierungsviertels gelegen wurde sie wegen ihrer Größe in der Presse als 
„Schloss Neuwahnstein“ bezeichnet (Beck 2004). 
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Die neue Strategie der Länder im Sinne des „leave-us-alone“ verbalisierte Michèle Knodt 

mit Hilfe desselben Künstlernamens. Sie versteht jedoch unter der „Sinatra-Strategie“ im 

Gegensatz zu Jeffery die verstärkte Forderung der Länder nach Abgrenzung von Kompe-

tenzen und Aufgaben und deren Hinwendung zu den Logiken des Wettbewerbsföderalis-

mus (Knodt 2000: 237-242; 245-255).  

Denn der Trend zur „leave-us-alone“-Strategie wurde immer deutlicher. Die Länder poch-

ten nicht nur vermehrt darauf Kompetenzen abzugrenzen, sondern es kam auch immer öf-

ter die Forderung auf, Kompetenzen auf die nationale und regionale Ebene zurückzuverla-

gern. Als Vorreiter gingen hierbei die größeren Länder, vor allem Bayern voran, die sich im 

Sinne des Subsidiaritätsgedankens für mehr Eigenverantwortlichkeit der Länder einsetzten 

(Große Hüttmann/Knodt 2000: 37-38). 

3.5 Regierungskonferenz von Nizza und der „Post-Nizza-Prozess“ 

Schon bei der Regierungskonferenz von Amsterdam war eine Folgekonferenz geplant 

worden, um ungeklärte institutionelle Fragen zu lösen, die für die Erweiterung der EU 

notwendig waren. Die Länder setzten sich erneut und diesmal auch wieder gemeinsam für 

eine klare Regelung der Kompetenzverteilung zwischen europäischer, mitgliedsstaatlicher 

und regionaler Ebene ein. Es stand weiterhin ihre Befürchtung eines schleichenden Bedeu-

tungsverlusts der Länderkompetenzen im Raum, an dessen Ende sie die Beseitigung der 

föderalen Strukturen der Bundesrepublik kommen sahen. Um die Ernsthaftigkeit ihrer 

Forderung zu unterstreichen, drohten die Länder schon früh mit einem Ratifizierungsveto, 

sollte zur Kompetenzverteilung keine Einigkeit erzielt werden können (Große Hütt-

mann/Knodt 2000: 35). 

Da in der Familie der Mitgliedsstaaten wenig Verständnis für die Länderforderung und um-

so mehr Unbehagen über ihre Art des Auftretens bestand, suchte die Bundesregierung mit 

einem Kompromissvorschlag einen Ausweg. Eine bis zum Jahre 2004 abzuhaltende Folge-

konferenz sollte sich demnach mit den Fragen der Kompetenzabgrenzung beschäftigen. 

Die Idee stammte vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Sigmar Gabriel, der in einer 

Regierungserklärung im Juni 2000 (Gabriel 2000) vorschlug, der deutschen Regierung den 

Druck zu nehmen, ein Ergebnis zur Kompetenzabgrenzung bereits bei den Verhandlungen 

von Nizza finden zu müssen. Stattdessen forderte er, eine rechtlich verbindliche Folgekon-

ferenz für die nicht gelösten Streitpunkte einzuberufen. 
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Die Kompetenzabgrenzung war jedoch nicht die einzige Forderung auf der Agenda der 

deutschen Länder, die in einer Entschließung des Bundesrates zur Regierungskonferenz 

von Nizza deutlich wurde (Br.-Drs. 61/00). Wie schon im Amsterdam bezogen sie auch 

Stellung zu nicht ureigenen föderalen Themen. So setzten sie sich für die Einführung einer 

Obergrenze der Anzahl der Mitglieder der EU-Kommission ein. Darüber hinaus standen 

weiter ihre Forderungen nach einem Klagerecht für den AdR (ergänzt durch ein Fragerecht 

gegenüber der Kommission), der Absicherung der Daseinsvorsorge31 und der Berücksichti-

gung der kommunalen Selbstverwaltung im Vertragswerk im Raum. Ein neues Feld bear-

beiteten sie mit dem Bereich der Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen, die in den 

Vertragsverhandlungen anstanden. Die Länder äußerten sich zweigleisig: Einerseits traten 

sie für eine Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen im Rat der Europäischen Union ein. 

Andererseits pochten sie gleichzeitig darauf, dass weiterhin die „Erfordernis der Einstimmigkeit 

[…] im Einzelfall dazu geeignet sein“ könnte, „die Rechte und Zuständigkeiten der Länder im besonde-

ren Maße zu schützen“ (Br.-Drs. 61/00: 2). Sie koppelten die Ausweitung der Mehrheitsent-

scheidungen an die Klarstellung der Kompetenzen der EU, so dass eindeutig festgelegt wä-

re, wofür der Entscheidungsmodus gelte (Hrbek 2003: 358). 

Mit dem Vertrag von Nizza wurde die Einberufung einer Folgekonferenz beschlossen, 

wie von den Ländern gefordert. Es sollten dabei folgende, für die Länder wichtige Aufga-

ben im Mittelpunkt stehen: die Europäischen Verträge zu vereinfachen, eine präzisere 

Kompetenzordnung gemäß des Subsidiaritätsprinzips zu schaffen, den Status der 

Grundrechtecharta zu klären und die Rolle der nationalen Parlamente in der europäischen 

Architektur zu festigen (Läufer 2004: 365). Darüber hinaus brachte Nizza im Hinblick auf 

die Länderforderungen „keine großen Errungenschaften“.32 

Es entfaltete sich nach Abschluss dieser zukünftigen Verhandlungsziele nicht nur in 

Deutschland eine grundlegende Diskussion über die Ausgestaltung der Zukunft der Euro-

päischen Union. Sie war angestoßen worden durch die Rede von Josef (Joschka) Fischer an 

der Humboldt-Universität in Berlin im Mai 2000 (Fischer 2000). Fischer verfolgte die Idee 

einer Europäischen Föderation im Schumanschen Sinne als finales Ziel der EU. Dazu ge-

hörten eine europäische Verfassung, ein Parlament und eine Regierung mit umfassender 

exekutiver Gewalt. Für diese Vorstellung wäre es notwendig, dass die Nationalstaaten um-

fassende Souveränität an Europa abtreten würden, wobei sie aber nicht ihre kulturellen und 

                                                 

31  Vgl. ausführlich zur Rolle der Europäischen Union und der Daseinsvorsorge-Kompetenz 
Hrbek/Nettesheim (2002). 

32  Vgl. generell zu den Ergebnissen des Vertrags von Nizza den Sammelband Weidenfeld (2001), darin vor 
allem Giering (2001). Der Vertragstext findet sich in Läufer (2002). 
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demokratischen Traditionen verlieren sollten. Die Rede löste eine Debatte zur Finalität Eu-

ropas aus, in der viel Zustimmung zu Fischers Konzept, aber auch Gegenentwürfe ent-

standen.33 

Direkt nach Abschluss der Regierungskonferenz gingen die Länder dazu über, ihren Bei-

trag zum „Post-Nizza-Prozess“ zu leisten (Hrbek/Große Hüttmann 2002, Große Hütt-

mann/Knodt 2003). Auf Länderseite lag das Hauptaugenmerk bezüglich der Reformbe-

mühungen auf der Formulierung einer neuen Kompetenzordnung für die EU, neben For-

derungen zur Regelung der Mehrheitsabstimmungen und Einrichtungen der Daseinsvor-

sorge (Hrbek/Große Hüttmann 2002: 583-584). Einen ersten sehr detaillierten Vorschlag 

zur Ordnung der Kompetenzen unterbreitete der damalige Ministerpräsident von Nord-

rhein-Westfalen Wolfgang Clement im Februar 2001 (Clement 2001). Seine neue Kompe-

tenzordnung sah eine Dreiteilung der legislativen Rechte vor in „ausschließliche Kompe-

tenzen der EU“, in „Grundkompetenzen der EU“ und in „Ergänzungskompetenzen der 

EU“. Die Bedeutung von Clements Vorschlag wird deutlich, wenn man beachtet, dass sein 

Konzept später in Entschließungen des Bundesrates (Br.-Drs. 1081/01) und auch in die 

Forderungen des Ländervertreters im EU-Konvent eingeflossen ist. Aus seiner Rede 

stammte auch der Vorschlag, Vertragsveränderungen in Zukunft gemeinsam mit mitglieds-

staatlichen Regierungen und Parlamenten, dem Europäischen Parlament und der Europäi-

schen Kommission in einem „Verfassungskongress“ zu erarbeiten. 

Neben Wolfgang Clement meldeten sich auch andere Landespolitiker zu Wort und es wur-

de intensiv auf allen politischen Ebenen über Modelle für die Zukunft der EU beratschlagt. 

Deutlich wird dabei die Interessenvielfalt der Länder, wenn man sich Vorschläge anderer 

Politiker zur Kompetenzordnung anschaut, die sehr unterschiedliche Zukunftsverständnis-

se der EU verdeutlichen (Hrbek/Große Hüttmann 2002: 585-589). Bayerns Ministerpräsi-

dent Edmund Stoiber schlug Kernkompetenzen für die EU vor, um damit die EU-

Handlungsfreiheit einzuschränken (Hrbek 2003: 359-360). Auch Baden-Württembergs Mi-

nisterpräsident Erwin Teufel verfolgte ein eigenes Konzept, das eines so genannten „Zu-

ständigkeitskatalogs“, der Kompetenzen aufzählen sollte, in welche die EU nicht eingreifen 

dürfe (Hrbek 2003: 360). 

Die EMK beschäftigte sich intensiv mit der zukünftigen Ausgestaltung der EU. Im Februar 

2001 beauftragte sie eine Ständige Arbeitsgruppe zu Fragen des „Post-Nizza-Prozesses“ 

                                                 

33  In vielen Staaten Europas entwickelte sich die Debatte und verschiedene Staats- und Regierungschefs 
entwickelten ihre eigenen Ideen. Einen Überblick über verschiedene Initiativen bieten Weiden-
feld/Giering (2002: 803). 
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(EMK 2001a). Bereits im Mai desselben Jahres legte die Gruppe einen ersten Bericht vor, 

der zu einem Beschluss der Europaminister zu den Verfahrensaspekten der Vorbereitung 

der Regierungskonferenz führte (EMK 2001b). Darin unterstrichen sie, dass „der Erwartung 

einer breiten Beteiligung der Öffentlichkeit an der Debatte um die Zukunft der Europäischen Union nur 

mit einem transparenten, in sich kohärenten und effektiven Verfahren entsprochen werden“ könne und 

pochten auf die „Einbringung und Berücksichtigung der Länderforderungen für die nächste Regierungs-

konferenz“. Des Weiteren entwarfen die Länder Eckpunkte zu Verfahrensaspekten, von de-

nen viele der späteren Ausgestaltung des Konvents sehr nahe kamen. Der Einfluss der 

deutschen Länder auf die Einberufung und Ausgestaltung des auf der Regierungskonferenz 

von Laeken 2001 einberufenen Konvents zur Zukunft Europas ist also nicht zu gering ein-

zuschätzen.  

Während sich in den neuen Regelungen des Vertrags von Nizza die Domestizierungsforde-

rungen der Länder weniger niederschlugen, konnten sie sich einen großen Anteil an der di-

rekten Weiterführung der Reformdiskussionen im „Post-Nizza-Prozess“ anrechnen und 

ihren Status als aktive Domestizierer untermauern. 

3.6  Zwischenfazit: Praxis der Ländermitwirkung im EU-
Mehrebenensystem und Hypothesenbildung  

Den deutschen Ländern gelang es im Laufe der Europäischen Integration nach und nach 

ihre europapolitische Partizipation auszubauen. Besaßen sie in den ersten Jahrzehnten der 

Europäischen Gemeinschaften nur sehr geringe Mitwirkungsmöglichkeiten (vgl. Kapitel 

3.1), folgte mit der sich durch die Einheitliche Europäische Akte beschleunigenden Integra-

tion ein Anwachsen der Domestizierungsanstrengungen der deutschen Länder (vgl. Kapitel 

3.2). Die Länder konnten im Zuge der Verhandlungen zum Vertrag von Maastricht und 

dessen Ratifizierung große Domestizierungserfolge im nationalen und europäischen Rah-

men erzielen. Sie setzten die Berücksichtigung von Mitwirkungsrechten sowohl im Grund-

gesetz als auch im EU-Vertrag durch. Die Länder sind seitdem endgültig zu erfolgreichen 

Domestizierern geworden (vgl. Kapitel 3.3).  

In den Folgejahren mussten sich die neuen Mitwirkungsrechte in der Praxis bewähren und 

den Ländern fiel es schwerer ihre Domestizierungsanstrengungen auf so hohem Niveau 

aufrechtzuerhalten. Dabei kann man beobachten, dass sich der Schwerpunkt während der 

1990er Jahre hin zur „leave-us-alone“-Strategie verschob, von prozeduraler hin zu norma-

tiver Domestizierung. Zudem entstanden Meinungsunterschiede zwischen den Ländern 

über den Domestizierungsgrad und dem Verfolgen von „let-us-in“- und „leave-us-alone“-
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Strategie (vgl. Kapitel 3.4). Auch im Zuge der Verhandlungen von Nizza fiel es den Län-

dern schwer, ihre Forderungen – vor allem nach mehr Kompetenzabgrenzung – durchzu-

setzen. Es gelang ihnen jedoch, auf weitere Reformverhandlungen im sogenannten „Post-

Nizza-Prozess“ hinzuwirken, an denen sie sich aktiv beteiligten. Sie waren somit auch aus-

schlaggebend an der Einrichtung des späteren EU-Konvents beteiligt (vgl. Kapitel 3.5).  

Im Verlauf der Europäischen Integration sind die deutschen Länder damit zu aktiven Do-

mestizierern geworden. Zur Durchsetzung ihrer Domestizierungsforderungen verfolgten 

die Länder zwei Strategien: die „let-us-in“-Strategie im Streben nach mehr Beteiligung und 

Information und die „leave-us-alone“-Strategie im Streben nach Zurückerlangung von 

Souveränität und klarer Kompetenzabgrenzung.34 Den Ländern gelang es über die Jahr-

zehnte umfangreiche europapolitische Mitwirkungsmöglichkeiten durchzusetzen (vgl. Ab-

                                                 

34  Es finden sich in der wissenschaftlichen Literatur auch andere Kategorisierungen. So unterscheidet Bauer 
(2004: 454) drei unterschiedliche Länder-Strategien: 1. Ausbau direkter Kontakte auf EU-Ebene. 2. Aus-
bau innerstaatlicher Mitwirkung in EU-Angelegenheiten. 3. Wandel des europäischen Verfassungsrechts 
nach Gesichtspunkten der Subsidiarität. Diese Kategorisierung hat allerdings nicht die analytische Tiefe 
des Ordnens nach prinzipiellen Zielen, sondern sortiert vermehrt nach den Handlungsebenen der deut-
schen Länder. 

 

 
Abbildung 1 - EU-Mitwirkung der deutschen Länder (eigene Darstellung) 



Entwicklung der europapolitischen Mitwirkungsmöglichkeiten der deutschen Länder  41 

bildung 1), diese mit Leben zu füllen und zu aktiven europapolitischen Mitspielern zu wer-

den. Jedoch war es für die deutschen Länder nicht immer einfach, Unterstützer für ihre 

Forderungen z.B. im AdR zu finden, da es Regionen mit vergleichbar umfangreichen legis-

lativen Rechten in Europa nur noch in Belgien und Österreich gibt (vgl. Kapitel 3.3).  

Diese Magisterarbeit untersucht die Positionen und Strategien der deutschen Länder im 

Rahmen von EU-Konvent und Föderalismusreform. Ausgehend von der in Kapitel 3 auf-

gezeigten Domestizierungsentwicklung der Länder, wird angenommen, dass die Länder 

auch bei diesen Verhandlungen wieder als aktive Domestizierer auftraten und versuchten 

die „eigene nationale (Kompetenz-)Ordnung in Auseinandersetzung mit der Exekutive zu bewahren“ 

(Harnisch 2006: 25). 

In der Vergangenheit hatte die Politikverflechtung grundlegende Reformen des deutschen 

und des europäischen Systems erschwert (vgl. Kapitel 2.3). Die Verhandlungsform des Eu-

ropäischen Rats war an ihre Grenzen geraten. Die Verhandlungen zum Vertrag von Nizza 

gelten als Paradebeispiel für die Politikverflechtung, da sie "den Missbrauch der Einstimmigkeit 

als Blockadeinstrument vor Augen geführt“ haben (Wolff 2006: 187). Erstmals im Rahmen des 

„Post-Nizza-Prozesses“ wurde mit dem EU-Konvent ein neues Instrument geschaffen, 

dessen veränderte Akteurstruktur eine Aufhebung der Politikverflechtung vermuten ließ. 

Entscheidend war dabei vor allem, dass im Konvent nicht zwanghaft einstimmig sondern 

im Konsens entschieden wurde, was die Bargaining-Verhandlungen des Europäischen Ra-

tes unmöglich machte. Von vornherein schienen daher Vetopositionen ausgeschlossen.35 

Mit dem EU-Konvent änderten sich damit die Beteiligungsmechanismen der Vertragsver-

handlungen für die deutschen Länder ganz grundlegend.  

Auch in der Bundesrepublik Deutschland gilt die Politikverflechtung als Problem (vgl. Ka-

pitel 2.3), weil sie dazu führt, dass die deutsche Politik „stark pfadabhängig, intransparent und 

wenig lernfähig“ ist (Benz 2004: 179). Es war jedoch keine die Politikverflechtung aufbre-

chende Verhandlungssituation zu erwarten, wie sie sich im Zuge des EU-Konvents an-

bahnte. Die Reform der föderalen Ordnung musste im Grundgesetz getroffen werden und 

benötigte daher in Bundestag und Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit, was dem Zwang zur 

„Quasi-Einstimmigkeit“ der Länder nahe kommt (vgl. Kapitel 2.3.1) und das Entstehen 

von Bargainingverhandlungen vermuten ließ. 

                                                 

35  Zudem kam es für die deutschen Länder zu einer neuen Machtkonstellation. Der Ländervertreter im EU-
Konvent wurde zwar vom Bundesrat entsendet und erhielt Handlungsaufträge (horizontale Verflechtung), 
im Konvent bekleidete er aber gleichzeitig ein freies Mandat. Dabei war er ungleich einflussreicher als die 
übrigen Länder, da er frei verhandeln konnte. Janna Wolff hat daher eine neue Art der Politikverflechtung 
ausgemacht, die sie „adaptiv“ nennt (Wolff 2006: 190-191). 
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Für die Verhandlungen und Ergebnisse des EU-Konvents wird auf diesem Hintergrund 

folgende Hypothese 1 gebildet: 

- Bei den Vertragsverhandlungen im Europäischen Konvent schien die herkömmliche 

Politikverflechtung des Europäischen Rats aufgehoben. 

- Die Länder waren direkt an den Verhandlungen beteiligt und mussten sich auf die Su-

che nach Unterstützern machen. Vermutlich war es auf Grund ihres einzigartigen ver-

fassungsrechtlichen Hintergrunds – wie in der Vergangenheit – schwierig, Partner zu 

finden.  

- Sollten die Meinungs- und Interessenunterschiede zwischen den Ländern, die im Ver-

lauf der 1990er Jahre deutlich geworden waren, dabei weiter bestehen, würden sie ihre 

Domestizierungsbestrebungen auch weniger stark als in der Vergangenheit einbringen 

können. 

- Es ist anzunehmen, dass der Domestizierungsdruck der deutschen Länder daher 

schwächer als während der vorhergegangenen Vertragsverhandlungen ausfiel, auch weil 

es ihnen damals meist gelungen war, der Regierung (mit Vetodrohungen) ein vehemen-

tes Eintreten für die Länderforderungen anzutragen. 

Für die Verhandlungen und Ergebnisse der Föderalismusreform wird folgende Hypothese 

2 gebildet 

- Es war unwahrscheinlich, dass die deutsche Politikverflechtung im Zuge der Verhand-

lungen zur Föderalismusreform aufgebrochen würde. 

- Wegen des hohen Domestizierungsniveaus und der sich verstärkenden Meinungsunter-

schiede zwischen den Ländern in den 1990er Jahren ist anzunehmen, dass die Länder 

weniger engagiert als in der Vergangenheit Domestizierungsforderungen aufstellten. 

- Vermutlich war daher der Domestizierungsdruck der deutschen Länder schwächer als 

im Zuge der Verhandlungen um den Artikel 23 GG 1992. Die Politikverflechtung soll-

te jedoch zu der komfortablen Situation führen, in welcher die Länder nicht hinter den 

Status Quo ihres Domestizierungsniveaus zurückfielen. 
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4. EU-Konvent und EU-Verfassungsvertrag 

Mit dem Beitritt von zehn ost- und südeuropäischen Ländern stand zum 1. Mai 2004 die 

größte Erweiterung im Zuge der über 50 jährigen Geschichte der Europäischen Gemein-

schaften an. Auf der Regierungskonferenz von Nizza war es nicht gelungen alle notwendi-

gen Reformen zu erreichen, um die Europäische Union für diesen großen Mitgliederzu-

wachs zu wappnen. Die Regierungskonferenz von Laeken vom 14./15. Dezember 2001 

traf daher entsprechend der Beschlüsse der Vorgängerkonferenz von Nizza Vorbereitun-

gen, um die Verträge der Europäischen Union für die Zukunft „fit zu machen“. Die „Er-

klärung von Laeken zur Zukunft der Europäischen Union“36 enthielt einen umfassenden 

Fragenkatalog darüber, wie ein „klares, transparentes, wirksames, demokratisch bestimmtes gemein-

schaftliches Konzept“ geschaffen werden könnte, dass „Europa zu einem Leuchtfeuer werden lässt, 

das für die Zukunft der Welt richtungsweisend sein kann“ (Europäischer Rat 2001: 21). Für die 

umfassende und transparente Beantwortung der Fragen zur Vorbereitung einer Folgekon-

ferenz wurde der „Konvent zur Zukunft Europas“ (EU-Konvent) gegründet.37  

Zentrale Aufgabe des Konvents war es, aus Sicht der deutschen Länder sehr bedeutsam, 

eine präzisere Kompetenzordnung gemäß des Subsidiaritätsprinzips zu schaffen, den Status 

der Grundrechtecharta zu klären, die Rolle der nationalen Parlamente in der europäischen 

Architektur zu festigen und die Verträge zu vereinfachen.38 Die Erklärung zur Zukunft der 

Union der Regierungskonferenz von Nizza hatte dabei jedoch festgeschrieben, dass „in-

haltlich“ an den Verträgen nichts geändert werden sollte, was der Konvent später jedoch 

recht offen auslegte (Oppermann 2006: 315). Ganz explizit fanden sich im Fragenkatalog 

auch Punkte, die Sorgen der deutschen Länder ansprachen: z.B. die Frage nach der „schlei-

chenden Ausuferung der Zuständigkeiten der Union“ oder die Überlegung „die tägliche Verwaltung 

und die Ausführung der Unionspolitik […] den Mitgliedsstaaten, bzw. – wo deren Verfassung es vorsieht 

– den Regionen“ zu überlassen (Europäischer Rat 2001: 22). Der Eindruck der Länder, die 

                                                 

36  Die Erklärung ist abgedruckt in Läufer (2005: 367-377) und digital abrufbar auf der CD-Rom zu Liebert 
(2006). 

37  Die Verhandlungen der Regierungskonferenz von Nizza waren langwierig und zeichneten sich durch eine 
starre Politikverflechtung und Bargaining aus. „Die gouvernemental-völkerrechtliche Form der Änderung der Integra-
tionsverträge über Regierungskonferenzen“ war mit der „problematischen Reform von Nizza 2001 an ihre Grenzen gesto-
ßen“ (Oppermann 2006: 238). Man gründete daher für die Vorbereitungen der Vertragsrevision einen 
Konvent, von dem man erfolgreichere Politikergebnisse erwartete. Als Vorbild galt der Konvent zur Aus-
arbeitung der Europäischen Grundrechtecharta, der unter der Leitung von Altbundespräsident Roman 
Herzog im Jahr 2000 überzeugende Ergebnisse erzielt hatte (Schmuck 2002: 8). Vgl. zum Grundrechte-
konvent Bossi (2001, zur Methode v.a. 212-219) und zur Konventsmethode Becker/Leiße (2005) und 
Giering (2004). 

38  Vgl. allgemein zum Konvent und seiner Arbeitsweise Becker/Leiße (2005). 



EU-Konvent und EU-Verfassungsvertrag 44 

EU würde trotz des Subsidiaritätsprinzips weiterhin in zu vielen Bereich mitentscheiden 

und -bestimmen, wurde im Fragenkatalog aus Sicht des EU-Bürgers dargestellt:  

„Der Bürger setzt oft Erwartungen in die Europäische Union, die von dieser nicht immer erfüllt 
werden; umgekehrt hat er aber mitunter den Eindruck, dass die Union zu viele Tätigkeiten in Be-
reichen entfaltet, in denen ihr Tätigwerden nicht immer unentbehrlich ist“ (Europäischer Rat 
2001: 21). 

Die Arbeit des EU-Konvents und die Verhandlungen, die zum VVE führten, werden in 

diesem Kapitel untersucht. Dazu werden zu Beginn die Arbeitsweise und die deutschen 

Mitglieder des Konvents vorgestellt (Kapitel 4.1), sowie die Rolle und Position der Länder 

im Gremium (Kapitel 4.2). Daraufhin werden die Forderungen der deutschen Länder un-

tersucht (Kapitel 4.3). Dazu werden diese den Strategien „leave-us-alone“ (Kapitel 4.3.1) 

und „let-us-in“ (Kapitel 4.3.2) zugeordnet und die weitere Entwicklung der Länderforde-

rungen während der Arbeit des Konvents betrachtet (Kapitel 4.3.3). Die Ergebnisse der 

Arbeit des EU-Konvents aus Sicht der Länder (Kapitel 4.4) werden ebenfalls den Strate-

gien „leave-us-alone“ (Kapitel 4.4.1) und „let-us-in“ (Kapitel 4.4.2) zugeordnet und deren 

Bewertung durch die Länder vorgestellt (Kapitel 4.4.3). Es schließt sich ein Kapitel zur Ra-

tifizierung und dem endgültigen Scheitern des VVE an (Kapitel 4.5), in dem zum einen die 

binnenstaatliche Ratifizierung untersucht wird (Kapitel 4.5.1), wie auch die Perspektive der 

erzielten Inhalte des Vertrags (Kapitel 4.5.2). Abschließend wird ein Zwischenfazit gezogen 

(Kapitel 4.6). 

4.1 Arbeitsweise des Konvents und deutsche Mitglieder 

Der Konvent nahm seine Arbeit am 28. Februar 2002 auf. Die Leitung übernahm der 

ehemalige französische Präsident Valéry Giscard d´Estaing.39 Laut Auftrag war die Reform 

der EU-Verträge Aufgabe des Konvents. Der Weg zu einer möglichen zukünftigen EU-

Verfassung war mit der Erklärung von Laeken allerdings schon vorgezeichnet: Die bisheri-

gen Verträge (darunter der EG-Vertrag, der EU-Vertrag und der Euratom Vertrag)40 soll-

ten vereinfacht und gegebenenfalls neu geordnet, und die Integration der Grundrechtechar-

ta geklärt werden. Dabei enthielt die Erklärung die Frage, „ob diese Vereinfachung und Neuord-

nung nicht letztlich dazu führen sollte, dass in der Union ein Verfassungstext angenommen wird?“ (Eu-

ropäischer Rat 2001: 24). Giscard d´Estaing reklamierte für sich und das Präsidium von 

Anfang an eine Führungsrolle (Bauer 2004: 456) und für den Konvent ein ambitioniertes 

                                                 

39  Vgl. ausführlich zur Person Giscard d´Estaing im Konvent Oppermann (2006: 342-357). 
40  Der EGKS-Vertrag war 2002 ausgelaufen. 
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Ziel: nicht die Abfertigung neuer Vertragsgrundlagen, sondern die Schaffung einer europäi-

schen Verfassung (Oppermann 2006: 313).41 Das Präsidium des Konvents nahm vor allem 

später in der Phase der Textformulierung eine bedeutende Rolle ein (Oppermann 2006: 

319). 

Der Konvent bestand aus insgesamt 105 Mitgliedern und 13 Beobachtern (vgl. Abbildung 

2).42 Dazu gehörten neben dem Vorsitzenden und seinen beiden Stellvertretern (Giuliana 

Amato und Jean Luc Dehaene) 15 Vertreter der Staats- und Regierungschefs (einer pro 

Mitgliedsstaat). Der deutsche Regierungsvertreter war Peter Glotz. Als die Verhandlungen 

in die Phase der Textformulierung übergingen, wurde er im November 2002 durch Au-

                                                 

41  Auch in den 1980er und 1990er Jahren hatte es schon Diskussionen über eine Konstitutionalisierung der 
EU gegeben, vor allem von Seiten Europäischer Föderalisten, der Wissenschaft und dem Europäischen 
Parlament (Große Hüttmann 2003: 432). Darunter waren den Spinelli-Entwurf 1984 und der Herman-
Entwurf 1994 aus dem Europäischen Parlament (Becker/Leiße 2005: 34-36). Diese waren jedoch nicht 
aus dem Kreis des Parlaments hinausgekommen. Vgl. die Quellensammlung zu europäischen Verfas-
sungsentwürfen seit 1930 bis 2000 Schäfer (2001). Eine Analyse und Dokumente von Verfassungsentwür-
fen seit Beginn der Europäischen Integration, vor allem seit den 1980er und 1990er Jahren sowie aus dem 
Konstitutionalisierungsprozess bietet Loth (2002). 

42  Zur Zusammensetzung des Konvents vergleiche Oppermann (2006: 307-311). Eine Übersicht über die 
Mitglieder zu Beginn des EU-Konvents bietet Schmuck (2002: 73-79). 

 

Abbildung 2 - Zusammensetzung des EU-Konvents (Quelle: Schmuck 2003: 54) 
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ßenminister Joschka Fischer (Grüne) ersetzt (Stellvertreter: Staatsminister Hans Martin Bu-

ry).43 30 Mitglieder entstammten den nationalen Parlamenten (2 pro Mitgliedsstaat). Den 

deutschen Bundestag vertraten Jürgen Meyer (SPD) und stellvertretend Peter Altmaier 

(CDU). Den zweiten Parlamentsvertreter Deutschlands stellte der Bundesrat mit dem Mi-

nisterpräsident von Baden-Württemberg, Erwin Teufel (CDU).44 Sein Stellvertreter war bis 

März 2003 der niedersächsische Europaminister Senff (SPD), der nach der Wahlniederlage 

der niedersächsischen  Landesregierung durch den nordrhein-westfälischen Justizminister 

Gerhards (SPD) ersetzt wurde. Hinzu kamen zwei Vertreter der EU Kommission und 16 

Mitglieder des Europäischen Parlaments. Darunter waren die Deutschen Elmar Brok 

(EVP/CDU), Klaus Hänsch (SPE/SPD) und Sylvia-Yvonne Kaufmann (EL/PDS), sowie 

Joachim Wuermeling (EVP/CDU) als Stellvertreter eines italienischen Abgeordneten. 

Zu diesen 66 Mitgliedern kamen ebenfalls jeweils ein Regierungsvertreter und zwei Parla-

mentsvertreter der europäischen Bewerberländer hinzu (insgesamt 39), die jedoch kein 

Stimmrecht ausüben durften. Als Beobachter gehörten drei Vertreter des Wirtschafts- und 

Sozialausschusses, drei der europäischen Sozialpartner und sechs im Namen des AdR dem 

Konvent an, sowie der Europäische Bürgerbeauftragte (Europäischer Konvent 2003b; Eu-

ropäischer Rat 2001: 24). Da sich der Konvent der Transparenz und der Bürgerbeteiligung 

verschrieben hatte, förderte er intensiv den Austausch mit der europäischen Gesellschaft. 

Die Zivilgesellschaft und ein Jugendkonvent wurden gehört, zudem konnte die Arbeit im 

Internet mitverfolgt werden (Oppermann 2006: 309).  

Der Konvent arbeitete neben den regelmäßigen, mindestens monatlichen Plenumssitzun-

gen in elf Arbeitsgruppen zusammen.45 Die Behandlung der einzelnen Themen im Plenum 

ermöglichte eine Auslotung der generellen Strömungen, bevor eine Arbeitsgruppe in die 

vertiefte Diskussion einstieg. So sollten „konsensuale Lösungen“ auf den Weg gebracht 

werden. Wobei die Zustimmung aller Mitglieder nicht hundertprozentig zu erreichen war, 

                                                 

43  In dieser Phase kam es wegen des wachsenden Interesses auch bei Vertretern anderer Länder zu Aus-
wechslungen durch den jeweiligen Außenminister, so bei Frankreich (de Villepin), Spanien (de Palacio) 
und Griechenland (Papandreou) (Oppermann 2006: 308). 

44  Dass die Länder einen Vertreter stellen durften, war keinesfalls selbstverständlich, da rechtlich nicht 
zwingend. Die Länder erreichten das Entgegenkommen von Bundesrat und Bundesregierung durch Ver-
weis auf ihre Mitwirkungsrechte und die Notwendigkeit der Ratifizierung des zu entwerfenden Vertrags-
werks durch den Bundesrat (Pahl 2003: 463-464).  

 Zur Rolle der Person Erwin Teufels im Konvent vergleiche den Sammelband des Staatsministers Palmer 
(2004a), darin vor allem Palmer (2004b), sowie den Artikel von Thomas Oppermann (2004), der Teufel in 
seiner Zeit im Konvent beriet. Im Anhang des Bandes (Palmer 2004) findet sich eine Auswahl von Reden 
und Beiträgen Erwin Teufels im EU-Konstitutionalisierungsprozess. 

45  Eine Analyse der Praxis der Arbeitsweise des Konvents aus deutscher Sicht findet sich ebenso (Opper-
mann 2006: 316-320) wie eine Schilderung der Probleme mit der Sprachenregelung aus Ländersicht 
(Landtag Baden-Württemberg 2002: 6-7). 
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sondern laut Giscard d´Estaing Ziel des Konvents war, „die Zustimmung möglichst vieler“ ein-

zuholen, „ohne sich durch den Zwang zur Einstimmigkeit zu blockieren“ (Landtag Baden-

Württemberg 2003: 3). In diesem Sinne stand am Ende des Konvents auch keine Schluss-

abstimmung. Diese hätte eher kontraproduktiv sein können, da im sich anschließenden Eu-

ropäischen Rat einstimmig entschieden werden musste (Oppermann 2006: 314).  

Unter den Arbeitsgruppen war zum Bedauern der deutschen Länder keine, die sich explizit 

mit der Rolle der Regionen auseinandersetzte. Teufel hoffte zu Beginn noch, dass die „ge-

wisse Sympathie für eine Stärkung regionalpolitischer Elemente“ (Bauer 2004: 457) dazu reichen 

würde, die Einrichtung einer eigenen Arbeitsgruppe zu betreiben, und forderte diese im 

Konvent (Landtag Baden-Württemberg 2002: 9). Es zeichnete sich jedoch bereits ab, dass 

diese Forderung unter anderem am Widerstand Spaniens scheitern würde (Landtag Baden-

Württemberg 2002: 3). Die Rolle der Regionen wurde daher nicht explizit in einer Arbeits-

gruppe, sondern vornehmlich in den drei Arbeitsgruppen „Subsidiarität“, „Einzelstaatliche 

Parlamente“ und „Ergänzende Zuständigkeiten“ behandelt. 

4.2 Rolle und Position der deutschen Länder  

Die deutschen Länder waren zwar mit Erwin Teufel am EU-Konvent beteiligt, die Regio-

nen mit Gesetzgebungskompetenzen waren insgesamt im EU-Konvent aber nur wenig 

repräsentiert. Die deutschen Länder stellten den einzigen richtigen Vertreter. Diese „Ein-

samkeit“ der Länder verdeutlichte wieder einmal deren besondere verfassungsrechtliche 

Rolle. Nur noch in Belgien und zum Teil in Österreich gibt es Regionen mit einer ähnlich 

starken Kompetenzausstattung.46 Diese Konstellation macht es den Ländern historisch 

schwer, in Europa Partner für ihre Vorhaben zu finden und ihre Interessen durchzuset-

zen.47  

Von den sechs Beobachtern des AdR kamen immerhin drei aus konstitutionellen Regio-

nen: Dies waren der Belgier Jos Chabert (ehemaliger Präsident des AdR und Vizepräsident 

der Region Brüssel-Hauptstadt, EVP), der Österreicher Manfred Dammeyer (ehemaliger 

Präsident des AdR und Vorsitzender der Kommission „Institutionelle Fragen“, SPE) und 

der Belgier Patrick Dewael (Ministerpräsident Flandern, ELDR). Die anderen Vertreter des 

                                                 

46  Die belgischen Regionen durften selbst keine Vertreter entsenden. Der Senat als „regionale Kammer“ war 
jedoch mit einem Vertreter (de Gucht, flämischer Liberaler) im Konvent vertreten. Die österreichischen 
Länder konnten ebenfalls keinen Vertreter entsenden (Pahl 2003: 465-467).  

47  Eine tabellarische Übersicht über die verschiedenen Arten von Gebietskörperschaften in der EU15 bietet 
Robert (2004). Zur Rolle der Regionen mit Gesetzgebungskompetenzen im EU-Konvent vergleiche Pahl 
(2003). 
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AdR Claude du Granrut (Mitglied des Regionalrats der Picardie, stellvertretender Bürger-

meister von Senlis, EVP), Claudio Martini (Präsident der Region Toskana, SPE) und Edu-

ardo Zaplana (1. Vizepräsident des AdR und Präsident der Regionalregierung Valencia, 

EVP) entstammten keinen konstitutionellen Regionen (Hrbek/Große Hüttmann 2002: 

591-592; Schmuck 2002: 79). Diese Beobachter besaßen allerdings kein aktives Mitsprache-

recht. Zudem hielten sie sich in den Beratungen bei – für die deutschen Länder – wichtigen 

Themen oftmals zurück, da der AdR weniger die konstitutionellen Regionen repräsentiert. 

Er war vor allem für solche Regionen ein Sprachrohr, die relativ geringe institutionelle 

Kompetenzen besitzen (Bauer 2004: 472). Die Länder haben daher im Rahmen des EU-

Konvents den AdR weniger intensiv zu nutzen gewusst, wie auch schon in den vorherigen 

Jahren. 

Länderanliegen wurden allerdings auch von anderen, vor allem deutschen und belgischen 

Vertretern, unterstützt. Darunter waren die deutschen Bundestagsvertreter, und deutsche 

und andere Mitglieder des EP im Konvent, vor allem Elmar Brok und Joachim Wuerme-

ling (Oppermann 2006: 311-312; Pahl 2003: 467-468). Die deutschen Konventsvertreter 

stimmten sich über inhaltliche Fragen im sogenannten „Brüsseler Kreis“ unter Leitung des 

Staatssekretärs im Auswärtigen Amt Pleuger ab (Landtag Baden-Württemberg 2002: 9). Die 

deutsche Bundesregierung kümmerte sich mit Verweis auf die Beteiligung des Bundesrats 

am Konvent jedoch weniger als in der Vergangenheit um die Berücksichtigung der Länder-

forderungen und Abstimmung mit dem Bundesrat (Pahl 2003: 464).  

Erwin Teufel bemühte sich zudem um die Koordination und Absprache mit Konventsver-

tretern, die sich für das Subsidiaritätsprinzip einsetzten, im Kreis der „Freunde der Subsidi-

arität (Landtag Baden-Württemberg 2002: 10; Oppermann 2006: 311). Die belgischen Ver-

treter im Konvent standen sehr stark für regionale Anliegen ein. Da das nationale Recht 

vorsah, dass alle belgischen Regionalparlamente das Vertragswerk zu ratifizieren hatten, 

gab es eine enge Kooperation von belgischer Föderalregierung und den Regionalregierun-

gen, die zu sehr regionen-freundlichen Anträgen und Beschlüssen aller belgischen Vertreter 

im Konvent führte (Pahl 2003: 465).48 

Die deutschen Länder engagierten sich neben dem AdR auch in weiteren kooperativen 

Gremien. Die Initiative der Regionen mit Gesetzgebungsfunktion (REG LEG), die von 

Wallonien und Flandern gegründet wurde, bot Raum zum Meinungs- und Informations-

austausch zwischen den Regionen (Kiefer 2004). Aber entscheidende Einflüsse können 

                                                 

48  Vgl. des Weiteren zu Akteuren aus Österreich, Italien, Schottland, Spanien und Frankreich im AdR Pahl 
(2003: 466-467). 
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auch ihr nicht zugerechnet werden, da die deutschen Länder aus Angst vor einer Verein-

nahmung durch das sehr aktive Baskenland, eine kontraproduktive Haltung der Initiative 

befürchteten (Bauer 2004: 472-473) Auch weitere Verbindungen, wie die „SaarLorLux-

Gruppe“ oder die „Vier Motoren“ (Baden-Württemberg, Lombardei, Katalonien, Rhône-

Alpes) entwickelten keine Produktivität im Konventsverlauf (Bauer 2004: 473). Das ist dar-

auf zurückzuführen, dass die verschiedenen transnationalen Partner „sehr unterschiedliche regi-

onalpolitische Ordnungsvisionen für die Europäische Union“ hatten (Bauer 2004: 473; Pahl 2003: 

468).  

In Deutschland koordinierten sich die Länder untereinander – wie auch schon in der Vor-

bereitungsphase – im Bundesrat, in der Ministerpräsidentenkonferenz der Länder (MPK), 

der EMK und deren Unterarbeitsgruppe „Zukunft der Europäischen Union“. Mit dem 

Bund stimmten sie sich zusätzlich in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe ab. Dies war in der 

Anfangsphase dadurch erschwert, dass die Bundesregierung noch keine Stellungnahme zu 

den Verhandlungen des Konvents bezogen hatte (Landtag Baden-Württemberg 2002: 10). 

4.3 Forderungen der deutschen Länder 

Die deutschen Länder beteiligten sich intensiv an der Zukunftsdebatte und hatten sich 

frühzeitig auf den EU-Konvent  vorbereitet. Neben unterschiedlichen Vorschlägen zu ei-

ner möglichen neuen Kompetenzordnung (vgl. Kapitel 3.5.: 37-38) und zum Prozedere des 

„Post-Nizza-Prozesses“ wurden über den Bundesrat bereits frühzeitig die Kernforderun-

gen der Länder definiert. In diesem Kapitel werden zuerst diese Forderungen vorgestellt 

und dann den Länderstrategien nach „leave-us-alone“ (Kapitel 4.3.1) und „let-us-in“ (Kapi-

tel 4.3.2) zugeordnet, bevor die weitere Entwicklung der Verhandlungen analysiert wird 

(Kapitel 4.3.3). 

Die EMK fasste im Oktober 2001 einen Beschluss zur zukünftigen Kompetenzordnung 

und der Ausgestaltung der Europäischen Union (EMK 2001c). Der EMK-Beschluss wurde 

daraufhin von der MPK gebilligt. Bereits eine Woche nach der Laekener Erklärung und der 

Einberufung des EU-Konvents wurde der EMK-Beschluss nahezu unverändert in den 

Bundesrat eingebracht und dort am 20. Dezember 2001 beschlossen. Die Länder stellten 

die Debatte um die Zukunft der EU unter folgende Prämissen (Br.-Drs. 1081/01: 2): 

- Erhöhung der demokratischen Legitimation der EU 

- Stärkung der Handlungsfähigkeit und Effizienz einer EU mit mehr als 20 Mitgliedsstaa-

ten 
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- Sicherung der Entwicklungsfähigkeit der EU 

- Sicherung der Finanzierbarkeit der EU mit einer gerechten Lastenverteilung für die 

Mitgliedsstaaten 

- Transparenz der Entscheidungsprozesse und Strukturen 

- Klare Verantwortlichkeit für politische Entscheidungen 

- Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und Bürgernähe 

- Rücksichtnahme auf nationale und regionale Besonderheiten 

In dem ursprünglichen Entwurf führte die EMK eine Liste von zwölf Politikbereichen an, 

bei denen ihr eine Veränderung der Zuständigkeiten notwendig erschien, obwohl eine Ver-

änderung von Zuständigkeiten eigentlich gar nicht Thema des EU-Konvents sein sollte 

(EMK 2001c: 3). Die Aufzählung reichte von „Außen- und Sicherheitspolitik“ über „Ge-

meinsame Agrarpolitik“ und „Umweltpolitik“ bis zu „Medien“, „Tourismus und Katastro-

phenschutz“. Diese Liste mit konkreten Politikbereichen fehlte später im Beschluss des 

Bundesrates, was Bayern durch einen Antrag zu ändern versuchte. Staatsminister Reinhold 

Bocklet wollte damit verdeutlichen, dass das „Reformziel eine Aufgabenneuordnung in den einzel-

nen Politikbereichen ist, nicht nur punktuelle Vertragspräzisierungen“ (Bundesrat-Plenarprotokoll 

771: 788). Dieser Antrag scheiterte jedoch (Br.-Drs. 1081/01). 

Ziel des Beschlusses des Bundesrats sollte die „Sicherung und Erweiterung der Handlungs-

spielräume“ der deutschen Länder sein (Br.-Drs. 1081/01: 3). Dazu sollten dem Reform-

prozess die Prinzipien der begrenzten Einzelermächtigung, der Subsidiarität, der Verhält-

nismäßigkeit zu Grunde liegen und die nationale Identität der Mitgliedsstaaten geachtet 

werden (Br.-Drs. 1081/01: 3). Der Bundesrat pochte dabei vor allem auf die „Länderblind-

heit“ der Verträge. Die lokale und regionale Ebene und die Achtung der lokalen und re-

gionalen Selbstverwaltung sollte dazu im Vertrag verankert werden. Zudem forderte er 

eine Präzisierung des Subsidiaritätsprinzips, um die Kompetenzen der Regionen und Na-

tionalstaaten stärker vor dem Zugriff der europäischen Ebene zu schützen. Das Prinzip 

der Verhältnismäßigkeit sollte ebenfalls konkretisiert werden und eine prominentere Po-

sition im Vertragswerk erhalten. 

Hauptforderung der Länder war die Einführung von Kompetenzkategorien. Sie schlugen 

in Anlehnung an das Konzept Clements´ die Einteilung in „ausschließliche EU-

Kompetenzen“, „Grundsatzkompetenzen der EU“ und „Ergänzungskompetenzen“ vor 

(Br.-Drs. 1081/01: 5). Ob die Einführung eines konkreten Kompetenzkatalogs notwendig 

sein würde, waren sich die Länder nicht sicher. Ganz vehement forderten sie, wie bereits in 
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der Vergangenheit, dass die Kompetenz der Daseinsvorsorge in nationaler Hand, somit 

in Deutschland zum Großteil im Bereich der Länder und Kommunen verbleibe. 

Der Bundesrat äußerte sich darüber hinaus auch zu diversen verfahrens- und institutions-

technischen Fragen. Diese drehten sich mehrheitlich um eine mögliche Ausweitung von 

EU-Kompetenzen, die die Länder zu verhindern suchten. Sie wollten, dass das Prinzip der 

begrenzten Einzelermächtigung gestärkt und nicht weiter durch „allgemeine oder weit ge-

fasste Betragsbestimmungen ausgehöhlt“ werde (Br.-Drs. 1081/01: 6). Darunter fiel ebenso die 

langjährige Kritik an der Binnenmarktklausel (Artikel 94, 95 EGV). Diese erlaubt es dem 

Rat, einstimmig und auf Vorschlag der Kommission Richtlinien für die Angleichung von 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten zu erlassen, welche die Errich-

tung und das Funktionieren des Binnenmarkts zum Inhalt haben. Diese Eingriffsmöglich-

keit des Rats auch in Angelegenheiten der Länder war ihnen ein Dorn im Auge. Sie forder-

ten eine Präzisierung, die ausdrücklich das Subsidiaritätsprinzip als Entscheidungs-

grundlage berücksichtige, und nur solche Entscheidungen zulasse, die einen „unmittelbaren 

oder schwerpunktmäßigen Bezug zum Binnenmarkt“ besäßen (Br.-Drs. 1081/01: 6). 

Ebenfalls erneuerten sie ihre Kritik an der Flexibilitätsklausel in Artikel 308 EGV. Sie 

ermöglicht es dem Rat, mit einer einstimmigen Entscheidung die EU-Kompetenzen über 

die Reichweite der Verträge hinaus auszuweiten, wenn ein Tätigwerden der Gemeinschaft 

notwendig ist, um eines der Ziele des gemeinsamen Binnenmarktes zu erreichen. Diese Re-

gelung, die den Ländern, einer Beteiligung verwehrt, wollten sie getilgt sehen und schlugen 

statt dessen für Fälle von „zwingendem Handlungsbedarf“ der EU vor, „konkrete und abschließende 

Ermächtigungen“ zu erlassen (Br.-Drs. 1081/01: 7). 

Die Länder erneuerten ihre Kritik an der „Methode der offenen Koordinierung“ 

(MOK).49 Sie sahen in der MOK die Gefahr einer schleichenden Ausweitung von Informa-

tions- und Erfahrungsaustausch über die EU-Kompetenzen hinaus, die die Länderkompe-

tenzen beschneiden bzw. ein Agieren ohne ihre Beteiligung ermöglichen könnte (Bau-

er/Knöll 2003: 37). Sie wünschten daher die MOK auf einen Informations- und Erfah-

rungsaustausch zwischen den Mitgliedsstaaten in einer europäischen Dimension zu be-

schränken (Br.-Drs. 1081/01: 4). 

                                                 

49  Die MOK zeichnet sich dadurch aus, dass außerhalb rechtlicher Grundlagen der EU-Verträge, Politikab-
stimmung betrieben wird. Sie besteht aus folgenden Phasen: Leitlinien festsetzen, Definition prioritäter 
Interventionsfelder, Indikatorenvergabe, Monitoring der Umsetzung sowie Evaluierung der Ergebnisse 
(Bauer/Knöll 2003: 34). Die MOK war in der EU im Zuge von Ansätzen gemeinsamer Beschäftigungs-
politik in den 1990er Jahren entstanden und wurde später auf weitere Politikfelder ausgedehnt. 
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Verfahrensrechtlich setzten sich die Länder für einen prinzipiellen Übergang zu Mehrheits-

entscheidungen ein, bei gleichzeitiger Ausweitung des Initiativrechts auf Rat und EP. Dies 

ist in so fern interessant, da sie sich damit für eine effektivere Entscheidungsfindung im 

Rat aussprachen, aber gleichzeitig die Vetomöglichkeit der Bundesregierung und damit in-

direkt ihren Einfluss schmälerten. Die „Passerelle“-Regelung, auch „Brückenklausel“ 

genannt, die durch einen einstimmigen Beschluss des Europäischen Rats den Übergang zu 

Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat ermöglicht, ohne dabei die Grundlagenverträge 

mit Ratifikation zu ändern, lehnten die Länder dann auch ab. So waren sie zwar prinzipiell 

für eine Ausweitung der Mehrheitsentscheidungen, wollten deren Einführung aber auch 

unter ihrer Kontrolle haben, um gegebenenfalls intervenieren zu können.  

Auch forderten sie eine stärkere Unterscheidung der europäischen Rechtsakte (Verord-

nung, Richtlinie, Entscheidung), um die Tiefe der Regelungen zu reduzieren (Br.-Drs. 

1081/01: 4-5), und eine damit einhergehende Rückführung der Richtlinie auf ihre Funktion 

als Rahmenregelung. Zusätzlich sollten EU-Rechtsvorschriften künftig einer Normprüfung 

unterworfen werden. Die Länder wollten außerdem prinzipiell eine stärkere Berücksichti-

gung der Mitgliedsstaaten bei der Entstehung von europäischen Rechtsvorschriften. Mit 

einer frühzeitigen Anhörung schon im Entwurfsstadium durch ein Frühwarnsystem sollte 

das Prinzip der Subsidiarität überwacht und weiter gestärkt werden.  

Sie setzten sich zudem für eine Aufwertung des AdR zu einem vollwertigen EU-Organ ein. 

Dazu forderten sie auch ein Klagerecht für den AdR und darüber hinaus auch eine Kla-

gerecht für die Regionen durch Ergänzung von Artikel 230 EGV ein (Br.-Drs. 1081/01: 

7). Sie wollten zum einen ein Klagerecht im Rahmen des Frühwarnsystems und auch ein 

generelles Klagerecht, um Kompetenzstreitigkeiten austragen zu können. Um das Klage-

recht auch in allen Teilen der EU ausüben zu können, forderten sie gleiche Rechtsquali-

tät für alle Vertragsteile. Dies war auch der Angst geschuldet, Teile des Vertrags könnten 

einen Status erhalten, mit dem sie in Zukunft ohne nationale Ratifikation geändert werden 

könnten.  

Die Länder traten neben den diversen Fragen im Rahmen der neuen Kompetenzordnung 

und der Achtung der Subsidiarität prinzipiell für eine Vereinfachung der Verträge und für 

die Einbindung der Charta der Grundrechte ein. Sie verlangten ein vereinfachtes Verfahren 

für zukünftige Vertragsveränderungen, wollten jedoch weiterhin die einstimmige Be-

schlussfassung mit nationalstaatlicher Ratifizierung beibehalten, wenn es sich um Hoheits-

übertragungen und grundlegende Änderungen handelte. Zur Einschränkung der EU-

Kompe-tenzen forderten die Länder zudem, den Vollzug von EU-Recht auch künftig in 
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mitgliedsstaatlichen Händen zu lassen, wovon nur in Einzelfällen abzuweichen wäre, sowie 

die Einführung von geeigneten Verfahren zur Überprüfung von geltenden Rechtsakten. 

Um die nationalen und regionalen Identitäten der Mitgliedsländer zu achten, wünschten sie 

sich die Geltung der Unionstreuepflicht nicht nur zu Gunsten der EU, sondern gleichzeitig 

auch gegenüber den Mitgliedsstaaten als bindend. 

Die Länder hatten alle diese Forderungen bereits vor Einsetzung des EU-Konvents im De-

zember 2001 aufgestellt und konnten ihrem Vertreter damit einen konkreten Leitfaden mit 

auf den Weg geben. In der Bundesratsitzung vom 20. Dezember 2001 wies der niedersäch-

sische Europaminister Wolfgang Senff noch einmal auf die Verantwortung hin, die die 

Länder mit ihrem Vorschlag trugen (Bundesrat-Plenarprotokoll 771: 786-787). Bei all den 

Forderungen zur Kompetenzordnung wollte er den Verdacht entkräften, dadurch würde 

versucht werden, „zu Lasten der EU Spielräume für die Länder herauszuschlagen“. Den Ländern 

ginge es vielmehr darum „Ideen zu entwickeln und zu diskutieren, wie sich auch eine erweiterte Euro-

päische Union mit dem gleichen Erfolg wie in der Vergangenheit bewähren und weiterentwickeln kann“ 

(Bundesrat-Plenarprotokoll 771: 787).  

Der Bundesrat beschloss ergänzende Forderungen im Sommer 2002, nachdem der Kon-

vent schon einige Zeit tagte. Sie waren erneut durch die EMK vorbereitet worden (EMK 

2002a). Die Summe der Forderungen erweiterte sich mit der Entschließung vom 12. Juli 

2002 nochmals erheblich (Br.-Drs. 586/02). Nach den eher grundsätzlichen Forderungen 

zur Kompetenzordnung aus dem Dezember 2001, beschlossen die Länder eine Liste mit 

diversen institutionellen Verbesserungsvorschlägen (Br.-Drs. 586/02: 4-8), neben dem 

schon bekannten Werben nach Vertragsvereinfachung, Erhöhung der Legitimation, Trans-

parenz und Effizienz der EU, sowie einer Berücksichtigung der Charta der Grundrechte. 

Ergänzt wurden diese mit der Forderung nach einer einheitlichen Rechtspersönlichkeit für 

alle Bestandteile der Europäischen Union (Br.-Drs. 568/02: 2). Weiterhin thematisierte der 

Bundesrat eine Verbesserung der Stellung der Regionen in der EU, unter anderem durch 

Forderungen nach Reform des AdR und der Berücksichtigung der regionalen Ebene im 

Subsidiaritätsprinzip (Br.-Drs. 586/02: 8). Darüber hinaus äußerte der Bundesrat umfas-

sende Reformempfehlungen zu diversen Fachpolitiken der EU von der Landwirtschaftspo-

litik, über Gesundheitswesen und Verbraucherschutz bis zu Justizpolitik, um nur einige zu 

nennen (Br.-Drs. 586/02: 9-16; Hrbek 2003: 362-363).  

Ausdrücklich bat der Bundesrat seinen Vertreter, sich im EU-Konvent an den getroffenen 

Beschlüssen zu orientieren (Br.-Drs. 586/02: 17). Die Formulierung „orientieren“ deutet 

schon an, dass es für Erwin Teufel nicht möglich sein würde, alle Forderungen in Gänze 
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einzubringen und ist zudem dem ihm zugestandenen freien Mandat geschuldet.50 Immerhin 

92 Einzelforderungen hatten die Länder angehäuft, wie Michael W. Bauer nachgezählt hat 

(Bauer 2004: 455). Diese lange Liste ist auch Ausdruck der großen Anzahl von Einzelinte-

ressen der Länder. Wie im Verlauf der 90er Jahre festgestellt, war der Konsens zu europa-

politischen Themen zwischen den deutschen Ländern zusammengeschmolzen. In immer 

mehr Bereichen gab es Meinungsunterschiede (Jeffery 2003), so auch wieder im Laufe der 

Interessenfindung zum EU-Konvent. Dies führte sogar soweit, dass sich der Forderungs-

katalog des Bundesrats selbst widersprach (Bauer 2005a: 194-195). So forderten die Länder 

z.B. auf der einen Seite die generelle Ausweitung auf Mehrheitsentscheidungen, wie eben 

beschrieben, schlugen in ihrem Beschluss aber gleichzeitig vor, dass in ihnen wichtigen Be-

reichen, so dem Sport, der beruflichen Bildung und dem Gesundheitswesen (Br.-Drs. 586/ 

02: 9-11) doch bitte die Regelungen nicht verändert werden sollten, um regionale Kompe-

tenzen nicht zu beschneiden.  

Die Meinungsvielfalt verdeutlichen auch die Protokollerklärungen zum Beschluss der EMK 

aus dem Juni 2002 (EMK 2002a). Dem einstimmigen Entscheidungsprozedere der EMK 

geschuldet, konnten die Länder abweichende Meinungen nur durch Erklärungen zu den 

Beschlüssen vermerken. Einzelne Länder forderten Änderungen: Hamburg machte deut-

lich, dass die Flexibilitätsklausel derzeit noch nicht entbehrlich sei, und Baden-

Württemberg verlangte die Einführung einer Schiedsstelle und eines Kompetenzsenats zur 

Sicherstellung der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit. Es gab aber auch 

Beschlüsse, die sich entlang von Parteilinien orientierten, so die Forderung von sechs SPD-

regierten Ländern, die „Gesundheitsberufe“ aus der Forderung zum Gesundheitswesen zu 

streichen (EMK 2002a). So kam Marc Oliver Pahl bereits 2003, während der Konvent 

noch tagte, zu dem Schluss, dass „wegen dieser ‚Mehrstimmigkeit’ […] der Einfluss der Länder auf 

den Konventsprozess bisher geringer als möglich“ war (Pahl 2003: 464). 

Für die Arbeit des Bundesratsvertreters –  wie für die Analyse in dieser Magisterarbeit – 

war es daher unverzichtbar, sich auf einige Kernforderungen zu konzentrieren, wenn Aus-

sicht auf Erfolg bestehen sollte, diese durchzusetzen. Es lassen sich über ein Dutzend 

Kernforderungen der Länder ausmachen, von denen viele bereits seit Jahren auf der Agen-

da der deutschen Länder standen, spätestens seit dem „Post-Nizza-Prozess“ und den damit 

                                                 

50  Die Konventsmitglieder bekleideten offiziell ein freies Mandat. Jedoch fühlten sich viele trotzdem an ihre 
Regierung, Partei oder Institution gebunden und wurden zum Teil auch für abweichendes Verhalten ge-
rügt (Becker/Leiße 2005: 215-216).  
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einhergehenden Beschlüssen und Verhandlungen der EMK.51 Diese Forderungen werden 

im Folgenden den Strategien nach „let-us-in“ und „leave-us-alone“ zugeordnet. Die Kern-

forderungen kristallisierten sich in Beschlüssen der EMK heraus, nachdem der Konvent 

bereits einige Zeit getagt hatte und von der „Anhörungsphase“ in die Phase der Textverfas-

sung überging (EMK 2002b). Berücksichtigt werden dabei dreizehn Kernforderungen der 

deutschen Länder (Bauer 2004: 459, 2005: 198).52 

4.3.1 Forderungen nach der „leave-us-alone“-Strategie 

Wie in der historischen Einführung beschrieben (vgl. Kapitel 3.3-3.6), konnte im Verlauf 

der 90er Jahre bei den deutschen Ländern ein Strategiewandel weg von mehr Beteiligung 

und Mitwirkung hin zu einer klareren Kompetenzabgrenzung erkannt werden. Die „leave-

us-alone“-Forderungen gewannen auch im Zuge des EU-Konvents wieder einen große Be-

deutung. Der Großteil der eben aufgezählten Forderungen dreht sich um das Thema 

Kompetenzabgrenzung.  

Dazu zählte zuallererst die Hauptforderung der Länder nach Einführung von Kompe-

tenzkategorien. Zur Absicherung der Kompetenzordnung sollten die Forderungen nach 

Präzisierung der Binnenmarktklausel und der Flexibilitätsklausel führen. Ins gleiche 

Horn stießen die Länder mit ihrer Ablehnung der „Offenen Methode der Koordinie-

rung“ und der „Passerelle“-Regelung. Ebenfalls im Sinne der Sicherung ihrer Kompe-

tenzen lehnten sie eine Daseinsvorsorge-Kompetenz für die EU ab und forderten im 

Sinne des Subsidiaritätsprinzips die Achtung der lokalen und regionalen Selbstverwal-

tung sowie die Einhaltung des Verhältnismäßigkeits-Prinzips. Alle diese Forderungen 

sind eindeutig im Sinne der „leave-us-alone“-Strategie zu analysieren: dem Wunsch der 

Länder nach Bewahrung und Ausbau ihrer Autonomie. 

4.3.2 Forderungen nach der „let-us-in“-Strategie 

Die weiteren Forderungen der Länder sind jedoch auch nicht eindeutig der „let-us-in“-

Strategie zuzuordnen. Sie zielen zwar auf mehr Mitbestimmung ab, sind jedoch darauf aus-

                                                 

51  Einige Forderungen wurden aber im Zuge des EU-Konvents auch zum ersten Mal verfolgt (Bauer 2004: 
458-459). 

52  Bauer (2006: 26-27) führt in einer späteren Veröffentlichung zur Rolle der deutschen Länder im EU-
Konvent drei zusätzliche Hauptforderungen der Länder auf. Darunter sind zwei Forderungen der Länder, 
die erst im späteren Verlauf der Verhandlungen auftauchten, und die die Länder nicht durchsetzen konn-
ten: der Versuch der Verhinderung einer EU-Kompetenz im Bereich Gesundheitswesen und der Aufhe-
bung einer EU-Kompetenz im Bereich Tourismus. Im späteren Verlauf kam zudem eine Veränderung der 
Arbeitsweise des Ministerrats ins Gespräch, die eine zukünftige Teilnahme von Ländervertretern unmög-
lich gemacht hätte. Diese angedachte Veränderung wurde dann im VVE aber nicht umgesetzt. 
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„Leave-us-alone“ 
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Legende (Quelle: eigene Darstellung - Dreier-Sortierung nach Bauer 2005a: 198)  

Prinzip der Subsidiarität verankern (größtmögliche Partizipation im supranationalen Abstimmungsprozess) 

Ermöglichung einklagbarer Kompetenzabgrenzung (subnationales Vetopotential aufbauen) 

Defensive Forderungen - (Vertragsbestimmungen entschärfen oder supranationale Expansion stoppen)  

Abbildung 3 - Kernforderungen der deutschen Länder im EU-Konvent (eigene Darstellung) 

gerichtet, die Kompetenzen der Länder zu bewahren. Es ging den Ländern hauptsächlich 

darum, das Subsidiaritätsprinzip und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu verteidigen. 

Daher kann man den Wunsch nach Präzisierung des Subsidiaritätsprinzips sowohl der 

„let-us-in“- als auch der „leave-us-alone“-Strategie zuordnen. Dieser bildet sozusagen das 

verbindende Element beider Strategien, wobei jedoch die Hauptstoßrichtung auf Kompe-

tenzabgrenzung zielt (vgl. Abbildung 3).  

Zu den Forderungen nach dem „let-us-in“-Prinzip zählt die Einrichtung eines Frühwarn-

systems, dass die Länder aktiv am Gesetzgebungsprozess der EU beteiligen sollte. Durch 

die frühzeitige Einbindung in die Erarbeitung von Regelungsentwürfen der Kommission 

erhielten die Länder die Möglichkeit zu inhaltlichen Änderungsvorschlägen und dabei vor 

allem auch die Möglichkeit auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zu achten. Auch 

das Frühwarnsystem passte somit in die Kernstrategie der Länder nach Stärkung der Subsi-
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diarität.53 Eine daraus resultierende Forderung ist die nach einem Klagerecht für die Re-

gionen und den AdR, mit dessen Hilfe die Länder die Einhaltung des Subsidiaritätsprin-

zips einklagbar und Kompetenzstreitigkeiten vor dem EuGH verhandelbar machen woll-

ten. Daraus folgte der Wunsch nach gleicher Rechtsqualität aller Vertragsteile, damit 

Klagen auch für alle Bestandteile und Kompetenzen der EU möglich wären. 

Michael W. Bauer (2005: 197-198) unterteilte die Forderungen der Länder im EU-Konvent 

auf dreierlei Art und Weise (Visualisierung in Abbildung 3):  

- Er machte defensive Forderungen aus, die Vertragsbestimmungen entschärfen oder 

supranationale Expansion stoppen sollten. Diese sind der „leave-us-alone“-Strategie 

zuzuordnen.  

- Dem gegenüber sortierte er die Forderungen nach Ermöglichung einklagbarer Kompe-

tenzabgrenzung heraus, um subnationales Vetopotential aufzubauen. Diese Forderun-

gen entsprechen der „let-us-in“-Strategie der Länder.  

- Weitere Forderungen beschrieb er als solche, die das Prinzip der Subsidiarität zu veran-

kern suchten, um größtmögliche Partizipation im supranationalen Abstimmungspro-

zess zu erreichen. Diese Art der Forderungen lassen sich in Teilen beiden Strategien 

zuordnen (Abbildung 3) und verdeutlichen, dass das Subsidiaritätsprinzip gewisserma-

ßen das „Leitmotiv“ der Länderforderungen darstellte. 

4.3.3  Entwicklung der Länderforderungen und der Verhandlungen 
während des EU-Konvents 

Die Arbeit des Konvents gliederte sich in drei Abschnitte (Oppermann 2006: 318). In der 

Phase der „Zuhörens“ ab März 2002 wurden grundlegende Themen andiskutiert, um einen 

Überblick über die Grundströmungen im Konvent zu gewinnen (Kapitel 4.3.3.1). Es 

schloss sich ab dem Herbst 2002 die Phase der „Studien“ an, in der vor allem die Arbeits-

gruppen vermehrt in Details einstiegen und erste Entwürfe behandelt wurden (Kapitel 

4.3.3.2). Ab Januar 2003 ging es dann in der Phase der „Formulierung“ um das eigentliche 

Abfassen des Vertragsentwurfs (Kapitel 4.3.3.3). 

4.3.3.1 Die Phase des „Zuhörens“ 

Der Konvent begann seine Arbeit im März 2002. Erwin Teufel bekam gleich zu Beginn der 

Beratungen des EU-Konvents in der Generaldebatte „Erwartungen an die Europäische 

                                                 

53  Die Zuordnung der Forderungen zu den Länderstrategien fällt nicht leicht, vor allem auf dem Hinter-
grund des Leitmotivs der „Subsidiarität“ während des EU-Konvents. So ordnet Große Hüttmann (2005: 
30) das Frühwarnsystem der „leave-us-alone“ Strategie zu. 
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Union“ die Möglichkeit, die für die Länder bedeutenden Anliegen darzulegen. Er konzent-

rierte sich in seinem kurzen Statement (Teufel 2002) ganz auf die Frage der Kompetenzab-

grenzung. Entgegen dem Beschluss des Bundesrats, der neben der Forderung nach Kom-

petenzkategorien die Frage nach einem Kompetenzkatalog offen gelassen hatte, forderte 

Teufel eben solch einen Katalog, in dem auch diejenigen „Zuständigkeiten der Mitgliedsstaaten 

festgehalten werden, in die die EU nicht eingreifen“ dürfe (Teufel 2002: 3).54 Er verwies dabei 

gleichzeitig auf die „Länderreizthemen“ kommunale Selbstverwaltung und öffentliche Da-

seinsvorsorge und forderte eine Diskussion darüber, welche EU-Kompetenzen in nationale 

Zuständigkeit zurückgeführt werden könnten. 

Die Befürchtung des Europaministers Wolfgang Senff bewahrheitete sich, die Forderungen 

könnten bei den Konventsmitgliedern den Eindruck erwecken, die deutschen Länder woll-

ten zu Lasten der EU Spielräume herausschlagen. Die Rede Teufels stieß auf große Ableh-

nung. Vor allem der Wunsch nach einem Kompetenzkatalog und nach Rückführung von 

Kompetenzen auf die nationale Ebene fand keine Fürsprecher, sondern machte die Kon-

ventsmitglieder eher misstrauisch gegenüber den Länderpositionen. Mit einigen Forderun-

gen waren die deutschen Länder bereits zu diesem Zeitpunkt völlig isoliert (Bauer 2004: 

463). Erwin Teufel startete also mit einem Fehltritt als Ländervertreter und das mit einer 

Forderung, die der Bundesrat ihm gar nicht mehr mit auf den Weg gegeben hatte (Bauer 

2004: 456; Pahl 2003: 464). Es stand die Frage im Raum, „ob der Boden für einen die Interessen 

der Länder berücksichtigenden Konsens optimal bereitet wurde“ (Pahl 2003: 465).  

So zogen Erwin Teufel und Staatsminister Christoph Palmer im August 2002 nach Ab-

schluss der Phase des „Zuhörens“ im Konvent auch eine durchwachsene Bilanz in einer 

Mitteilung an den Landtag (Landtag Baden-Württemberg 2002).55 Die Arbeitsweise des 

Konvents bewerteten sie positiv, ebenso, dass bisher einzelne inhaltliche Gemeinsamkeiten 

der Mitglieder des EU-Konvents positiv stimmten (Landtag Baden-Württemberg 2002: 2). 

Jedoch wiesen sie auch auf deutliche Meinungsunterscheide in einzelnen Themengebieten 

hin, sahen gleichzeitig die Steuerung durch das Konvents-Präsidium aber als gelungenen 

Ausgleich an (Landtag Baden-Württemberg 2002: 3). Erste Ergebnisse der Arbeitsgruppen 

zeichneten sich bereits ab, darunter die Berücksichtigung von Länderkernforderungen (u.a. 

Frühwarnsystem, Stärkung des Subsidiaritätsprinzips, Präzisierung begrenzte Einzeler-

                                                 

54  Obwohl Teufel offiziell im Konvent ein freies Mandat bekleidete, orientierte er sich meist an den Be-
schlüssen des Bundesrats. Sein einmaliges Abweichen mit der Forderung eines Kompetenzkatalogs führte 
sogleich zu Beschwerden von Länderseite (Becker/Leiße 2005: 216).  

55  In der Mitteilung werden auch die aus Ländersicht interessanten Themen der einzelnen Konventssitzun-
gen dargelegt (Landtag Baden-Württemberg 2002: 3-5).  
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mächtigung) aber auch deren Ablehnung (Landtag Baden-Württemberg 2002: 8-9). Insge-

samt kann man die Zweifel des Konventsvertreters an einem positiven Ausgang der Ver-

handlungen heraushören, wenn er befürchtete, die bisherige relativ große Übereinstim-

mung sei vielleicht nur oberflächlich (Landtag Baden-Württemberg 2002: 11). Insgesamt 

stellte der Bericht fest, dass „regionale Anliegen im Konvent bislang keine breite Unterstützung“ fan-

den (Landtag Baden-Württemberg 2002: 3). 

4.3.3.2 Die Phase der „Studien“ 

Die Phase des „Zuhörens“ ging ab dem Herbst über in die der „Studien“, in der erste Er-

gebnisse der Arbeitsgruppen und konkretere Inhalte diskutiert wurden. Das Präsidium um 

Valérie Giscard d´Estaing legte am 28. Oktober 2002 einen Vorentwurf56 für den Verfas-

sungsvertrag vor (CONV 369/02).57 Die EMK traf nach Erscheinen des Entwurfs im De-

zember 2002 eine erste Bewertung des Standes der Verhandlungen (EMK 2002b).58 Der 

Beschluss bewertete das bisher Erreichte vorsichtig positiv. Er verdeutlichte zudem die 

Kernforderungen der deutschen Länder. Hatten die Länder sich im Sommer noch zu di-

versen Punkten geäußert, konzentrierten sie sich nun auf einige wenige, wobei ein deutli-

cher Schwerpunkt auf Forderungen zur Kompetenzordnung lag, wie bereits bei der Auf-

zählung der Kernforderungen verdeutlicht wurde (vgl.  Kapitel 4.3.1 und 4.3.2). 

Die Europaminister begrüßten die Aufnahme der Grundrechtecharta in den Verfassungs-

vertrag und die Schaffung einer einheitlichen Rechtspersönlichkeit für die EU. Sie sprachen 

sich für die Beibehaltung des bisherigen „Gleichgewichts“ der EU und damit gegen einen 

EU-Präsidenten und für eine Stärkung des EP aus (EMK 2002b: 2-3). Zu den benannten 

Kernforderungen äußerten sie sich positiv über die Einführung von Kompetenzkategorien, 

pochten aber auf eine strikte Berücksichtigung der begrenzten Einzelermächtigung. Des 

Weiteren forderten sie zum Schutz der Länderkompetenzen eine Anpassung der Binnen-

                                                 

56  Eine Analyse verschiedener Verfassungsentwürfe aus Sicht der deutschen Länder bietet Große Hüttmann 
(2003). Es hatte bereits während des Post-Nizza-Prozesses und während der Konventsverhandlungen di-
verse Verfassungs-Entwürfe gegeben, sowohl von politischer als auch wissenschaftlicher Seite. Als bedeu-
tend, weil kompromissfähig gelten die Entwürfe der europäischen Parteien (Große Hüttmann 2003: 436). 
Eine Übersicht von Entwürfen findet sich auf der Homepage des Deutschen Bundestages (Deutscher 
Bundestag 2006a). Darunter war der Entwurf der EVP-Abgeordneten im EP, entstanden unter der Lei-
tung von Elmar Brok, des Weiteren der Entwurf des französischen Konventsmitglieds Robert Badinter 
und von akademischer Seite der „Freiburger Entwurf für einen europäischen Verfassungsvertrag“ von 
Prof. Jürgen Schwarze, der über Erwin Teufel an die Konventsmitglieder weitergeleitet wurde. Auch an 
der Universität Trier entstand unter der Leitung von Prof. Dr. Hanns Maull mit Studierenden ein Verfas-
sungsentwurf (Maull/Kirt 2003). 

57  CONV steht als Abkürzung für die Drucksachen des EU-Konvents. Sie sind im Literaturverzeichnis bei 
den Primärquellen zu finden unter „Europäischer Konvent – Drucksache“. 

58  Eine Analyse des Vorentwurfs des Verfassungsvertrags aus Sicht des deutschen Bundesratsvertreters fin-
det sich in Landtag Baden-Württemberg (2003: 2-3). Er bezeichnet den Entwurf dabei insgesamt als eine 
"gute Grundlage für die weiteren Arbeiten des Konvents" (Landtag Baden-Württemberg 2003: 2). 
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marktklausel und der Flexibilitätsklausel, die sich bisher nicht abzeichnete. Das Frühwarn-

system begrüßten sie zum Schutz der Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismäßig-

keit. Das in diesem Rahmen eingeräumte Subsidiaritäts-Klagerecht für den AdR reichte ih-

nen jedoch nicht, sondern sie wollten dieses auf alle nationalen Kammern, so auch den 

Bundesrat, ausweiten.  

Das Klagerecht für den AdR befürworteten sie und forderten, ihn weiter zu einem richti-

gen EU-Organ aufzuwerten. Sie pochten zusätzlich auf ein davon unabhängiges Klagerecht 

für die Regionen zur „Wahrung ihrer Rechte und Zuständigkeiten“ (EMK 2002b: 4). Ein früher 

Entwurf für das einzuführende Subsidiaritäts-Frühwarnsystems sah vor, dass allen nationa-

len Parlamentskammern die Rechtssetzungsvorhaben der EU vorab vorgelegt würden, und 

diese innerhalb einer Frist bei Subsidiaritätsverletzungen eine Rüge gegenüber der Kom-

mission aussprechen können sollten. Um die Kommission auf eine Anpassung, bzw. eine 

Reaktion, zu verpflichten, waren laut dem Entwurf Rügen von einem Drittel der nationalen 

Kammern notwendig. Die Länder wollten jedoch, dass die Subsidiaritätsrügen nicht von 

einer bestimmten Summe von mitgliedsstaatlichen Parlamenten abhängig sein sollte (EMK 

2002b: 3).  

Zwar begrüßten die Europaminister in ihrem Beschluss die Leserlichkeit und Dreiteilung 

des Vertrags, forderten jedoch die gleiche Rechtsqualität aller Teile, so dass nicht ein Teil 

des Verfassungsvertrags ohne Ratifizierung durch die nationalen Parlamente änderbar wäre. 

Um ihre Kompetenzen weiter zu schützen, pochten sie außerdem auf die Einhaltung des 

Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung, so dass allgemeine EU-Zielbestimmungen 

keine Handlungsbefugnisse begründen dürften. Erneut forderten sie die nationalen Staats-

ordnungen inklusive der Regionen und Kommunen anzuerkennen, um in Deutschland de-

ren Selbstverwaltung abzusichern. 

Auch in diesem Beschluss der EMK wurde wieder die Vielstimmigkeit zwischen den Län-

dern deutlich. Erneut dem Zwang zu einstimmigen Beschlüssen der EMK geschuldet, fan-

den sich Meinungsverschiedenheiten in Protokollerklärungen im Anhang des Beschlusses. 

Darin setzten sich neun CDU-regierte Länder (alle CDU-regiert, außer Brandenburg mit 

einer großen Koalition unter einem SPD-Ministerpräsidenten) für die Aufnahme eines 

Gottesbezugs in die Präambel des Verfassungsvertrags ein. Die anderen sieben SPD-

regierten Länder (Ausnahme Bremen mit einer großen Koalition unter einem SPD-

Bürgermeister) forderten keinen Gottesbezug, sondern sprachen sich für einen Hinweis auf 

die „geschichtlich-sittlichen Grundlagen der Union“ aus, der mit der Berücksichtigung der 

Grundrechtecharta erfüllt sei (EMK 2002b: 4). Die Vielstimmigkeit orientierte sich in die-
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sem Fall sehr nah an den Parteigrenzen, ähnlich wie schon bei Protokollerklärungen des 

EMK-Beschlusses aus dem Sommer 2002 (EMK 2002a). 

Die Verhandlungen wurden für Erwin Teufel seit dem Herbst 2002 immer schwieriger. 

Waren die Vertreter anfangs gegenüber Länderinteressen recht offen gewesen, schwand 

dieses Verständnis mehr und mehr. Anstatt Raum für die Einbringung der Länderforde-

rungen zu haben, musste er sich zudem vermehrt der Abwehr von weiteren Forderungen 

zuwenden, die den Ländern nicht genehm waren. Der deutsche Ländervertreter kämpfte 

unter anderem gegen eine EU-Kompetenz zur Daseinsvorsorge und die Ausweitung der 

„Offenen Methode der Koordinierung“ (Bauer 2004: 458, 2005: 197). Die Befürchtung 

Teufels, die bisherige große Übereinstimmung sei vielleicht oberflächlich gewesen, schien 

sich zu bewahrheiten. 

Überrascht wurden die Länder in dieser Phase von den deutsch-französischen Initiativen: 

Der deutsche Außenminister Joschka Fischer und sein französischer Amtskollege Domini-

que de Villepin brachten im November 2002 Vorschläge in den Konvent zum „Bereich 

Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ (CONV 422/02) und zum „Raum der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ (CONV 435/02) ein. Im Januar 2003 lieferten sie 

zudem einen Beitrag zur „institutionellen Architektur der Union“ (CONV 489/03), der 

von Bundeskanzler Gerhard Schröder und Präsident Jacques Chirac stammte. Während der 

Beitrag zur institutionellen Architektur zur Union auch diverse Länderforderungen beinhal-

tete (Frühwarnsystem, einheitliche Rechtspersönlichkeit und andere), störten die Länder 

sich vor allem an dem Beitrag zum "Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts". Die 

Länder waren vor allem darüber empört, dass dieser Vorschlag ohne Rücksprache mit ih-

nen eingebracht worden war und das bei innenpolitischen Themen, u.a. ausführlichen For-

derungen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Polizei, die ihnen als Kompe-

tenz binnenstaatlich zustanden (Bauer 2004: 357). 

4.3.3.3 Die Phase der „Formulierung“ 

Mit der Vorlage von Entwürfen für die ersten 16 Artikel des Verfassungsvertrags durch das 

Präsidium ging der EU-Konvent endgültig in die Phase der „Formulierung“ über (CONV 

528/03). Für die Länder bedeutend, standen die Interessen der konstitutionellen Regionen 

am 6. und 7. Februar 2003 bei der halbtägigen Generalaussprache des Konvents zur Rolle 

der Regionen (CONV 548/03) im Mittelpunkt. Ein Arbeitspapier zur Vorbereitung der 

Konventsmitglieder (CONV 518/03) verdeutlichte mit „Denkansätzen“ bereits die 

Schwer- punkte der Aussprache. Darunter fand sich die Frage, ob die regionale und kom-

munale Ebene in den ersten Artikeln des Vertrags genannt werden und Fragen zur Funkti-
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onsweise und dem Aufbau des AdR, sowie ob die Einräumung eines Klagerechts für die 

Regionen im Vertrag verankert werden sollten. Es ging somit in der Diskussion um Kern-

forderungen der deutschen Länder und deren Umsetzbarkeit. In Ansätzen war bereits in 

der Handreichung zu erkennen, dass einzelne Länderforderungen es in der Diskussion 

schwer haben würden. So hatte die Arbeitsgruppe zur Subsidiarität bereits abgelehnt, Regi-

onen mit Gesetzgebungsbefugnissen ein Klagerecht wegen Subsidiaritätsverstoßes einzu-

räumen (CONV 518/ 03: 10) und es fand sich der Verweis auf ein Urteil des EuGH, dass 

es nicht Sache der EU-Organe sei, „sich zur Aufteilung der innerstaatlichen Zuständigkeiten in ei-

nem Mitgliedsstaat zu äußern“ (CONV 518/03: 9). 

Die Aussprache zeigte, dass sich die Länder von der Hoffnung auf Umsetzung einiger ihrer 

Forderungen verabschieden mussten. Einigkeit fand der Konvent bei der Berücksichtigung 

der kommunalen und regionalen Ebene in den ersten Artikeln der Verfassung, wobei je-

doch die Unabhängigkeit der Mitgliedsstaaten über ihre regionalen und kommunalen Struk-

turen nicht angetastet werden sollte. Die explizite Berücksichtigung der kommunalen 

Selbstverwaltung wurde von einigen Konventsmitgliedern – vor allem auch von deutscher 

Seite – gefordert (CONV 548/03: 9). Verständigen konnten sich die Mitglieder auf die Ein-

richtung eines Frühwarnsystems zur systematischen und sehr frühzeitigen Einbindung der 

regionalen und kommunalen Gebietskörperschaften in die Vorbereitung von Gesetzge-

bung in der EU. Dem AdR wurde eine wichtige Rolle zur Wahrung des Subsidiaritätsprin-

zips zugestanden und ebenso ein Klagerecht im Rahmen des Frühwarnsystems. Über ein 

Klagerecht des AdR zum Schutz seiner eigenen Rechte und ein Klagerecht für alle Regio-

nen, bestand jedoch kein Einvernehmen. Außerdem war man sich nicht einig, wie stark 

man Aufbau und Arbeitsweise des AdR reformieren sollte (CONV 548/03: 10-11).  

Mit dieser Aussprache zeichneten sich bereits die Entscheidungen zu regionalen Fragestel-

lungen des EU-Konvents ab. In einer Mitteilung der Landesregierung an den Landtag Ba-

den-Württemberg vom 25. Februar 2003 zog Erwin Teufel Bilanz bei Eintritt in die „Phase 

der Formulierung“ (Landtag Baden-Württemberg 2003). Er nahm Stellung zum Vorent-

wurf des Verfassungsvertrags (Landtag Baden-Württemberg 2003: 2-3), zu den Ergebnis-

sen der einzelnen Arbeitsgruppen59 (Landtag Baden-Württemberg 2003: 4-7; 9-20) und dem 

Entwurf der ersten 16 Artikel des Vertrags (Landtag Baden-Württemberg 2003: 7). Er legte 

                                                 

59  Die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen sind in Abschlussberichten zusammengefasst. Die der drei 
für die Länderforderungen interessantesten Arbeitsgruppen sind "Arbeitsgruppe 1 "Subsidiarität" (CONV 
286/02), Arbeitsgruppe IV "Einzelstaatliche Parlamente" (CONV 353/02) und Arbeitsgruppe V "Ergän-
zende Zuständigkeiten" (CONV 375/02). Eine Übersicht der weiteren Abschlussberichte findet sich in 
Landtag Baden-Württemberg (2003: 3). 
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außerdem den Stand der Durchsetzung der einzelnen Forderungen der beiden Bundestags-

beschlüsse (Br.-Drs. 1081/01, 586/02) dar (Landtag Baden-Württemberg 2003: 21-29). Die 

Berücksichtigung beziehungsweise Ablehnung der meisten Länderforderungen hatte sich 

zu diesem Zeitpunkt in den Arbeitsgruppen bereits sehr verdichtet. Nur in wenigen für die 

Länder wichtigen Fragen schienen noch Veränderungen möglich, beziehungsweise Bera-

tungsbedarf notwendig. So hoffte Teufel noch auf die Einräumung eines Klagerechts für 

die Regionen und er pochte weiter darauf, dass es zu keiner Erweiterung der Kompetenz-

abrundungsklausel komme (Landtag Baden-Württemberg 2003: 5). 

In der vorletzten Sitzung des Konvents am 13. Juni 2003 meldete Teufel noch ein letztes 

Mal Forderungen der Länder an, die noch unbedingt im Konvent zu berücksichtigen sein. 

Sie beruhten auf Beratungen der MPK aus dem Vormonat (Bauer 2004: 465). Eigentlich 

hatten die Länder aber noch mehr Forderungen auf dem Tableau, die die EMK in der dar-

auf folgenden Woche noch einmal formulierte (EMK 2003). Diese wurden jedoch nicht 

mehr berücksichtigt. 

4.4 Ergebnisse aus Sicht der Länder 

Am 13. Juni 2003 beschloss der Konvent die Teile I und II der Verfassung (CONV 

814/03), Teil III dann einen Monat später am 10. Juli 2003 (CONV 853/03). Da der Kon-

vent im Konsens entschied, fand keine Schlussabstimmung statt. Es gab zum Ende viele 

zustimmende Reden, aber auch einige abweichende Stellungnahmen. Der Entwurf war also 

noch nicht allgemein akzeptiert (Becker/Leiße 2005: 215). Im Endeffekt unterzeichneten 

aber beinahe alle Mitglieder den Kompromiss, auch wenn damit nicht jedes Mitglied mit 

jeder einzelnen Zeile des Textes zufrieden war (Oppermann 2006: 314-315). Viele Detail-

entscheidungen wurden am Ende der Verhandlungen vor allem durch das Präsidium hinter 

verschlossenen Türen – ohne Berücksichtigung des Plenums – getroffen (Becker/Lei- ße 

2005: 155-156). Das positive Bild der transparenten und demokratischen Arbeitsweise des 

Konvents – vor allem in den Arbeitsgruppen – nahm somit in den letzten Wochen und 

Monaten der Beratungen noch Schaden.  

Am 18. Juli 2003 überreichte der Präsident des EU-Konvents schlussendlich den Entwurf 

über einen "Vertrag über eine Verfassung für Europa" dem Präsident des Europäischen 

Rats. Zuerst schien es so, dass der Europäische Rat den Vertrag mit einigen kleinen Ände-

rungen bis zum Ende des Jahres verabschieden würde. Es kam in dieser Institution jedoch 

zu langwierigen Verhandlungen über den Entwurf des Konvents. Im Dezember 2003 

scheiterten diese auf dem Gipfel von Brüssel vorläufig, vor allem am Widerstand Polens 
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und Spaniens wegen einiger strittiger Fragen, unter anderem zum Abstimmungsmodus im 

Ministerrat (Oppermann 2006: 305). 

Es war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr klar, ob der Europäische Rat zu einer gütlichen 

Einigung kommen würde. Im Sommer 2004 – unter der irischen Ratspräsidentschaft – 

bahnte sich jedoch ein Kompromiss an, und am 29. Oktober 2004 unterzeichneten die 

Staats- und Regierungschefs in Rom die endgültige Fassung des „Vertrags über eine Ver-

fassung für Europa“.60 Es gab dabei in diversen Punkten Änderungen am Verfassungsver-

trag, die auf die Intervention verschiedener Mitgliedsländer zurückgingen. Die sich an den 

Konvent anschließenden Verhandlungen in den Regierungskonferenzen verfielen damit 

wieder in die alten Schemata der Politikverflechtung und des Bargaining (Bauer 2004: 467; 

2005a). 

Der Streit drehte sich jedoch weniger um die Bereiche der hier behandelten Länderkern-

forderungen, sondern vor allem um institutionelle Regelungen und Abstimmungsmecha-

nismen, sowie um Änderungen der Fachpolitiken in Teil III der Verfassung.61 Laut Ein-

schätzung des Konventspräsidenten blieben ungefähr 90 Prozent des Konventsentwurfs 

erhalten (Teufel 2004: 2). Der Europäische Rat verwarf den Konventsentwurf nicht, son-

dern fügte nur Änderungen in politischen Streitfragen ein. Die Kohärenz des Entwurfs war 

auch deswegen so hoch, da er in einem breiten Meinungsspektrum von Regierungs- und 

Parlamentsvertretern im EU-Konvent entstanden war (Becker/Leiße 2005: 217). Die 

Konstellation des Konvents führte zum Austarieren eines möglichen Konsenses zwischen 

den Mitgliedsstaaten: „Ohne den Entwurf des Konvents wäre die Regierungskonferenz niemals in der 

Lage gewesen, eine so umfassende Revision der verfassungsmäßigen Grundlagen der EU zu verabschieden“ 

(Oppermann 2006: 316). 

Im Folgenden finden sich die Ergebnisse der Länderforderungen62, wie sie sich im endgül-

tigen VVE niedergeschlagen haben, der vom Europäischen Rat im Oktober 2004 und vom 

Europäischen Parlament am 12. Januar 2005 angenommen wurde.63 Sie werden entspre-

chend der vorherigen Zuordnung zu den Länderstrategien „leave-us-alone“ (Kapitel 4.4.1) 

                                                 

60  Zu den langwierigen Vertragsverhandlungen vgl. Becker/Leiße (2005: 220-258). 
61  Unter den Ergänzungen waren jedoch auch neu eingeführte Regelungen, wie die im Gesundheitsbereich 

zu Unterstützungsmaßnahmen gegen Alkohol- und Tabakmissbrauch, die den Ländern missfielen (Teufel 
2004: 7). 

62  Vgl. zu den Ergebnissen des VVE aus Ländersicht folgende Texte: Bauer (2004, 2005a, 2006), Hrbek 
(2005a), Straub (2004), Wolff (2006). 

63  Die Zitate und Nennungen aus dem VVE richten sich, wenn nicht anders vermerkt, nach der vom Euro-
päischen Rat und EP beschlossenen Fassung des VVE, in der Fassung herausgegeben von Läufer (2005). 
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und „let-us-in“ (Kapitel 4.4.2) analysiert. Anschließend wird die Bewertung der Resultate 

durch die Länder dargestellt (Kapitel 4.4.3). 

4.4.1 Ergebnisse nach der „leave-us-alone“-Strategie 

Wie bereits dargestellt, war das Subsidiaritätsprinzip gewissermaßen das „Leitmotiv“ der 

Länderforderungen gewesen. Die Präzisierung der Subsidiarität konnte sich denn auch 

in Artikel I-11 des VVE durchsetzen: 

„Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche 
Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen 
von den Mitgliedsstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend 
verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Uni-
onsebene besser zu verwirklichen sind.“ (Artikel I-11 Abs. 3 VVE) 

Im Subsidiaritätsprinzip fand sich damit erstmals die Berücksichtigung der regionalen und 

kommunalen Ebene und beendete damit die lange kritisierte „Länderblindheit“ der Verträ-

ge, wenn die Länder die Berücksichtigung auch gerne im ersten Artikel des VVE gesehen 

hätten. Das „Leitmotiv“ der Länderforderungen nach Präzisierung und Stärkung des Sub-

sidiaritätsprinzips konnte somit im Vertrag umgesetzt werden. Die Problematik der Defini-

tion – als einem politisch weitgehend interpretierbaren Begriff – blieb aber weiter erhalten. 

Zudem fiel die Qualität der inhaltlichen Konkretisierung sogar hinter die Regelungen des 

Vertrags von Amsterdam zurück (Fischer 2005: 126).64 Neben dem Subsidiaritätsprinzip 

wurde auch das Verhältnismäßigkeitsprinzip, wie von den Ländern gefordert, im Artikel 

I-11 des VVE präzisiert: 

"Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehen die Maßnahmen der Union inhaltlich wie 
formal nicht über das zur Erreichung der Ziele der Verfassung erforderliche Maß hinaus." (Artikel 
I-11 Abs.4 VVE) 

Die weiteren reinen „leave-us-alone“-Forderungen der Länder wurden aber nur zu einem 

gewissen Teil im VVE berücksichtigt. In den Anfangsartikeln findet sich in Artikel I-5 

VVE (Beziehungen zwischen der Union und den Mitgliedsstaaten) die geforderte Berück-

sichtigung der regionalen und kommunalen Selbstverwaltung: 

„Die Union achtet die Gleichheit der Mitgliedsstaaten vor der Verfassung sowie die nationale Iden-
tität der Mitgliedsstaaten, die in deren grundlegender politischer und verfassungsrechtlicher Struktur 

                                                 

64  Im Vertrag von Amsterdam wurden auch keine Kriterien festgelegt. Man stellte aber drei Prüffragen zur 
Subsidiaritätskonformität von EU-Maßnahmen: „Liegen transnationale Aspekte vor, die durch mitgliedsstaatliche 
Maßnahmen nicht geregelt werden können? Verstößt nationales Handeln gegen Vertragsanforderungen, oder werden die In-
teressen anderer Mitgliedsstaaten verletzt? Bringen Maßnahmen auf EU-Ebene wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkung 
deutliche Vorteile gegenüber mitgliedsstaatlichen Regelungen mit sich?“ (Fischer 2005: 126). Diese Fragen fanden 
sich nicht in den Regelungen des Protokolls zur Subsidiarität des VVE wieder.  
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einschließlich der regionalen und kommunalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt.“ (Artikel 
I-5 Abs. 1 VVE) 

Die von den Ländern geforderte Abgrenzung der Zuständigkeiten wurde mit Verweis auf 

das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, der Verhältnismäßigkeit und der Subsidia-

rität untermauert (Artikel I-11 Abs. 1 VVE). Weiterhin konnten die deutschen Länder ihre 

Hauptforderung nach einer Definition von Kompetenzkategorien im Verfassungsver-

trag durchsetzen. Die Kategorien orientieren sich nah an den ursprünglich von Clement 

vorgeschlagenen (vgl. Kapitel 3.5). Der VVE definiert in Artikel I-12 drei unterschiedliche 

Arten von EU-Kompetenzen: Ausschließliche Zuständigkeiten (Artikel I-13 VVE), Berei-

che mit geteilter Zuständigkeit (Artikel I-14 VVE) und Unterstützungs-, Koordinierungs- 

und Ergänzungsmaßnahmen (Artikel I-17 VVE).65 Ein detaillierter Kompetenzkatalog, wie 

ihn Teufel ohne Rückhalt der anderen Länder vehement gefordert hatte, konnte sich nicht 

durchsetzen. 

Die Festlegung der Kompetenzkategorien scheint auf den ersten Blick den autonomen 

Handlungsspielraum der deutschen Länder zu stärken. Es hielten jedoch diverse Brücken- 

und ergänzende Regelungen in den VVE Einzug, die die Länder abgelehnt hatten. Die Me-

thode der offenen Koordinierung, die bisher nur informell praktiziert worden war (Bau-

er/Knöll 2003), wurde für einige Politikfelder faktisch eingeführt, wenn auch nicht als 

prinzipielles Verfahren und zwar in der Sozialpolitik (Artikel III-209 VVE), Forschungspo-

litik (Artikel III-250 VVE), Industriepolitik (III-279 VVE) sowie im Bereich des Gesund-

heitswesens (III-278 VVE). 

Außerdem wurde die „Passerelle“-Regelung im Vertrag in Artikel IV-444 Abs. 1 aufge-

nommen. Das so genannte „Vereinfachte Änderungsverfahren“ sieht vor, dass der Europä-

ische Rat einstimmig beschließen kann, bisher einstimmig zu beschließende Themen, mit 

qualifizierter Mehrheit abstimmen zu lassen.66 Dies gilt für alle Bestimmungen von Teil III 

der Verfassung, mit Ausnahme solcher mit militärischen oder verteidigungspolitischen Be-

zügen. Die Regelung ist aus Sicht der deutschen Länder jedoch entschärft. Der Vertrag bie-

tet den nationalen Parlamenten in Artikel IV-444 Abs. 4 die Möglichkeit, Beschlüsse im 

Sinne der „Passerelle“ im Nachhinein innerhalb von sechs Monaten abzulehnen, womit die 

Entscheidung dann hinfällig ist. 

                                                 

65  Ausführlich zur vertikalen Kompetenzordnung im VVE vgl. Becker (2005). 
66  Es finden sich zudem noch Sonder-Brückenklauseln in Artikel III-422 VVE (zur verstärkten Zusammen-

arbeit), III-300 VVE (zur GASP) und I-55 VVE (zum mehrjährigen Finanzrahmen), bei denen keine 
Mitwirkung der nationalen Parlamente vorgesehen ist. 
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Problematisch aus Ländersicht ist auch, dass eine Präzisierung der Binnenmarktklausel 

und der Flexibilitätsklausel nicht erfolgte. Die Flexibilitätsklausel bleibt analog dem EG-

Vertrag in Artikel I-18 VVE erhalten, was bedeutet, dass der Ministerrat einstimmig zu 

Fachpolitiken des III. Teils des VVE Entscheidungen treffen kann, wenn die  Kompetenz 

nicht eindeutig EU oder Mitgliedsstaat zugeordnet ist. Da die Regelung aber weiterhin Ein-

stimmigkeit notwendig macht, besteht eine mögliche Einflussnahme der Länder über den 

Bund weiter. Außerdem werden die nationalen Parlamente auf derartige Beschlüsse beson-

ders hingewiesen und können im Rahmen der Subsidiaritätskontrolle (vgl. Kapitel 4.4.2) re-

agieren (Artikel I-18 Abs.2 VVE). Der Binnenmarktartikel blieb ebenfalls in Artikel III-172 

VVE erhalten. Er ermöglicht durch Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz67 die An-

gleichung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten im Rahmen des 

Binnenmarkts. Darüber besteht aus Ländersicht die Gefahr der schleichenden Ausweitung 

der EU-Kompetenzen auf Kosten der Mitgliedsstaaten und Regionen. 

Ein Verbleib der Daseinsvorsorge auf Ebene der Mitgliedsstaaten konnte ebenfalls nicht 

durchgesetzt werden. Im VVE wurde der Union in Artikel III-122 die Möglichkeit einge-

räumt für „Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“ Grundsätze und Bedin-

gungen durch Europäische Gesetze zu schaffen, um der „Förderung des sozialen und terri-

torialen Zusammenhalts“ Sorge tragen zu können. Im Unterschied zum Konventsentwurf 

findet sich jedoch im VVE folgende, den Ländern entgegenkommende Einschränkung:68 

„Diese Grundsätze und Bestimmungen werden durch Europäisches Gesetz unbeschadet der Zu-
ständigkeit der Mitgliedsstaaten festgelegt, diese Dienste im Einklang mit der Verfassung zur Ver-
fügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu finanzieren.“ (Artikel III-122 Satz 2 VVE)  

Zusammenfassend aus Sicht der „leave-us-alone“-Strategie, haben die Länder mit Stärkung 

des Subsidiaritätsprinzips und der Einführung von Kompetenzkategorien ihre Hauptforde-

rungen durchsetzen können. Sie mussten aber auch Einschränkungen bei Kompetenzen 

(wie die der  Daseinsvorsorge) in Kauf nehmen und indirekt Partizipation durch die einge-

führten bzw. beibehaltenen Klauseln und Verhandlungsmethoden einbüßen. Es ist daher 

schwer zu beurteilen, ob die getroffenen Regelungen summa summarum das Domestizie-

rungsniveau der Länder angehoben, oder gar in Teilen geschwächt hätten.  

                                                 

67  Im VVE lösen die Begrifflichkeiten „Gesetz“ und „Rahmengesetz“ die bisherigen „Verordnung“ und 
„Richtlinie“ ab. 

68  Diese Veränderung ging aber nicht auf eine Intervention der deutschen Länder sondern auf Drängen Ös-
terreichs zurück (Bauer 2004: 467). 
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4.4.2 Ergebnisse nach der „let-us-in“-Strategie 

Waren die Länder bei der Durchsetzung ihrer „leave-us-alone“-Forderungen in Teilen er-

folgreich, konnten sie im Streben nach Partizipation und mehr Information sogar fast alle 

ihre Forderungen durchsetzen. Dem AdR wurde im Hinblick auf die Subsidiarität ein Kla-

gerecht vor dem EuGH eingeräumt.69 Da der AdR sich bisher allerdings aus Interessen-

sicht der deutschen Länder wegen seiner heterogenen Zusammensetzung nur wenig be-

währen konnte, bleibt fraglich, ob die Einräumung des Klagerechts für den AdR den deut-

schen Ländern eine Hilfe sein könnte. Außerdem wurde der AdR darüber hinaus nicht wei-

ter gestärkt. Er erhielt keinen Organstatus und im Frühwarnsystem blieb er unberücksich-

tigt. In Artikel I-32 VVE wird der AdR neben dem Wirtschafts- und Sozialausschuss wei-

terhin als beratendes Gremium geführt.70 

Die Forderung der deutschen Länder nach einem eigenen Klagerecht für die Regionen, 

mit dem Ziel Kompetenzstreitigkeiten einklagen zu können, scheiterte vor allem am Wi-

derstand Spaniens, das den wachsenden Einfluss seiner autonomen Regionen fürchtete 

(Hrbek 2005a: 182; Große Hüttmann 2004: 212; Teufel 2003: 11). Außerdem bestand die 

Sorge, dass ein regionales Klagerecht dem Ziel des Konvents nach Stärkung von Transpa-

renz entgegengewirkt hätte, da eine große Zahl möglicher Klagen das gesamte Gesetzge-

bungsverfahren hätte „ins Chaos stürzen“ können.  

Zwar blieb, wie angemerkt, das Subsidiaritätsprinzip als weitläufig interpretierbarer politi-

scher Begriff erhalten, die Länder verbuchten jedoch mit der Umsetzung des Frühwarn-

systems einen großen Erfolg, der die Durchsetzung und die Verhandlung des Prinzips 

festlegt. Die Länder erhalten neben ihrer binnenstaatlichen Mitwirkung nach Artikel 23 

GG im Rahmen der Subsidiaritätskontrolle die Möglichkeit, im EU-System frühzeitig am 

Rechtssetzungsprozess beteiligt zu werden.71 Die Kammern der nationalen Parlamente – in 

Deutschland Bundesrat und Bundestag – könnten durch diese Lösung an Einfluss gewin-

nen, während die Landesparlamente nur wenig berücksichtigt werden. Das System besteht 

aus drei Schritten: Amtshilfe für die Kommission, Subsidiaritätskontrolle und Klagerecht 

                                                 

69  Die Regelung findet sich in Artikel 8 des Protokolls Nr. 2 über die „Anwendung der Grundsätze der Sub-
sidiarität und der Verhältnismäßigkeit“, das dem VVE angefügt ist. Demnach kann vom AdR Klage in 
Bezug auf Europäische Gesetzgebungsakte erlassen werden, wenn eine Anhörung des AdR in der Verfas-
sung vorgeschrieben ist. 

70  Die Detailregelungen zum AdR im VVE und die Positionierung des AdR zu den Ergebnissen des Verfas-
sungsvertrags analysiert Eppler (2005). 

71  Die Regelungen finden sich in Protokoll 1 (Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in der Eu-
ropäischen Union) und Protokoll 2 (Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit), die dem VVE angefügt sind. 
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(Maurer/Becker 2004). Grundlage ist eine umfassende Informationspflicht der EU Organe 

gegenüber den nationalen Parlamenten.72 

Das Verfahren verläuft im Einzelnen wie folgt (Hrbek 2005a: 180-181).73 Im Rahmen der 

Amtshilfe kann die Kommission die nationalen Parlamente um Mithilfe bitten und sie an-

hören. Bei diesen Befragungen ist laut Protokoll 2 „gegebenenfalls der regionalen und lokalen Di-

mension der in Betracht gezogenen Maßnahmen Rechnung zu tragen“. In diesem Teil der Subsidiari-

tätskontrolle könnten somit auch Regionen und Kommunen an Einfluss gewinnen und es 

bestände die Chance dazu auch für die Landesparlamente.74 Im nächsten Schritt prüft die 

Kommission ihre Entwürfe im Hinblick auf Subsidiaritätsprinzip und Verhältnismäßigkeit 

und muss eine umfangreiche Untersuchung zu finanziellen Auswirkungen und dem Ver-

waltungsaufwand anfertigen.  

Das Frühwarnsystem selbst bezieht sich auf die Bereiche von Gesetzen und Rahmengeset-

zen.75 Die nationalen Parlamente erhalten die Entwürfe noch vor dem eigentlichen europäi-

schen Rechtssetzungsverfahren und haben sechs Wochen Zeit, eine Stellungnahme ab-

zugeben. Äußert über ein Drittel der nationalen Kammern eine Verletzung des Subsidiari-

tätsprinzips, muss die Kommission ihren Vorschlag überdenken und bei einer Wiedervor-

lage besonders begründen.76 In der dritten Stufe bekommen die nationalen Kammern – 

somit auch der Bundesrat – die Möglichkeit gegen Gesetze der Kommission zu klagen, 

wenn sie das Subsidiaritätsprinzip verletzt sehen. Die Klage wird über ihre nationale Regie-

rung beim EuGH eingereicht. 

Der Mechanismus ermöglicht im Sinne der „let-us-in“-Strategie erstmalig eine direkte Ein-

bindung der Länder über den Bundesrat in das Rechtssetzungssystem der EU (Fischer 

2005: 125). Mit Hilfe des Systems könnten die Länder mögliche ungerechtfertigte Kompe-

                                                 

72  Eine Übersicht der einzelnen Informationsregelungen findet sich bei: Maurer/Becker (2004: 10-11). Da 
die Länder sich aber schon im Zuge der EEA und dem Vertrag von Maastricht binnenstaatlich umfang-
reiche Informationsrechte gesichert hatten, ändert sich deren Situation nicht sehr stark. Sie erhalten sogar 
bereits mehr Informationen, als ihnen nach den Informations-Regelungen des VVE für nationale Parla-
mente zustünden. Diese beziehen sich nämlich nur auf den Bereich der Gesetzgebung. Beschlüsse, Weiß-
bücher und anders definierte Rechtsakte zählen nicht dazu (Maurer/Becker 2004: 12, 19). 

73  Eine schematische Übersicht bieten Maurer/Becker (2004: 16). Sie findet sich unter II im Anhang der 
Magisterarbeit. 

74  Die Landesparlamente hatten im März 2003 Forderungen an den EU-Konvent gestellt, dabei ging es ih-
nen vor allem um die Beteiligung am Frühwarnsystem und eine Ausweitung der Informationspflicht der 
Landesregierungen in Angelegenheiten der EU und eine Berücksichtigung von Stellungnahmen der Lan-
desparlamente (Föderalismuskonvent der deutschen Landesparlamente 2003: 4-5). Sie befürworteten des 
Weiteren die Einführung einer eindeutigen Kompetenzordnung bei Zugrundelegung der Prinzipien der 
Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und der begrenzten Einzelermächtigung und ebenso das Klagerecht für 
den AdR und die Regionen.  

75  Andere Bereiche wie Beschlüsse und Weißbücher gehören nicht dazu (Maurer/Becker 2004: 12-14). 
76  Weitere Fristen und Möglichkeiten der Beteiligung der nationalen Parlamente und eine strukturierte 

Übersicht über den Frühwarnmechanismus zeigen Maurer/Becker (2004: 15-17). 
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tenzüberschreitungen der EU ankreiden und so ihre Mitwirkung ausbauen. Gleichzeitig be-

stärkt die Regelung ihre „leave-us-alone“-Strategie, da sie ihre Kompetenzen im Rahmen 

des Subsidiaritätsprinzips verteidigen könnten (Große Hüttmann 2004: 213-214). Es 

scheint, dass die Parlamente – und somit der Bundesrat – dabei an Handlungsspielraum 

gewinnen, da sie nicht mehr von der als „gatekeeper“ agierenden Regierung abhängig sind 

(Maurer/Becker 2004: 17). Andreas Maurer und Peter Becker geben zu bedenken, dass vor 

allem die Umsetzung und Ausgestaltung des Systems der Subsidiaritätskontrolle umfangrei-

che Anstrengungen auf Seiten der Länder zur Folge hätte. Erst die Praxis könnte zeigen, ob 

das System überhaupt ein derartiger Zugewinn für die deutschen Länder sei (Mau-

rer/Becker 2004).77 

Als weitere Errungenschaft aus Ländersicht wurde allen Vertragsteilen (inklusive der Pro-

tokolle) in Artikel IV-443 VVE die gleiche Rechtsqualität zugesprochen. So ist verhin-

dert worden, dass durch unterschiedliche Rechtsqualitäten zukünftige Änderungen an dem 

VVE ohne eine binnenstaatliche Ratifizierung möglich sind. 

Im Bereich der „let-us-in“-Strategie gelang es den Ländern zahlreiche ihrer Forderungen 

durchzusetzen. So erhielten sie die Möglichkeit, über das neu geschaffene Frühwarnsystem 

in Zukunft selber aktiv ihre Kompetenzen in der EU zu verteidigen, wenn es ihnen schon 

nicht in Gänze gelungen war, diese durch die Umsetzung ihrer „leave-us-alone“-

Forderungen abzusichern. Jedoch gilt für diesen Mechanismus, wie auch die Aufwertung 

des AdR, dass die Praxis zeigen muss, ob er den Ländern hilfreich sein wird, und ob es ih-

nen gelingt, ihn mit Leben zu füllen. Dazu ist es notwendig, sich innerhalb Deutschlands –  

                                                 

77  Das Frühwarnsystem stellt eine große Chance für die deutschen Länder dar - auf der anderen Seite aber 
auch eine enorme Herausforderung für die nationale Anpassung. In allen drei Schritten der Kontrolle hat 
der Bundesrat als zweite Kammer Deutschlands ausführliche Rechte und Pflichten. So wird die Kommis-
sion in der Phase des Entstehens von Gesetzesvorschlägen im Rahmen der „Amtshilfe“ sowohl an den 
Bundesrat als auch an die Länder und Landesparlamente Anfragen stellen können. Die Parlamente müs-
sen Institutionen oder Möglichkeiten schaffen, die diese Anfragen beantworten können und sich dabei 
untereinander absprechen. 

 Im Rahmen des Frühwarnsystems wird eine große Menge an Gesetzesvorschlägen auf den Bundesrat zu-
kommen. Wenn er ernsthaft am Prozess der Kontrolle und Erwiderung im Rahmen von Stellungnahmen 
und mögliche Klagen beteiligt sein möchte, benötigt der Bundesrat Möglichkeiten und Einrichtungen, die 
die Flut an Entwürfen bearbeiten können. Maurer und Becker scheint eine Reform des dreiwöchigen Ta-
gungsrhythmus des Bundesrates notwendig, da die Einhaltung der sechswöchigen EU-Frist anderenfalls 
schwierig wäre. Große Verantwortung könnte nach derzeitigem Prozedere der EU-Ausschuss des Bun-
desrates tragen. Maurer und Becker bieten auch noch weitere Handlungsempfehlungen für den Bundesrat 
(Maurer/Becker 2004: S.23-24). 

 Es ist fraglich, in wie weit die Länder die gewonnenen Rechte nutzen und ausfüllen könnten. Das Klage-
recht, wie auch die anderen beiden Phasen der Subsidiaritätskontrolle, setzen eine weit reichende Koordi-
nierung zwischen den nationalen Parlamenten und dem Europäischen Parlament voraus (Hrbek 2005a: 
185-186). Dabei befürchtet Michael W. Bauer für den Bundesrat eine Überforderung, der er nicht ge-
wachsen sei (Bauer 2004: 471-472). Um das Streben nach Partizipation und Information in dieser Dimen-
sion ausfüllen zu können, wären auf jeden Fall umfassende Anstrengungen der Länder notwendig. 
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„Leave-us-alone“ 
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Legende (Quelle: eigene Darstellung, Dreier-Sortierung nach Bauer 2005a: 198; Vetopotential/ Verfas-
sungslyrik nach Bauer 2004: 463)  

 
Prinzip der Subsidiarität verankern (größtmögliche Partizipation im supranationalen Abstimmungsprozess) 

Ermöglichung einklagbarer Kompetenzabgrenzung (subnationales Vetopotential aufbauen) 

Defensive Forderungen - (Vertragsbestimmungen entschärfen oder supranationale Expansion stoppen)  

 
Kursive Schrift  = Hauptsächlich Vetopotential Durchgestrichen = Forderungen nicht umgesetzt 
Normale Schrift = Hauptsächlich Verfassungslyrik   
 

Abbildung 4 - Berücksichtigung der Länderforderungen im VVE (eigene Darstellung) 

vor allem aber auch in Europa mit den anderen Regionen – abzustimmen und zu arrangie-

ren. Dies könnte, wie die Vergangenheit gezeigt hat, schwierig werden. 

4.4.3 Bewertung der Ergebnisse aus Ländersicht 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Länder im EU-Konvent mehr als die 

Hälfte ihrer Kernforderungen durchsetzten, vor allem solche nach dem „let-us-in“-Prinzip 

(vgl. Abbildung 4). Die Länder hatten ihren Fokus aber eher auf Fragen der Kompetenzab-

grenzung und Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips gesetzt. Zwar konnten in diesem Be-

reich Präzisierungen von Prinzipien und die Einführung von Kompetenzkategorien er-

reicht werden, die lange Reihe der Sonderregelungen und Ausnahmeklauseln wurde aller-

dings nur wenig dezimiert. 

Michael W. Bauer (2004: 463) hat die Kernforderungen der Länder zusätzlich nach deren 

Konsistenz analysiert. Er unterscheidet zwischen Forderungen, die Vetopotential bieten, 
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und solchen, die überwiegend „Verfassungslyrik“ sind. Er stellt dabei fest, dass die Länder 

vor allem solche Forderungen nach „Verfassungslyrik“ durchsetzen konnten, dass sie aber  

– abgesehen vom Frühwarnmechanismus – kein neues Vetopotential erlangten (vgl. Abbil-

dung 4). Die Länder haben vielmehr auch auf Grund der größeren Anzahl an Mehrheitsab-

stimmungen im Rat einen Verlust von Einfluss zu befürchten. Bei allen diesen Regelungen 

– vor allem den so genannten nach „Verfassungslyrik“ – ist allerdings vor allem die Wir-

kung in der politischen Praxis entscheidend, um beurteilen zu können, welche Folgen sie 

für das Domestizierungsniveau der Länder haben. 

Das Fazit der Ergebnisse des Verfassungskonvents aus Ländersicht fiel zwiespältig aus. Be-

reits in der Endphase der Verhandlungen (vgl. Bauer 2005a: 199-200) und dann verstärkt 

nach Verabschiedung des Entwurfs durch den Konvent kritisierten verschiedene Länder 

die Ergebnisse. In einer ersten Bewertung durch die EMK vom 18. Juni 2003 bezeichneten 

die Minister den Entwurf zwar als „ausgewogenen Kompromiss“, begrüßten die ihnen ge-

nehmen Neuerungen (EMK 2003: 2-5), stellten jedoch gleichzeitig fest, welche Forderun-

gen nicht berücksichtigt werden konnten (EMK 2003: 5-6). Sie formulierten vier zentrale 

Nachbesserungswünsche, die bei den Verhandlungen zum Teil III noch Berücksichtigung 

finden sollten (EMK 2003: 6-7). Dies waren die Forderung, die Regelungen über den Zu-

gang von „EU-Ausländern“ auf den Arbeitsmarkt in der Einstimmigkeit zu belassen und 

die Binnenmarktklausel einzuschränken. Des Weiteren wollten sie klarstellen, dass Ziele der 

EU keine kompetenzbegründende Wirkung für alle Teile der Verfassung haben dürften, 

und dass über die Bereiche der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und 

der Justiz- und Innenpolitik hinaus keine weiteren EU-Kompetenzen geschaffen werden 

dürften. Zumindest die Einstimmigkeit im geforderten Bereich des Zugangs von „EU-

Ausländer“ konnte später im VVE erreicht werden (Bauer 2004: 200). 

Außerdem zeigten sich auch wieder deutliche Meinungsunterschiede unter den Ländern. 

Bayern enthielt sich beim EMK-Beschluss seiner Stimme, da es eine Beurteilung erst nach 

Abschluss auch des III. Teils des Vertrags treffen wollte. In den zahlreichen Protokollerklä-

rungen zum EMK-Beschluss – vor allem von Seiten Bayerns und vornehmlich CDU-

geführter Länder – wurden Unterschiede abermals deutlich. Bayern drängte zum Beispiel 

auf die Formulierung, es seien zwar Forschritte im Konventsentwurf zu erkennen, man sol-

le aber auch festhalten, dass viele Länderforderungen offen geblieben seien (EMK 2003: 8). 

Ministerpräsident Edmund Stoiber hatte bereits am 9. Juni 2003 die Ergebnisse des Kon-

ventsentwurfs und indirekt auch die Verhandlungsführung Erwin Teufels in einem 16 

Punkte Plan offen kritisiert (FAZ 2003). 
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Die Strategie der deutschen und französischen Regierung in den Verhandlungen des Euro-

päischen Rats war es, den Konventsentwurf ohne Änderungen zu ratifizieren. Als sich 

dann aber Änderungswünsche verschiedener Mitgliedsstaaten abzeichneten, hofften auch 

Teile der deutschen Länder, dass die Bundesregierung noch einmal auf die Abwandlung 

einzelner Punkte hinwirken würde. Dies ging vor allem auf die Initiative Bayerns zurück, 

das die CDU-regierten Länder von der Notwendigkeit weiterer Änderungen überzeugte. 

Auf der EMK vom 2. Oktober 2003 versuchten die CDU-regierten Länder dann, den ge-

troffenen Beschluss aus dem Sommer zu verändern. Dies führte im einstimmig beschlie-

ßenden Gremium zu einem diplomatischen Eklat. Die SPD-regierten Länder lehnten die 

Forderung entrüstet ab, und es kam zu keinem Beschluss (Bauer 2005a: 201). Jedoch hatte 

Bayern die CDU-regierten Länder nun überzeugt, und der Bundesrat beschloss mit CDU-

Mehrheit gegen die SPD-regierten Länder Nachbesserungsforderungen an die Bundesre-

gierung, die praktisch alle nicht erfüllten Kernforderungen der deutschen Länder enthielten 

(Br.-Drs. 744/03).78 Die SPD-regierten Länder schlossen sich der Position der Bundesre-

gierung an, den Entwurf des Konvents möglichst unverändert durchzubringen. 

Die Bundesregierung verschloss sich der Bundesratsentschließung, da sie den Vertrag mit 

möglichst wenigen Änderungen durchbringen wollte. Sie fühlte sich zudem nicht mehr 

verpflichtet, sich für die Länderforderungen nachhaltig in der Regierungskonferenz einzu-

setzen, da diese bereits im EU-Konvent die Möglichkeit gehabt hatten, selbst in die Gestal-

tung einzugreifen. 

Die Länder zahlten ihren Preis für die neu errungenen Beteiligungsrechte. Das Konvents-

modell mit dem endgültigen Abschluss im Europäischen Rat war für sie ein zweischneidi-

ges Schwert: Zwar war ihnen im Konvent die direkte Beteiligung an den Verhandlungen 

ermöglicht worden, jedoch fanden die Verhandlungen im Europäischen Rat dann wieder – 

wie in der Vergangenheit – zwischen den nationalen Regierungen statt. Die Länder konn-

ten dazu nur ihre Beobachter entsenden.79 Die Verfahrensweise war bestimmt – wie in den 

vorherigen Vertragsverhandlungen von Nizza – von einer Politikverflechtung, in der ein-

                                                 

78  Darin forderte der Bundesrat die Bundesregierung auf, folgende Themen für die Beratungen des Europäi-
schen Rats anzumelden: Daseinsvorsorge; Einwanderung und Asyl; Eigenmittelbeschluss und „Mehrjäh-
riger Finanzrahmen“; die Verankerung der „offenen Methode der Koordinierung“ in den Bereichen Sozi-
alpolitik/Arbeitsrecht/Gesundheit/Industrie/Forschung; Präzisierung der Binnenmarktklausel; Flexibili-
tätsklausel; vom EU-Konvent vorgeschlagene neue EU-Zuständigkeiten. Über den Begriff „anmelden“ 
gab es Streit, da einige Länder, darunter Bayern der Meinung waren, der Kompromiss-Entwurf des Kon-
vents werde auf der Regierungskonferenz auf jeden Fall aufgeschnürt. Einige Länder, darunter auch 
CDU-geführte, wollten dies nicht erzwingen und der Regierung die Freiheit lassen, ob sie die Themen zu 
Forderungen machen würde (Bauer 2004: 466 Fn. 40). 

79  Beobachter für den Bundesrat während der Verhandlungen war der baden-württembergische Staatsminis-
ter Palmer, als Vorsitzender des Europaauschusses des Bundesrats (Teufel 2004: 2). 
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zelne Mitgliedsstaaten mit Vetodrohungen versuchten, ihre Forderungen durchzusetzen. 

Den Ländern gelang es dabei aber eben nicht – wie bei den Verhandlungen von Maastricht 

und Nizza (Jeffery 2003: 108) – ein Veto- und Drohpotential gegenüber der Bundesregie-

rung aufzubauen, um sie zur Durchsetzung ihrer Forderungen zu drängen.  

4.5 Ratifizierung und Scheitern des VVE 

Nach dem Beschluss des VVE durch den Europäischen Rat und das Europäische Parla-

ment musste der Vertrag in allen Mitgliedsstaaten ratifiziert werden. In Deutschland war 

die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit notwendig. Zur 

Zeit der deutschen Ratifizierung war die Stimmung der Bevölkerung in Europa zum Ver-

fassungsvertrag zum Teil sehr kritisch und die Aussichten auf eine erfolgreiche Ratifizie-

rung des Vertragswerks in Frankreich sanken (FAZ.NET 2005). Vor den Referenden in 

Frankreich und den Niederlanden wollte man daher aus Deutschland ein deutliches positi-

ves Signal senden und ratifizierte den Vertrag in Bundestag (12. Mai 2005) und Bundesrat 

(27. Mai 2005) mit deutlicher Mehrheit. Die Ratifikationsverhandlungen im Bundesrat wer-

den im Weiteren geschildert (Kapitel 4.5.1). Das Signal der schnellen Ratifikation verpuffte 

jedoch, und die Referenden in Frankreich (29. Mai 2005) und in den Niederlanden (1. Juni 

2005) scheiterten. Die weitere Ratifikation des Vertragswerks wurde daraufhin auf Eis ge-

legt.80 Perspektiven der Inhalte des Vertrags werden im weiteren Verlauf des Kapitels auf-

gezeigt (Kapitel 4.5.2). 

4.5.1 Binnenstaatliche Ratifizierung des VVE 

Hatten die Länder während der Vertragsverhandlungen im Europäischen Rat nur schwer 

Druck auf die deutsche Regierung ausüben können, hatten sie bei der schnellen Ratifizie-

rung, auf die die Bundesregierung drängte, wieder eine starke Verhandlungsposition. Trotz 

des Scheiterns der endgültigen Ratifizierung des VVE in Europa sind die Bedingungen der 

Ratifizierung in Deutschland in Hinblick auf die Verhandlungsposition der deutschen Län-

der sehr interessant. 

Die Länder versuchten im Rahmen der Ratifizierung Regelungen zu finden, um die neu er-

rungenen Beteiligungsmechanismen mit Leben zu füllen. Zusätzlich wollten sie noch ge-

wisse Entscheidungen des VVE mit binnenstaatlichen Regelungen absichern und zusätzli-

                                                 

80  Eine Übersicht über die durchgeführten und geplanten Ratifikationen Stand Anfang 2006 bietet Schmuck 
(2006: 66).  
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che Beteiligungsrechte erhalten. Zur Ratifizierung war ein nationales Begleitgesetz notwen-

dig. Die Verhandlungssituation der Länder ähnelte der bei der Ratifizierung des Vertrags 

von Maastricht und anderer EU-Verträge, wo sich die Länder für die Ratifizierung inner-

staatlich ihre umfangreichen Beteiligungsverfahren nach Artikel 23 GG erstritten.  

In drei Bereichen bedurfte es nationaler Regelungen für die Umsetzung des VVE: für das 

Frühwarnsystem im Rahmen der Subsidiaritätskontrolle, beim dazugehörigen Klagerecht 

des Bundesrats und bei der „Passerelle“-Regelung (Br.-Drs. 983/04: 5; Teufel 2004: 12-13). 

Die Länder stellten zudem in einer Stellungnahme folgende Forderungen, die sie im Rah-

men des Gesetzes zusätzlich berücksichtigt sehen wollten (Br.-Drs. 983/04: 6-7): eine er-

weiterte Definition der Begriffe „Angelegenheiten“ und „Vorhaben“ (um auch über Vor-

haben wie Grünbücher, Weißbücher, Aktionsprogramme informiert zu werden) und eine 

Konkretisierung des Begriffs „Schwerpunkt“ (im Zusammenhang mit Stellungnahmen des 

Bundesrats) im EUZBLG. Bei Entscheidungen im Sinne der Flexibilitätsklausel (Artikel I-

19 VVE) sollte es der Bundesregierung nicht erlaubt werden sich zu enthalten, wenn dar-

über mit dem Bundesrat kein Einvernehmen erzielt werden konnte.  

Sie forderten zudem, die zukünftige Aufnahme von Verhandlungen mit EU-

Beitrittskandidaten und von EU-Vertragsrevisionsverhandlungen an die Zustimmung des 

Bundesrates zu knüpfen. Sie gedachten ihre Position in Brüssel zu stärken, indem die Län-

der in der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der EU beteiligt werden sollten, sowie 

durch die Einbindung in informelle Räte und Ratsarbeitsgruppen. Darüber hinaus wünsch-

ten sie sich die Mitwirkung des Bundesrats bei der Ernennung von EuGH-Richtern. Zur 

Erfolgskontrolle suchten sie die Bundesregierung zu verpflichten, den Bundesrat umge-

hend von der Berücksichtigung der  jeweiligen Stellungnahmen zu unterrichten. 

Ursprünglich wollte die Bundesregierung im Gesetz keine nationalstaatlichen Regelungen 

über die zur Umsetzung des VVE notwendigen hinaus treffen, mit Verweis auf die laufen-

den Verhandlungen zur Föderalismusreform. Da die Bundesregierung jedoch vorauseilend 

vor dem französischen Referendum die deutsche Zustimmung zum VVE deutlich machen 

wollte, konnten die Länder Einfluss auf das begleitende „Gesetz über die Ausweitung und 

Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europä-

ischen Union“ (EUASBBG) (Br.-Drs. 340/05) nehmen: Bei den aus Ländersicht kritischen 

Brückenregelungen wurden gemäß dem VVE die binnenstaatlichen Regelungen angepasst. 

Die Länder konnten darüber hinaus der Bundesregierung ein weiteres Zugeständnis abrin-

gen: Bei Beschlüssen im Rahmen der „Passerelle“-Regelung (Artikel IV-444 VVE), die im 

Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder betreffen, kann der 
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Bundesrat demnach mit seiner Mehrheit bestimmen, dass Deutschland im Rat dazu sein 

Veto einlegt (EUASBBG Artikel 1, §4). Es kann damit der nachträglichen Ablehnung von 

„Passerelle“-Entscheidungen durch den Bundesrat zuvorgekommen werden. Das Gesetz 

klärt zudem die Umsetzung der Subsidiaritätsrüge (EUASBBG Artikel 1, §2) und mit ihr 

zusammenhängende Informationsabläufe. 

Die Regelung zum Subsidiaritätsklagerecht für den Bundesrat blieb im Gesetz offen (EU-

ASBBG Artikel 1, §3). Beim Klagerecht im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips hat die Bun-

desregierung die Aufgabe, Klagen des Bundesrates und Bundestages weiterzuleiten. Die di-

rekte Weiterleitung einer Klage durch die Bundesregierung an den Europäischen Gerichts-

hof ist geregelt, jedoch nicht das Zustandekommen durch Beschluss im Bundesrat. Die 

Frage, ob ein einzelnes Land Klage erheben kann, oder dafür eine Mehrheit der Länder be-

nötigt wird, lässt das Gesetz offen und legt fest, dass die Geschäftsordnung des Bundesra-

tes Näheres regelt (EUASBBG Artikel 1, §3). 

Damit waren die notwendigen nationalstaatlichen Anpassungen umgesetzt, die sich aus 

Ländersicht aus dem VVE ergaben. Die Länder konnten der Regierung ergänzend für alle 

neuen und alten Mitwirkungsregelungen umfassende Informationspflichten auferlegen. 

Von ihren zusätzlichen Forderungen zur europapolitischen Beteiligung setzten sie durch, 

dass der Bundesrat über den Richterwahlausschuss bei der Berufung von Richtern zum Eu-

ropäischen Gerichtshof ein Mitspracherecht erhielt (EUASBBG Artikel 2). Zur Zufrieden-

heit des Bundesrates wurde zudem erreicht, dass zur Beteiligung der Länderkammer an 

EU-Vorhaben nun auch Maßnahmen wie „Empfehlungen“ zählen (Br.-Drs. 339/05: 3). Zu 

weiterem Entgegenkommen ließ sich die Bundesregierung jedoch nicht hinreißen, da sie 

sich Verhandlungsmasse für den Föderalismusreformprozess offen halten wollte (vgl. Ka-

pitel 5). Außerdem verwies sie auch auf die Errungenschaften der Länder im VVE selbst 

(Eppler 2006a: 98). 

Die Regelungen dieses Gesetzes traten nicht in Kraft, da sie an die abschließende Ratifizie-

rung des VVE gekoppelt waren. Jedoch wurde der Einfluss der Politikverflechtung auf die 

Durchsetzungskraft der deutschen Länder abermals deutlich. Hatten die Länder während 

der Verhandlungen im Europäischen Rat keinen Einfluss mehr geltend machen können, da 

die Bundesregierung auf ihre Mitsprache im EU-Konvent verwies, gelang es ihnen im Zuge 

der Ratifizierung wieder an Einfluss gewinnen. Zwar wurde keine Erweiterung der europa-

politischen Mitwirkungsmöglichkeiten errungen, die den Erfolgen im Zuge der Ratifizie-

rung des Vertrags von Maastricht vergleichbar wäre, jedoch hatten die Länder auf Grund 

des zeitlichen Drucks vor den Abstimmungen in Frankreich und den Niederlanden genug 
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Vetopotential, das sie zu nutzen wussten, um Teile ihrer Forderungen durchzusetzen. Ihr 

Vetopotential war deswegen nicht vergleichbar hoch, da die Länder im EU-Konvent an der 

Entstehung des VVE beteiligt gewesen waren und bei einer ablehnenden Ratifizierungshal-

tung ihre politische Glaubwürdigkeit aufs Spiel gesetzt hätten. Die Bundesregierung ver-

wies weitere Forderungen zudem auf die laufenden Verhandlungen zur Föderalismusre-

form (Eppler 2006a: 98), bei denen die Länder dann abermals die Chance hatten, ihre Vor-

stellungen zu verwirklichen. 

4.5.2 Perspektive der erzielten Inhalte des VVE 

Die weitere Ratifizierung des VVE wurde nach den gescheiterten Referenden zurückge-

stellt. Es gab in der Folgezeit Diskussionen über das weitere Vorgehen einer EU-Reform. 

Einig war man sich darüber, dass eine Reform der EU nach der Erweiterung auf 25 und 

später 27 Mitgliedsstaaten unbedingt notwendig war. Über den Weg wurde ausführlich ge-

stritten. Ein Vorschlag war, die Ratifikation des VVE in den übrigen Ländern weiter vo-

ranzutreiben, und dann in den Ländern, in denen die Ratifikation gescheitert war, erneut 

abstimmen zu lassen. Da diese Variante wenig erfolgsversprechend schien, stand auch der 

Vorschlag im Raum, die wichtigsten Errungenschaften des VVE in einem herkömmlichen 

kleineren Reformvertrag durchzusetzen, auch um der Reform den Streit um den Begriff der 

„Verfassung“ zu nehmen. Eine weitere Idee war, neue Regelungen, soweit dies möglich 

wäre, im Rahmen der aktuellen Rechtslage des Vertrags von Nizza umzusetzen.81 

Im Endeffekt einigte man sich auf die Variante mit der Umsetzung möglichst vieler Errun-

genschaften des VVE in einem weiteren „herkömmlichen“ EU-Reformvertrag. Diesen be-

schloss der Europäische Rat nach abermals langen Verhandlungen – über zwei Jahre nach 

dem Scheitern des Verfassungsvertrags – im Oktober 2007 in Lissabon. Der Vertrag von 

Lissabon enthält zahlreiche Errungenschaften des VVE, wenn auch die gut leserliche Kon-

sistenz und Transparenz des VVE bewusst aufgegeben wurde, um die umstrittene Verfas-

sungsartigkeit des VVE mit einem Änderungsvertrag zu beseitigen.82 Auch die Zukunft die-

                                                 

81  Vgl. Darstellung Joachim Schilds in seinem Vortrag „Konstitutionalisierung der EU: Lehren aus dem 
Scheitern des Verfassungsvertrags“ am 6.12.2006 an der Universität Trier. 

82  Einige der Länderkernforderungen aus dem EU-Konvent wurden auch im Lissaboner Vertrag berück-
sichtigt. So begrüßte die EMK (2007) im November 2007 die Aufnahme des Frühwarnsystems und die 
Konkretisierung des Subsidiaritätsprinzips in den Vertrag, ebenso wie die Aufwertung des AdR durch ein 
Klagerecht. Die Verbesserung der Kompetenzabgrenzung durch die Klarstellung, dass EU-
Zielbestimmungen keine EU-Kompetenzen begründen dürfen, die Einführung von drei Kompetenzkate-
gorien, wie die Stärkung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung, fand ebenfalls ihre Zustim-
mung. Außerdem begrüßten sie die Sicherung der nationalen Identität, vor allem in Hinblick auf die 
kommunale und regionale Selbstverwaltung. Die Europaminister fanden auch Gefallen an zahlreichen 
weiteren neuen Regelungen des Vertrags (EMK 2007: 2).  
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ses Vertrags liegt so lange im Dunkeln, bis er in allen 27 Mitgliedsstaaten ratifiziert ist. Je-

doch wird es dieses Mal deutlich weniger Volksabstimmungen geben, als bei der Ratifikati-

on des VVE. Die Niederlande und Frankreich, in denen der VVE 2005 gestoppt wurde, 

haben bereits angekündigt, den Vertrag allein auf dem parlamentarischen Weg zu ratifizie-

ren. Vermutlich wird der Vertrag ausschließlich in Irland per Volksabstimmung ratifiziert 

werden, womit die Hürden zur endgültigen Ratifizierung kleiner erscheinen (Nonnenma-

cher 2008). 

In Deutschland wird der Vertrag von Bundestag und Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit 

ratifiziert werden müssen. Den Ländern bietet sich dann wieder die Möglichkeit, im Zuge 

des Ratifikationsgesetzes weitere Mitwirkungsmöglichkeiten zu erstreiten. Die EMK hat 

bereits beschlossen, dass die Regelungen des EUASBBG entsprechend neu verabschiedet 

werden sollten. Auch die im Zuge des EUASBBG begonnenen Gespräche zur Überarbei-

tung der „Bund-Länder-Vereinbarung über die Zusammenarbeit in Angelegenheiten der 

Euro-päischen Union“, die derzeit auf Eis liegen, werden dann wohl wieder aufgenommen 

werden (EMK 2007: 4). 

4.6 Zwischenfazit 

Der lange Weg hin zu einem Europäischen Verfassungsvertrag scheiterte am Ende in der 

Phase der Ratifizierung. Der Vertrag war im EU-Konvent auf den Weg gebracht worden, 

bevor er noch durch langwierige und intransparente Verhandlungen im Europäischen Rat 

verändert wurde. Mit dem EU-Konvent änderten sich die Beteiligungsmechanismen der 

Vertragsverhandlungen für die deutschen Länder ganz grundlegend. Bisher hatten sie nur 

die Möglichkeit gehabt, der Regierung ihre Positionen vorzustellen, diese mit in die Ver-

handlungen zu geben und im Extremfall mit einem Ratifizierungsveto zu drohen.  

Der „Europäische Konvent“ löste damit erstmals die den Vertragsverhandlungen im Eu-

ropäischen Rat innewohnende Politikverflechtung in Teilen auf und band – neben den 

Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer – auch weitere Akteure, darunter die 

nationalen Parlamente und europäischen Institutionen, in die Verhandlungen ein. Damit 

erhielten die deutschen Länder erstmalig die Möglichkeit, formal gleichberechtigt mit der 

Bundesregierung an den Vorbereitungen von Vertragsverhandlungen beteiligt zu sein. Ob 
                                                                                                                                               

 Bei vielen institutionellen Regelungen (z.B. beim Abstimmungsmodus des Ministerrats) gab es Anpassun-
gen gegenüber dem VVE. Zudem wurden alle Regelungen des VVE, die „verfassungsartigen“ Charakter 
hatten – wie die Festlegung auf eine Hymne oder Flagge – gestrichen, und die Grundrechtecharta nur in 
einem Protokoll berücksichtigt (Hänsch 2007). Vgl. ausführlich zum Vertragstext und den Regelungen des 
Vertrags von Lissabon Fischer (2008; bei Nomos im Erscheinen). 
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die Konventsmethode damit aber auch zu besseren Ergebnissen führte als bisherige Ver-

handlungsformen, ist in der wissenschaftlichen Diskussion umstritten (Becker/Leiße 2005: 

214-217). Der Zweifel an der Methode liegt auch darin begründet, dass die endgültige Ent-

scheidung über die Verträge wieder intergouvernemental im Europäischen Rat getroffen 

wurde.  

Die Länder hatten sich im Konvent das zentrale Ziel der Einführung klarer Kompetenzka-

tegorien und zudem zahlreiche Forderungen nach Kompetenzabgrenzung im Sinne der 

„leave-us-alone“-Strategie auf die Fahnen geschrieben. Schienen viele Länderanliegen zu 

Beginn der Konventsarbeit auf relatives Wohlwollen zu stoßen, zeigte sich, je konkreter die 

Textarbeit wurde, dass die Länderposition weniger Gewicht bekam. Vor allem ihr Wunsch 

nach Kompetenzrückübertragung und –abgrenzung traf im Konvent auf wenig Gegenlie-

be. Mit einigen regionalen Forderungen waren die deutschen Länder in der EU völlig iso-

liert. Für die Länder war es im Konvent nicht einfach, strategische Partner zu finden, aber 

sie konnten ihre Anliegen einer breiten Öffentlichkeit darstellen und verständlich machen. 

Daher hat die Konventsmethode „sicher dazu beigetragen, dass spezifische ihrer Anliegen auch in 

anderen EU-Mitgliedsstaaten besser verstanden und gewürdigt werden, was ihre Realisierungschancen zwei-

fellos verbessert“ (Hrbek 2003: 368). 

Im Endeffekt konnten die Länder eine Vielzahl ihrer Forderungen nach Kompetenzab-

grenzung im VVE nicht durchsetzen. Sie waren eher erfolgreich im Bereich der „let-us-in“-

Forderungen, die sie jedoch nicht so zentral thematisiert hatten. Die Länder konnten vor 

allem normative Domestizierungsforderungen durchsetzen, die Bauer als „Verfassungsly-

rik“ bezeichnete. Abgesehen vom Frühwarnmechanismus sprang kein neues Vetopotential 

für sie heraus, jedoch die Durchsetzung ihrer Hauptforderung nach der Einführung von 

Kompetenzkategorien. Trotzdem müssen die Länder aber durch die Ausweitung der 

Mehrheitsabstimmungen im Rat einen Verlust von Einfluss befürchten. Der Landtagsprä-

sident Baden-Württembergs, Peter Straub, merkte denn auch an, dass „Kompetenzerweiterun-

gen und die fehlende Präzisierung von Kompetenzen“ die „im Konvent für die Länder erzielten Fortschrit-

te“ zum Teil relativiere (Straub 2004: 41), auch wenn er im Übrigen eine insgesamt positive 

Bilanz für die Länder zog. Entscheidend für die Beurteilung der getroffenen Regelungen, 

vor allem die Ausweitung der Prinzipien der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit, wie 

auch der Einführung des Frühwarnsystems, dürfte die politische Ausgestaltung in der Pra-

xis sein. 

Die Länder wirkten sowohl „bewahrend“ als auch „projizierend“. Zahlreiche Länderforde-

rungen, die unter dem „Leitmotiv“ der Subsidiarität eingebracht und zum Teil umgesetzt 
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wurden, hatten das Ziel gehabt bewahrend – also rückbindend – zu wirken. Als Domesti-

zierung im projizierenden Sinne kann u.a. das im Verfassungsvertrag verankerte Frühwarn-

system aufgefasst werden. Dieses verstärkt die in Deutschland typische Politikverflechtung 

auch auf europäischer Ebene. Ebenso gelang es ihnen den Schutz der lokalen und regiona-

len Selbstverwaltung in der EU abzusichern. Auch die von Ministerpräsidentent Clement 

vorgeschlagenen Kompetenzkategorien fanden im Vertragswerk Niederschlag. Insgesamt 

kann festgehalten werden: „Die Domestizierungsbestrebungen von Bundesverfassungsgericht und Bun-

desländern haben den Konstitutionalisierungsprozess in Form und Inhalt mithin wesentlich geprägt“ (Har-

nisch 2007: 72). 

Es zeigten sich vor und während der Verhandlungen im Konvent in den Beschlussfassun-

gen Meinungsunterschiede unter den Ländern vor allem entlang von Parteigrenzen, aber 

auch zwischen großen und kleinen, finanzstarken und –schwachen Ländern. Das Rufen 

nach mehr Kompetenzabgrenzung („leave-us-alone“) wurde vor allem von Bayern, aber 

auch von Baden-Württemberg  betrieben. Viele der anderen Länder sprachen sich vor al-

lem auch für eine Verstärkung der Mitwirkung aus („let-us-in“), zumindest in einem Rah-

men, dessen Umsetzung ihre Ressourcenausstattung zuließ. Bauer resümiert daher die Ver-

handlungen im Konvent dahingehend, dass keine eindeutige Strategieschwerpunktsetzung 

im Hinblick auf eine der beiden Strategien auszumachen ist, sondern dass vor allem die 

Meinungsunterschiede zwischen den Ländern zugenommen hätten (Bauer 2006: 28-33). So 

trennten sich in der abschließenden Bewertung des Konventsresultates und des späteren 

Ergebnisses im Europäischen Rat die SPD- von den CDU-regierten Ländern: Die SPD-

regierten befürworteten überwiegend die Ergebnisse, während die CDU-regierten verstärkt 

Änderungsbedarf anmeldeten. 

Die übliche Politikverflechtung war in der Verhandlungsarena EU-Konvent aufgehoben 

und damit die dafür typischen Bargaining-Verhandlungen. Für Scharpf galt das Mittel des 

„Probemlösens“ als Ausweg aus der „Politikverflechtungsfalle“. Die Auseinandersetzungen 

im Konvent waren von Konsensentscheidungen geprägt, die zu kreativen Politikergebnis-

sen führten und der Verhandlungsform des „Problemlösens“ sehr nahe kamen. Die sich an 

den Konvent anschließenden Verhandlungen in den Regierungskonferenzen verfielen wie-

der in die alten Schemata der Politikverflechtung und des Bargaining, wie sie bei den Ver-

handlungen zum Vertrag von Nizza zuletzt überdeutlich geworden waren. Die Länder hat-

ten in dieser Phase keine direkte Mitsprache und es gelang ihnen auch nicht, wie bei den 

Verhandlungen von Maastricht und Nizza, ein Veto- und Drohpotential gegenüber der 

Bundesregierung aufzubauen. Sie gewannen somit auf der einen Seite im Zuge der Ver-
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handlungen im EU-Konvent an Einfluss, büßten diesen aber auf der anderen Seite wieder 

ein, als die Beratungen im Europäischen Rat zu Ende geführt wurden. 

Wie in den vergangenen Jahren – so 1992 bei den Verhandlungen in Maastricht um den  

AdR – versuchten die Länder, im Sinne zweier „korrespondierender Röhren“, in den 

Verhandlungen auf europäischer Ebene nicht durchgesetzte Forderungen auf der nationa-

len Ebene „durchzuboxen“. Bei den Verhandlungen zur Ratifizierung des VVE versuchten 

sie so, nicht nur die im Zuge der Umsetzung des Vertragswerks notwendigen Anpassun-

gen, sondern auch darüber hinaus gehende Forderungen durchzusetzen. Die Auswirkungen 

der Ergebnisse der beiden Verhandlungsprozesse auf die nationalen Bemühungen um eine 

Föderalismusreform werden auch im nächsten Kapitel behandelt (vgl. Kapitel 5). 

Die Verhandlungen zum VVE haben gezeigt: „Die deutschen Länder bleiben im Konstitutionali-

sierungsprozess der Europäischen Union […] engagierte Mitspieler“ (Hrbek 2003: 368). Jedoch ist 

die Ratifizierung des VVE gescheitert. Die von vielen geforderte Reform der EU wird nun, 

sollte die Ratifizierung gut gehen, durch den Vertrag von Lissabon weitergebracht. Viele 

der ursprünglichen Inhalte des VVE finden sich in diesem Vertragswerk wieder. Die Län-

der können sich über diesen Kompromiss glücklich schätzen, denn manche Beobachter se-

hen sie auf einem Partizipationshöhepunkt angekommen (Bauer 2004: 468-469). Die Be-

fürchtung, dass sie in Zukunft erneute Einbußen in ihrer Handlungsfreiheit werden hin-

nehmen müssen, ist darin begründet, dass während der Arbeit des EU-Konvents vor allem 

von den damaligen dreizehn EU-Beitrittskandidaten wenig Unterstützung für die Regions-

interessen kam, und deren größere zukünftige Rolle eine Ausweitung der Länderkompeten-

zen bald behindern könnte. 

Die aufgestellte Hypothese 1 konnte verifiziert werden. Die Darstellung der Verhandlun-

gen im EU-Konvent zeigt, dass das bei Vertragsverhandlungen im Europäischen Rat her-

kömmliche Phänomen der Politikverflechtung im Europäischen Konvent nicht vorhanden 

war. Die Länder waren direkt an den Verhandlungen beteiligt. Sie mussten sich dabei auf 

die Suche nach Unterstützern machen, was sich auf Grund ihrer einzigartigen verfassungs-

rechtlichen Kompetenzen – wie in der Vergangenheit – als schwierig herausstellte. Zudem 

waren die Domestizierungsbestrebungen der Länder nicht so intensiv wie in der Vergan-

genheit, da sie sich untereinander nicht immer einig waren über Domestizierungsgrad und 

Verfolgung der Strategien des „let-us-in“ und „leave-us-alone“. Der Domestizierungsdruck 

der deutschen Länder war daher schwächer als während der vorhergegangenen Vertrags-

verhandlungen. Es gelang ihnen im Zuge der Verhandlungen des Europäischen Rates nicht 

Vetopotential aufzubauen. Nur in der anschließenden binnenstaatlichen Ratifizierung 
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konnten sie die Politikverflechtung für sich nutzen und noch vereinzelte Forderungen im 

Ratifikationsgesetz unterbringen. 
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5. Die Reform des deutschen Föderalismus 

Während auf europäischer Ebene im „Post-Nizza-Prozess“ und dann im EU-Konvent ü-

ber die Ausgestaltung der Europäischen Union diskutiert wurde, machte man sich auch in 

Deutschland Gedanken über den Zustand des politischen Systems. Die Reformanstren-

gungen um den deutschen Föderalismus drehten sich um die Stärkung der Gesetzgebung 

von Bund und Ländern, den Abbau gegenseitiger Blockaden von Bundesrat und Bundestag 

und von Mischfinanzierungen zwischen Bund und Ländern, sowie die Stärkung der „Eu-

ropatauglichkeit“ des Grundgesetzes. Bei der europapolitischen Dimension der Diskussion, 

die im Weiteren thematisiert wird, ging es vor allem um die Neuregelung der Außenvertre-

tung und Regelungen zu einem nationalen Stabilitätspakt.83 Überlegungen zur Reform des 

Föderalismus gipfelten in den Verhandlungen zwischen Bund und Ländern in der Bundes-

staatskommission (Kapitel 5.1). Da diese Verhandlungen jedoch scheiterten, wurde ein 

zweiter Anlauf versucht, der im Endeffekt erfolgreich abgeschlossen werden konnte (Kapi-

tel 5.2). Ein Fazit der Verhandlungen und Ergebnisse der Reform des deutschen Födera-

lismus zur europapolitischen Dimension findet sich in Kapitel 5.3. 

Schon längere Zeit war in der wissenschaftlichen Diskussion die Frage nach der „Europa-

tauglichkeit“ bzw. „Europafähigkeit“ Deutschlands gestellt worden (Clostermeyer 2003; 

Eppler 2006a, 2006b; Fischer 2003; Große Hüttmann 2004, 2005, 2007; Hrbek 2000c, 

2001; Kalbfleisch-Kottsieper 2001; Pernice 2004a). „Europafähigkeit“ wurde „mit der Mög-

lichkeit gleichgesetzt, aktiv eigene europapolitische Belange im innerstaatlichen Gefüge und gegenüber der 

EU durchzusetzen“ (Eppler 2006d: 20). Die Diskussionen drehten sich vor allem darum, ob 

das Auftreten Deutschlands bei der EU effektiv und zielgerichtet sei, und ob binnenstaatli-

che Regelungen das effektive Eintreten Deutschlands für seine Interessen auf europäischer 

Ebene schwächen würden. Im Blickwinkel lag dabei vor allem der Anfang der 1990er Jahre 

neu geschaffene „Europaartikel“ 23 GG. Die danach eingeführten Mechanismen konnten 

sich über ein Jahrzehnt bewähren und kamen dann auf den Prüfstand. 

Die Meinungen der Bundesregierung und der Länder unterschieden sich in der Frage der 

„Europatauglichkeit“ diametral. Zu Beginn der Europäischen Integration hatte vor allem 

die Bundesregierung in Europa Einfluss gewonnen, die Länder reagierten mehr und mehr 

erfolgreich auf diese Entwicklung, domestizierten die deutsche Europapolitik und konnten 

ihre Mitwirkung ausbauen (vgl. Kapitel 3). Die Länder pochten darauf, als integraler Be-

                                                 

83  Vgl. dazu die Reformziele der Föderalismusreform aus Sicht der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsi-
denten 2005 (Bt.-Drs. 16/813: 7-8). 
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standteil des föderalen System Deutschlands europapolitisch sowohl binnenstaatlich als 

auch auf europäischer Ebene mitwirken zu dürfen. So sprach sich der damalige Minister-

präsident Baden-Württembergs Erwin Teufel 2004 in einer Regierungserklärung für eine 

zusätzliche Ausweitung der Länderbeteiligung aus: „Darüber hinaus müssen wir bei den bisherigen 

Länderrechten beim Europaartikel (Artikel 23 GG) zu einer Stärkung und nicht zu einer Schwächung 

der Länderrechte kommen“ (Teufel 2004: 12). Die Bundesregierung definierte „Europataug-

lichkeit“ dagegen vor allem als ihre eigene Handlungsfähigkeit (Eppler 2006d: 20) und 

empfand die deutschen Länder als Hemmschuh für die Europapolitik.84 Die Bundesregie-

rung zielte darauf ab, die europapolitische Mitwirkung der Länder zu schwächen, da die 

„Wahrnehmung gesamtstaatlicher Interessen der Bundesrepublik in der EU“ beeinträchtigt würde 

(Hrbek 2005b: 261).  

Die Diskussion um die „Europatauglichkeit“ kommt nicht von ungefähr. Immer wieder 

findet sich in der Diskussion die Behauptung, Deutschland setze seine Interessen in der 

EU weniger effektiv durch als andere Staaten. De Luca und Mühlberger führen historische, 

politische und kulturelle Gründe für das miserable deutsche Auftreten an (De Luca/Mühl-

berger 2006: 37).85 Zwar sei Deutschland in Sachen Europäische Integration ein „Muster-

schüler“, vernachlässige dabei aber seine eigenen Interessen sehr viel stärker als Großbri-

tannien oder Frankreich (De Luca/Mühlberger 2006: 37). Eine Umfrage unter Lobbyisten 

in Brüssel gab ein miserables Zeugnis deutscher Europapolitik. Nur 20 Prozent der Befrag-

ten meinten, Deutschland betreibe eine effektive Europapolitik. Den gleichen Sachverhalt 

bejahten sie aber gegenüber Frankreich zu 67 und Großbritannien zu 69 Prozent. Auch bei 

der Frage nach der geschicktesten Personalpolitik lag Deutschland weit abgeschlagen bei 

nur 11 Prozent. Insgesamt meinten 53 Prozent der Befragten, Deutschlands Interessen 

würden in Europa "nicht so gut" vertreten (De Luca/Mühlberger 2006: 37-38). 

Deutschland habe in Europa „ein schwaches Standing“ (Große Hüttmann 2007: 39). Kriti-

ker äußern sich oftmals über die deutschen Enthaltungen im Ministerrat in Brüssel, die in 

der EU als „German vote“ belächelt werden (Eppler 2006d: 20). Sie kommen dann zustan-

de, wenn sich Bund und Länder zu einer Thematik nicht einigen können und sich die Re-

gierung deswegen im Ministerrat enthalten muss (Große Hüttmann 2005: 30). An dieser 

Stelle sehen auch De Luca und Mühlberger (2006: 38) das größte Problem deutscher Inte-

                                                 

84  Für die 90er Jahre wurde bereits untersucht, ob der deutsche Föderalismus als Hemmschuh für die euro-
päische Integration gelten könne und es konnte keine solche Entwicklung festgestellt werden (Hrbek 
2001). Kritisch dazu: Grünhage (2007: 267). 

85  Als historische Gründe führen sie unter anderem die NS-Vergangenheit Deutschlands an, als politische 
die Problematik der Formulierung von Positionen im föderalen System und als kulturelle die vernachläs-
sigte Ausbildung von geeignetem Personal für die EU. 
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ressenvertretung in Europa. In Deutschland dauere es einfach zu lange bis eine Position 

festgelegt sei. Sei dann endlich ein Kompromiss gefunden, bleibe im Ministerrat meist kei-

ne Zeit mehr für die Suche nach Partnern und Mehrheiten.  

Zudem steht auch die Abstimmung zwischen den Bundesministerien in der Kritik. In 

Deutschland werden einzelne Themen auf europäischer Ebene von den entsprechenden 

Ministerien betreut, und die Koordination läuft nicht über einen Europaminister, sondern 

unter anderem über das Auswärtige Amt, das Wirtschafts- und das Finanzministerium, so-

wie das Kanzleramt (Große Hüttmann 2007: 41-43). Partikularinteressen der Ministerien 

machten die deutsche Interessenvertretung daher schwierig (De Luca/Mühlberger 2006: 

38; Große Hüttmann 2005: 32, 2007: 43).  

Darüber hinaus steht auch das deutsche Auftreten in Brüssel in der Kritik. Die Vielzahl 

von Akteuren – vor allem durch die parallelen Aktivitäten der Regierung und aller 16 Län-

der – behindere die Koalitionsbildung (Große Hüttmann 2007: 39). Die Bundesregierung 

vertritt Deutschland im Europäischen Rat und im Ministerrat. Hinzu kommen die Länder, 

die auf EU-Ebene in Verhandlungen und durch ihr direktes effektives Werben in Brüssel 

mit ihren Länderbüros vertreten sind. Für EU-Institutionen und Mitgliedsländer der EU ist 

es daher nicht immer auszumachen, wer eigentlich für Deutschland spricht, und mit wem 

zu verhandeln ist (Grünhage 2007: 267). Die Problematik ist ähnlich der Frage des US-

amerikanischen Außenministers Kissinger, der einmal gefragt haben soll, welche Telefon-

nummer er wählen müsse, wenn er Europa erreichen wolle. Einen eindeutigen Ansprech-

partner gab es nicht. Ebenso fragen sich immer wieder Akteure in der EU, „wen man anru-

fen sollte, wenn man Deutschland an die Leitung bekommen möchte“. 

5.1 Die Bundesstaatskommission 

Die europapolitischen Problemlagen wurden im Zuge der Reformdiskussion zum deut-

schen föderalen System thematisiert. Die Ansätze zu einer Föderalismusreform in Deutsch-

land liegen schon einige Zeit zurück. Die Regierungschefs der Länder – die Probleme in 

der Praxis des politischen Systems Deutschlands erkennend – beschlossen bereits auf ihrer 

Jahreskonferenz 1998 eine kritische Überprüfung der föderalen Grundordnung zu Aspek-

ten der Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenverteilung. Doch es dauerte einige Jahre bis 

sich die Planungen konkretisierten. Im Folgenden wird der Weg zur Bundesstaatskommis-

sion aufgezeigt (Kapitel 5.1.1), deren Einsetzung und Verfahrensweisen erläutert (Kapitel 

5.1.2), bevor die eigentlichen Verhandlungen analysiert werden (Kapitel 5.1.3). Die Ergeb-
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nisse der gescheiterten Verhandlungen werden anschließend zusammengefasst (Kapitel 

5.1.4). 

5.1.1 Der Weg zur Bundesstaatskommission 

Erst im Jahr 2001 beschlossen die Länder an den Bund heranzutreten, um gemeinsame 

Verhandlungen über die Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung abzuhalten. Sie 

betonten die „Notwendigkeit einer Überprüfung des Verhältnisses zwischen Bund und Ländern im 

Hinblick auf die Zweckmäßigkeit und Effizienz der Aufgabenerfüllung und die Zuordnung der politischen 

Verantwortlichkeiten“ (Zur Sache 1/2005: 15). 

Die Europaminister hatten zu diesem Zeitpunkt bereits die europäische Dimension eines 

solchen Reformprozesses ausgelotet. Die EMK stellte in ihrer Sitzung am 31. Mai 2001 in 

Berlin (EMK 2001b) die Domestizierungsforderung auf, die Stellung der Länder gegenüber 

dem Bund und deren europapolitische Rolle insgesamt weiter zu stärken. Die ständige Ar-

beitsgruppe zu den „Mitwirkungsrechten der Länder in EU-Angelegenheiten“ sollte dazu 

Vorschläge ausarbeiten. Auf der EMK am 10. und 11. Oktober 2001 in Goslar beschlossen 

die Länder dann auf Vorschlag dieser Arbeitsgruppe Eckpunkte zur Verbesserung ihrer 

Mitwirkungsrechte (EMK 2001c). Dazu gehörte der Wunsch nach Stärkung der politischen 

Wirkung der Stellungnahmen des Bundesrats zu EU-Vorhaben. Außerdem ging es um die 

Wahrnehmung der Ländermitwirkungsrechte im EU-Ministerrat sowie um die verbesserte 

Mitwirkung und Einflussnahme im Europäischen Rat und beim Ausschuss der Ständigen 

Vertreter. Es wurde die stärkere Vernetzung zwischen Ländervertretern in Gremien auf 

EU- und nationaler Ebene gefordert, die Weiterentwicklung des Informationssystems zwi-

schen EU-Institutionen, der Bundesregierung, dem Bundesrat und den Landesministerien, 

sowie die verstärkte Nutzung der Ressourcen der Ländervertretungen bei der EU. Die 

Länder verfolgten umfangreiche bewahrende Domestizierungsbestrebungen im Zuge der 

Föderalismusreform. Während die Länder auf europäischer Ebene im EU-Konvent vor-

nehmlich für Kompetenzabgrenzung und Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips stritten, 

schienen sie binnenstaatlich ergänzend ihre Beteiligungsrechte festigen und auszubauen zu 

wollen. 

Bis zu den eigentlichen Verhandlungen zur Reform des Föderalismus verging aber noch 

einige Zeit. Ein Lenkungsausschuss „Föderalismusreform“ und Bund-Länder-

Arbeitsgruppen zu den Themen „Finanzen“ und „Innerstaatliche Kompetenzordnung 

wurden eingerichtet. Berichte legten die Arbeitsgruppen zum Thema „Mischfinanzierungen 

und Steuergesetzgebung“ (AU 3) am 13. Dezember 2002 und zur „innerstaatlichen Kom-
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petenzordnung“ (AU 2) am 17. Dezember 2002 vor.86 Der Bericht zur innerstaatlichen 

Kompetenzordnung enthielt auch bereits Überlegungen zur Reform der nationalen Umset-

zung von EU-Recht und der europapolitischen Mitwirkung der Länder nach Artikel 23 GG 

(AU 2: 159-171). 

Am 27. März 2003 verabschiedete die MPK dann „Leitlinien für die Verhandlungen mit 

dem Bund über die Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung“ (MPK 2003). Zur eu-

ropapolitischen Mitwirkung trafen die Ministerpräsidenten keinerlei Entscheidungen, son-

dern verwiesen auf die noch laufenden Verhandlungen des EU-Konvents (MPK 2003: 5). 

Die Zurückhaltung zu diesem Zeitpunkt verdeutlicht die Wechselwirkungen der beiden Po-

litikprozesse. Im Oktober 2001, als die EMK ihre Beschlüsse gefasst hatte, tagte der EU-

Konvent noch nicht und man hatte unabhängige Vorschläge unterbreiten können. Im März 

2003 tagte mittlerweile der EU-Konvent, und die Länder wollten dessen Entscheidungen 

abwarten, bevor sie darauf auch mit binnenstaatlichen Forderungen reagierten. 

Die Landesparlamente schalteten sich in die Debatte mit der „Lübecker Erklärung der 

deutschen Landesparlamente“ ein (Föderalismuskonvent der deutschen Landesparlamente 

2003). Diese beschlossen sie auf ihrem Föderalismuskonvent am 31. März 2003, der durch 

die Berücksichtigung aller Fraktionen der deutschen Landesparlamente ein „einmaliger Schritt 

in der deutschen Parlaments- und Föderalismusgeschichte“ war (Borchard/Margedant 2004b: 14).87 

Mit dem Titel „Bekenntnis zum Föderalismus und zur Subsidiarität – Landesparlamente 

stärken!“ wiesen die Parlamente auf einen Machtzuwachs des Bundes zu Lasten der Länder 

während der vergangenen 50 Jahre hin und forderten eine Stärkung der Landesparlamente. 

Sie erinnerten dabei auch explizit an die Auswirkungen der Europäisierung, „dass die Kompe-

tenzverluste der Länder durch den Übergang von Hoheitsrechten der Länder auf die Europäische Union 

ein bedenkliches Ausmaß erreicht“ hätten (Föderalismuskonvent der deutschen Landesparla-

mente 2003: 2). Die Erklärung verweist auf die Domestizierungserfolge der Landesregie-

rungen über den Bundesrat, die jedoch den Einfluss der Landesparlamente nicht gesteigert 

hatten. Die Landesparlamente forderten daher eine intensivere Berücksichtigung der regio-

                                                 

86  Die beiden Berichte sind Teil der Arbeitsunterlagen der späteren Kommission von Bundestag und Bun-
desrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung, kurz Bundesstaatskommission. Die Arbeitsun-
terlagen (AU) der Bundesstaatskommission, die Drucksachen (Kom.-Drs.), Stenographische Berichte 
(Kommissionsprotokolle), Protokollvermerke der Arbeitsgruppen, Projektgruppenarbeitsunterlagen 
(PAU) und Ergebnisvermerke der Projektgruppen und viele weitere Materialien finden sich auf einer der 
Dokumentation zugehörigen CD-Rom (Zur Sache 1/2005 CD-Rom). Die in dieser Magisterarbeit ver-
wendeten Dokumente finden sich außerdem auf der Quellen CD-Rom im Anhang. 

87  Vgl. dazu die Dokumentation zum Konvent (Der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
2003) sowie Thaysen (2004). 
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nalen Ebene bei der EU durch eine Aufwertung des Subsidiaritätsprinzips, woran sich eini-

ge Forderungen gegenüber den Verhandlungen des EU-Konvents anschlossen.88  

Die Bundesregierung äußerte sich daraufhin ausführlich in einem Positionspapier zur Mo-

dernisierung der bundesstaatlichen Ordnung (Bundesregierung 2003). Zur europapoliti-

schen Verfahrensweise forderte die Bundesregierung, dass Deutschland „europatauglicher“ 

werden und mehr politische Handlungsfähigkeit gewinnen müsse. Des Weiteren meinte die 

Regierung, dass sowohl die Umsetzung europäischer Verpflichtungen verbessert werden 

müsse, als auch innerstaatliche Abstimmungsverfahren zu vereinfachen wären (Bundesre-

gierung 2003: 1). 

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Franz Müntefering, forderte im Bundestag 

am 18. Juni 2003, im Herbst die Debatte zwischen Bundestag und Bundesrat zu intensivie-

ren und zu klären, wie eine Verfassungskommission ausgestaltet werden könnte. Es gab 

daraufhin ein Treffen mit allen Fraktionsvorsitzenden, und gemeinsam mit den Landesre-

gierungen stimmten sie dafür, eine gemeinsame Kommission von Bundestag und Bundes-

rat zu gründen (Zur Sache 1/2005: 15-16).  

5.1.2 Einsetzung und Verfahrensweise der Bundesstaatskommission  

Daraufhin beschlossen der Bundestag  am 16. Oktober 2003 (Bt.-Drs. 15/1685) und der 

Bundesrat am 17. Oktober 2003 (Br.-Drs. 750/03) die Einrichtung der „Kommission von 

Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung“ (Bundes-

staatskommission).89 Die Einsetzungsbeschlüsse sahen vor, dass beide Kammern jeweils 16 

Mitglieder und 16 Stellvertreter in das Gremium entsenden sollten. Die Bundestagsfraktio-

nen schickten angelehnt an ihre Stärke Mitglieder in die Kommission (acht von der SPD, 

sechs von der CDU, eines von Bündnis 90/Die Grünen und eines von der FDP). Für den 

Bundesrat nahmen die sechzehn Regierungschefs der Länder an den Verhandlungen teil. 

                                                 

88  Vgl. Kapitel 4.4.2, Seite 69, Fn. 74. Zur Rolle der deutschen Landesparlamente in der EU vgl. Banner 
(2007), Bauer (2005b), Calliess (2006). 

89  Vgl. generell zur Arbeit der Bundesstaatskommission Borchard/Margedant (2004a, 2006), Decker (2004), 
Friedrich-Ebert-Stiftung (2004), Zur Sache (1/2005). 
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Neben weiteren beratenden Mitgliedern und Gästen90 gehörten der Kommission auch 

zwölf Sachverständige an.91  

Man wollte die Verhandlungen auf eine möglichst breite Basis stellen. So wurden unter an-

derem auch die Vorstellungen des zivilgesellschaftlichen Forums „Bürgernaher Bundes-

staat“ gehört (Borchard/Margedant 2004b: 15). Zudem wurde versucht, die Beratungen 

transparent zu gestalten und die Bürger mit einzubinden. Die Kommission tagte daher –

anders als die Ausschüsse des Bundestags und Bundesrats – meist öffentlich. Stenografi-

sche Protokolle, wie auch die meisten Dokumente, Stellungnahmen und Vorschläge aus 

dem Gremium wurden über das Internet und nach Abschluss der Arbeit der Bundesstaats-

kommission veröffentlicht (Zur Sache 1/2005).  

Die Bundesstaatskommission war in Zusammensetzung und Verhandlungssituation nicht 

mit dem integrierenden Konzept des EU-Konvents vergleichbar. Neben den Abgeordne-

ten des Bundestags und des Bundesrats besaßen die übrigen Teilnehmer nur Gästestatus. 

Die Vertreter der Landesparlamente, die mit ihrem Föderalismuskonvent die Diskussion 

um eine Reform des deutschen politischen Systems mit vorangetrieben hatten, saßen nur 

auf der „Gästebank“.92 Sie erstritten sich Informations-, Initiativ- und Rederecht, konnten 

                                                 

90  Die vier beratenden Mitglieder (plus vier Stellvertreter) der Bundesregierung besaßen Rede- und Antrags-
recht. Ebenfalls als beratende Mitglieder mit den gleichen Rechten nahmen auch sechs Landtagsvertreter 
(plus sechs Stellvertreter) teil. Als Gäste mit Rede- und Antragsrecht kamen noch drei Vertreter (plus drei 
Stellvertreter) aus den Präsidien der kommunalen Spitzenverbände hinzu. Eine Liste aller Mitglieder und 
Stellvertreter findet sich in Zur Sache (1/2005: 20-25). 

91 Die Sachverständigen waren allesamt deutsche Professoren, es überwogen solche mit juristischem Hinter-
grund. Zu europapolitischen Fragen äußerten sich während der Verhandlungen vor allem Arthur Benz 
(FernUniversität Hagen, Allg. Politikwissenschaften), Fritz. W. Scharpf (Max-Planck-Institut für Gesell-
schaftsforschung) und Rupert Scholz (Universität München, Öffentliches Recht), die auch schon den 
Entstehungsprozess des Artikels 23 Anfang der 1990er Jahre mitverfolgt hatten (Eppler 2004a: 58 Fn. 2). 
Des Weiteren gehörten Prof. Dr. Dieter Grimm (Wissenschaftskolleg Berlin), Stefan Homburg (Universi-
tät Hannover, Öffentliche Finanzen), Peter Huber (Universität München, Öffentliches Recht und Staats-
philosophie), Ferdinand Kirchhof (Universität Tübingen, Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht), 
Hans Meyer (Humboldt-Universität Berlin), Rüdiger Pohl (Präsident des Instituts für Wirtschaftsfor-
schung Halle), Edzard Schmidt-Jorzig (Christian-Albrecht-Universität Kiel, Öffentliches Recht), Hans-
Peter Schneider (Institut für Föderalismusforschung der Universität Hannover) und Joachim Wieland 
(Universität Frankfurt a.M.) dem Gremium an (Zur Sache 1/2005: 24-25). 

92  Vgl. zum Föderalismuskonvent der deutschen Landesparlamente Kapitel 5.1.1. Dieser Konvent hatte 
ähnlich dem EU-Konvent im Konsensverfahren beraten (Thaysen 2004: 135; Grotz 2005: 116-118) und 
geplant in einer „Verhandlungskommission“ eigene Reformentwürfe zu entwickeln. Als sich die Bundes-
staatskommission konstituiert hatte, wurde dieses Ziel aufgegeben. Die Verhandlungskommission wurde 
daraufhin in ein „Legitimations-, Beratungs- und Rückkopplungsgremium“ für die Landtagsvertreter in 
der Bundesstaatskommission umgemünzt (Thaysen 2004: 144). 
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jedoch kein Stimmrecht durchsetzen (Thaysen 2004: 142).93 Sie waren, wie auch Bundesre-

gierung und kommunale Spitzenverbände, keine gleichberechtigten Verhandlungspartner.94  

Laut Einsetzungsbeschluss sollten ein Mitglied von Bundesrat und eines des Bundestags 

gemeinsam das Präsidium bilden. In der konstituierenden Sitzung wurden Franz Müntefe-

ring für den Bundestag und der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber für den 

Bundesrat als Vorsitzende gewählt. Die Kommission hatte entsprechend des Beschlusses 

folgende Aufgabe: 

„Die Kommission erarbeitet Vorschläge zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung in der 
Bundesrepublik Deutschland mit dem Ziel, die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit von Bund 
und Ländern zu verbessern, die politischen Verantwortlichkeiten deutlicher zuzuordnen sowie die 
Zweckmäßigkeit und Effizienz der Aufgabenerfüllung zu steigern, und legt diese den gesetzgebenden 
Körperschaften des Bundes vor.“ (Br.-Drs. 750/03: 1) 

Es wurde zudem explizit darauf hingewiesen, dass die Kommission die Weiterentwicklung 

der Europäischen Union bei ihren Entscheidungen berücksichtigen sollte.  

Zum ersten Mal trat das Gremium am 7. November 2003 zusammen und tagte bis zum 17. 

Dezember 2004 einmal monatlich insgesamt elf Mal in großer Runde, davon viermal nicht 

öffentlich (Zur Sache 1/2005: 31-33). Um europapolitische Themen ging es vor allem in 

zwei Sitzungen: Am 12. Dezember 2003 berücksichtigte die öffentliche Anhörung unter 

anderem die „Zuständigkeiten und Mitwirkungsrechte der Länder in der Bundesgesetzgebung, insbeson-

dere vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Europäischen Union“ (Zur Sache 1/2005: 31). 

Am 14. Mai 2004 fand eine öffentliche Sitzung ausschließlich zum Thema Europa statt. 

Zusätzlich wurden zwei nicht öffentlich tagende Arbeitsgruppen zu den Themen „Gesetz-

gebungskompetenzen und Mitwirkungsrechte“ sowie „Finanzbeziehungen“ eingerichtet 

(Zur Sache 1/2005: 33-34, 36-41). Erstere war mit der Weiterentwicklung der Europäi-

schen Union sowie dem Verhältnis von Bund und Ländern zu den Institutionen der Euro-

päischen Union betraut. Im Mai 2004 wurden darüber hinaus sieben Projektgruppen ge-

gründet, um die Arbeit zu beschleunigen und bis Ende des Jahres Ergebnisse vorlegen zu 

können (Zur Sache 1/2005: 33-36, 41-49). Jedoch thematisierte keine der Gruppen die eu-

ropapolitische Dimension der Reform. Am 10. Juni 2004 wurde daher der Projektgruppe 1 

                                                 

93  Trotzdem wirkten die Landesparlamentarier aktiv – auch mit zahlreichen Stellungnahmen – an der Arbeit 
der Kommission mit (vgl. Kom.-Drs. 36, 38, 48, 51, 59, 69, 89) 

94  Es gab Kritik an der Zusammensetzung dahingehend, warum Bundestagsabgeordnete als „Vertreter der 
Unitarisierung“ und Ministerpräsidenten als „Vertreter des Exekutivföderalismus“ an der Verhandlungen 
vollwertig teilnehmen dürften, die Landesparlamente als „Opfer“ von Unitarisierung und Exekutivfödera-
lismus jedoch nicht (Thaysen 2004: 143).  
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„Artikel 84 GG und materielle Zugriffsrechte der Länder“ noch zusätzlich das Thema 

„Europa“ zugeteilt. 

5.1.3 Verhandlungen über die „Europatauglichkeit“ Deutschlands 

Zu Beginn der Verhandlungen der Bundesstaatskommission hatten die europapolitischen 

Fragestellungen95 noch keine große Rolle gespielt (Eppler 2006a: 77).96 Obwohl die euro-

papolitische Dimension explizit im Einsetzungsbeschluss der Bundesstaatskommission ge-

nannt wurde, spielte sie im gesamten Verlauf der Verhandlungen nur eine untergeordnete 

Rolle.97 Im Folgenden wird in Kapitel 5.1.3.1 das Meinungsbild der Sachverständigen zum 

Thema dargestellt. Die lebhafte Diskussion der Länder und der Bundesregierung über die 

„Europatauglichkeit“ nach den Mitwirkungsregeln von Art. 23 GG wird daraufhin in Kapi-

tel 5.1.3.2 nachgezeichnet. Weitere behandelte europapolitische Themen werden anschlie-

ßend in Kapitel 5.1.3.3 angesprochen.  

5.1.3.1 Meinung der Sachverständigen  

Die europapolitische Thematik kam erstmalig im Zuge der Expertenanhörungen am 12. 

Dezember 2003 auf die Agenda.98 Nahezu alle Experten übten fundamentale Kritik an der 

bisherigen deutschen europapolitischen Praxis. Der Kern der Kritik bezog sich auf die 

Handlungsfähigkeit Deutschlands im Ministerrat. Die Heterogenität der EU speziell mit 

Hinblick auf die Erweiterung und der verstärkte Übergang zu Mehrheitsentscheidungen 

mache eine flexible Verhandlungsführung notwendig. Man müsse schnell auf sich verän-

dernde Konstellationen reagieren können, dem die langwierige Abstimmung zwischen 

Bundesregierung und Bundesrat entgegenstehe. Sie führe vielmehr oftmals zu deutschen 

Enthaltungen, dem Phänomen der „German vote“. Es sei jedoch vielmehr notwendig, fle-

                                                 

95  Die europapolitische Dimension der Verhandlungen in der Bundesstaatskommission wird in verschiede-
nen Texten beleuchtet (Eppler 2006a, 2006c, 2004a; Fischer 2003; Hrbek 2005b, 2004; Hrbek/Eppler 
2005). 

96  Auch in einer Reihe von Reformvorschlägen, die im Vorfeld der Bundesstaatskommission entstanden wa-
ren, war das Thema Europa nicht zentral gewesen (vgl. ausführlicher Eppler 2006a: 77 Fn. 9). 

97  Dies drückt sich zum Beispiel in dem Anteil aus, den die Sachverständigen dem Thema ihn ihren Anmer-
kungen widmeten (vgl. Fn 99). 

98  Mit einem Fragebogen (Kom.-Drs. 4) hatten sich die Experten vorbereiten können. Dieser fragte im Be-
reich Europa vor allem nach der Handlungsfähigkeit Deutschlands auf Hintergrund des Artikels 23 GG. 
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xibel agieren zu können, speziell weil in den Verhandlungen „package deals“ immer bedeu-

tender würden (Kommissionsprotokoll 3).99  

Neben dem Problem von Rücksichtnahme und Absprache bei Stellungnahmen der Länder 

nach Artikel 23 Abs. 5 GG, kritisierten die Sachverständigen auch die Beteiligung von Län-

derministern im Ministerrat nach Artikel 23 Abs. 6 GG. Die verschiedenen Minister – so 

die Experten – verfügten über wenig Erfahrung in internationalen Verhandlungen. Die 

Teilnahme von Länderministern sei zudem schwierig, da somit viele unterschiedliche deut-

sche Akteure auf europäischer Ebene verhandelten. Dies mache zum einen den Abschluss 

von „package deals“ und zum anderen den Aufbau eines Netzwerks zu Politikern anderer 

Mitgliedsstaaten sehr schwierig. Nicht nur der Länderseite wurden Verfehlungen angerech-

net; auch die mangelnde Ressort-Absprache und die Ränkespiele zwischen den Bundesmi-

nisterien würden die deutsche europapolitische Außenvertretung erschweren. Zum anderen 

führe der Auftritt vieler verschiedener deutscher Akteure nicht nur im Ministerrat, sondern 

auch aus den Landesvertretungen, zu Schwierigkeiten mit den anderen Nationen (Kommis-

sionsprotokoll 3).  

Waren die Sachverständigen sich in ihrer Kritik recht einig, zogen sie doch sehr unter-

schiedliche Schlussfolgerungen. Zum Rundumschlag setzte Fritz. W. Scharpf an, der zur 

Verbesserung der europapolitischen Handlungsfähigkeit vorschlug, die kompletten Mitwir-

kungsmöglichkeiten von Bundestag und Bundesrat nach den Absätzen 2 bis 7 des Artikels 

23 GG zu streichen. Als Ausgleich für die Länder wäre nur eine effektive „Koordination auf 

der Bundesebene, an der Vertreter der Länder in vollem Umfang beteiligt sein müssten, um für den vollen 

Informationsfluss zwischen Brüssel und Berlin sowie den Landeshauptstädten zu sorgen“ notwendig 

(Kommissionsprotokoll 3: 66). Die anderen Experten schlugen meist behutsamere Verän-

derungen vor. Edzard Schmidt-Jortzig äußerte Sympathie für Scharpfs Vorschlag, um die 

europapolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands zu erhöhen. Ihm schien aber eine Strei-

chung der Absätze 4 bis 7, bzw. zumindest der Absätze 5 und 6, des Artikels 23 realisti-

scher umsetzbar (Kommissionsprotokoll 3: 68).  

                                                 

99  Die einzelnen Äußerungen sind in der Übersicht über die Expertenmeinungen in der öffentlichen Anhö-
rung vom 12. Dezember 2003 (AU 5: 11-13) zu finden. Von einem Großteil der Sachverständigen lagen 
zur Sitzung auch schriftliche Stellungnahmen vor: Rupert Scholz (Kom.-Drs. 5), Edzard Schmidt-Jortzig 
(Kom.-Drs. 6), Fritz W. Scharpf (Kom.-Drs. 7), Peter M. Huber (Kom.-Drs. 8), Joachim Wieland (Kom.-
Drs. 9), Arthur Benz (Kom.-Drs. 10), Ferdinand Kirchhof (Kom.-Drs. 11), Hans Meyer (Kom.-Drs. 12). 
Die untergeordnete Bedeutung des Themas im Gesamtkomplex der Anhörung wird deutlich, wenn man 
sieht, dass der Fragebogen zur Expertenanhörung aus drei Teilen bestand, darunter der europapolitische. 
In den Antworten nahm dieses Thema aber oftmals deutlich weniger als ein Drittel der Redezeit oder der 
schriftlichen Ausführungen ein. Hans Meyer äußerte sich sogar schriftlich überhaupt nicht zu der europa-
politischen Dimension der Reform. 
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Ferdinand Kirchhof und Rupert Scholz sprachen sich dafür aus, einen festen Ländervertre-

ter nach Artikel 23 Abs. 6 GG zu bestimmen. Dabei dachte Kirchhof z.B. an den Bundes-

ratspräsidenten, der dann – mit sehr viel mehr Rückhalt und auch politischer Erfahrung als 

einzelne Länderbeamte – für die Anliegen der Länder im Ministerrat eintreten könnte. Dies 

würde helfen, die Vielstimmigkeit Deutschlands zu verringern und die binnenstaatliche 

Koordination zu vereinfachen (Kommissionsprotokoll 3: 70, 60). Arthur Benz trat für die 

moderateste Abwandlung des Artikels 23 GG ein. Die Vertreter im Ministerrat von Bund 

und Ländern sollten je nach Gesetzgebungszuständigkeiten zugeteilt werden. Viel wichtiger 

erschien ihm die binnenstaatliche Anpassung im Zuge der Subsidiaritätskontrolle des VVE, 

die es Bundesrat und Bundestag ermöglichen sollte, auf die zu erwartende Flut von Infor-

mationen zu reagieren (Kommissionsprotokoll 3: 53).  

Die Sachverständigen äußerten diese und ähnliche Kritik auch in weiteren Sitzungen und 

den Arbeits- und Projektgruppen. Zudem gaben diverse Experten – auch zusätzliche zu 

den offiziell berufenen Sachverständigen – schriftliche Stellungnahmen ab.100 

5.1.3.2 Positionen der Länder und der Bundesregierung 

Zum zweiten Mal stand das Thema Europa auf der Plenartagung am 14. Mai 2004 auf der 

Agenda. Erstmals reagierten Bund und Länder ausführlich auf die Anregungen der Exper-

ten mit schriftlichen Stellungnahmen (Kom.-Drs. 41; Kom.-Drs. 45).  

Der baden-württembergische Ministerpräsident, Erwin Teufel, hatte bereits in der Arbeits-

gruppensitzung am 11. März 2004 die Vorstellungen der Länder zur zukünftigen Ausgestal-

tung von Artikel 23 dargelegt. Er widersprach der Kritik der Experten, die Mechanismen 

nach Artikel 23 hätten sich nicht bewährt. Die Regelung sei vielmehr für die Länder von 

„entscheidender Bedeutung, da sie deren Mitwirkungsrechte in allen Fragen sichere, in denen Kompetenzen 

an die Europäische Union übertragen worden seien“ (Protokollvermerk 3: 1). In Folge der neuen 

Ordnung der innerstaatlichen Kompetenzen sprach er sich für eine vollständige Entflech-

tung aus: Wenn eine Gesetzgebungsmaterie den Ländern innerstaatlich zustehe, sollten sie 

diese auch selbstständig auf europäischer Ebene vertreten dürfen. Habe diese „Totalent-

flechtung“ keine Chance auf Durchsetzung, müssten zumindest die bisherigen Regelungen 

des „Europaartikels“ verbessert werden. In diesem Zuge sei auch eine Anpassung des 

Grundgesetzes für die im VVE vorgesehene Subsidiaritätskontrolle notwendig.  
                                                 

100  Es findet sich eine übersichtliche Synopse aller Expertenäußerungen zum Thema Europa während der 
Arbeit der Bundesstaatskommission (Zur Sache 1/2005: 175-187). Neben den zahlreichen schriftlichen 
Ausführungen der geladenen Experten der Kommission (Übersicht über die Kommissionsdrucksachen: 
Zur Sache 1/2005: 1012-1021) gaben es auch von politischer, akademischer und gesellschaftlicher Seite 
weitere Anmerkungen (beispielhaft zu nennen: AU 68; Kom.-Drs. 44). 
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Der Beschluss der Ministerpräsidenten, welcher der Kommission vorgelegt wurde, unter-

strich die wohl taktische Maximalforderung nach der „Totalentflechtung“ (Hrbek 2005b: 

265; Kom.-Drs. 45: 11). Da deren Durchsetzung auf Grund der völlig ablehnenden Hal-

tung der Bundesregierung nicht sehr realistisch war, stellten sie zudem fest: Sollte es nur zu 

Präzisierungen des bisherigen Artikels 23 kommen, dann sei es notwendig die „uneinge-

schränkte Bindung des Bundes an das Votum des Bundesrates zu formulieren in den Bereichen, in denen 

im Schwerpunkt die Gesetzgebungsbefugnisse der Länder, die Einrichtung ihrer Behörden und ihre Ver-

waltungsverfahren betroffen sind und die Länder die gesamtstaatliche Verantwortung tragen.“ (Kom.-

Drs. 45: 11). 

Insgesamt zogen die Länder – im Gegensatz zu den Sachverständigen – eine sehr positive 

Bilanz der bisherigen Ausgestaltung der Mitwirkungsmöglichkeiten nach Artikel 23 GG. In 

einem von Seiten der rheinland-pfälzischen Landesregierung eingereichten Papier (Kom.-

Drs. 34) heißt es: Die „Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern funktioniert in der Praxis – von 

wenigen Ausnahmen abgesehen – reibungslos“ (Kom.-Drs. 34: 1). Das niedrige Konfliktpotential 

liege auch darin begründet, dass bisher nur in fünf Prozent der Fälle überhaupt eine maß-

gebliche Berücksichtigung der Länder nach Artikel 23 Abs. 5 und 8 GG notwendig gewe-

sen wäre.  

Der Bundesrat habe im Jahr zwischen 150 und 200 Vorlagen der Europäischen Union be-

raten, darunter seien die meisten aber lediglich von der Bundesregierung einfach zu berück-

sichtigen gewesen (Kom.-Drs. 34: 2). Zwischen 1998 und 2003 habe der Bundesrat nur in 

37 von 900 Stellungnahmen deren maßgebliche Berücksichtigung gefordert. In 20 Fällen 

habe die Bundesregierung diese zurückgewiesen, was allerdings nicht zu Streitigkeiten ge-

führt habe, da inhaltlich keine unterschiedlichen Auffassungen bestanden hätten. Nur in 

einem einzigen Fall (Richtlinienvorschlag zur Plan-UVP, Br.-Drs. 693/99) kam es zu einem 

Streit, den die Bundesregierung für sich entscheiden konnte (Kom.-Drs. 34: 3). Der Beitrag 

des Bundesrats verwies zudem auf eine Kleine Anfrage im Bundestag zur Nutzung der Be-
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teiligungsmechanismen nach Artikel 23. Die Antwort von Seiten der Bundesregierung 

zeichnete ein positives Bild der bisherigen Praxis (Bt.-Drs. 15/1961).101  

Des Weiteren ging der Bericht auf getroffene Regelungen im Rahmen der Flexibilitätsklau-

sel nach Artikel 308 EGV ein, bei denen das Einvernehmen von Bundesregierung und 

Bundesrat notwendig ist, soweit Länderkompetenzen betroffen sind. Zwischen 1998 und 

2004 habe es sieben Fälle gegeben, in denen ohne große Probleme dieses Einvernehmen 

hergestellt werden konnte (Kom.-Drs. 34: 3). Die Mitwirkung der über 300 Bundesratsver-

treter in verschiedenen EU-Gremien laufe zudem reibungslos und mit ihrer eingebrachten 

Fachkompetenz könne man spätere Umsetzungs- oder Anwendungsprobleme vermeiden 

helfen (Kom.-Drs. 34: 3-4). Auch die Vertretung von Länderministern im Ministerrat sei 

bisher nur wenig, dafür aber erfolgreich angewendet worden. Zwischen 1998 und 2004 ha-

be der Bundesrat acht Mal die Übertragung der Verhandlungsführung gefordert. In drei 

Fällen habe die Bundesregierung widersprochen, was jedoch nicht zu Streit geführt habe 

(Kom.-Drs. 34: 4). 

Der Bund stellte sich gegen die Länderforderungen und deren positive Beurteilung der bis-

herigen Ausgestaltung. Die Bundesregierung schloss sich dabei in großen Teilen der geäu-

ßerten Expertenkritik und auch deren abschließenden Forderungen nach Zusammenkürzen 

der bisherigen Beteiligungsrechte der Länder an. Für EU-Verhandlungen sei eine Struktur 

von Nöten, welche die deutsche „Verhandlungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit und Koalitionsfähig-

keit garantiere“ (Kom.-Drs. 41:1). Dazu gehörten Flexibilität in den Verhandlungen, klare 

Verhandlungsgrundlagen und eine vertrauensvolle Kooperation mit anderen Mitgliedsstaa-

ten. Außerdem sei es notwendig, dass Deutschland trotz seines föderalen Systems mit „ei-

ner Stimme“ spreche, um ähnlich erfolgreich wie Frankreich oder England agieren zu kön-

nen. Diesen Ansprüchen würde der Vorschlag der Länder nach „Totalentflechtung“ dia-

metral entgegenstehen, wie auch die bisherigen Regelungen nach Artikel 23 Abs. 3 bis 7 

                                                 

101  Die Antwort auf die Kleine Anfrage verschiedener CDU-Abgeordneter wurde vom Auswärtigen Amt 
verfasst. Die Fragen drehten sich um die Beteiligungsrechte nach Artikel 23 von Bundestag und Bundes-
rat. Die Antworten zeichneten ein positives Bild der Praxis und eine niedrige Fallzahl der Nutzung der 
Mitwirkungsrechte. Zwischen 1998 und 2002 habe der Bundesrat in 28 Fällen die maßgebliche Berück-
sichtigung seiner Stellungnahmen gefordert. In 17 Fällen widersprach die Bundesregierung, was die Län-
derkammer wegen der Übereinstimmung der Sachstandpunkte akzeptierte. Die Bundesregierung sei zu-
dem bisher nicht ein einziges Mal von einer maßgeblich zu berücksichtigenden Stellungnahme abgewi-
chen. Die bisherige Mitarbeit im Ministerrat habe zwar ein hohes Maß an Flexibilität erfordert, die Ab-
stimmung mit dem Bundesrat sei dafür jedoch nicht hinderlich gewesen. Jedoch klang auch Kritik an, da 
die Abstimmung mit dem Ländervertreter manchmal so viel Zeit gebraucht habe, dass „eine erfolgreiche Ver-
tretung deutscher Interessen im Rat behindert“  wurde (Bt.-Drs 15/1961: 4). 

 Der Bericht zog eine recht positive Bilanz der bisherigen Praxis und ist daher wohl der alleinigen Ansicht 
des Auswärtigen Amtes geschuldet, die nicht der gesamten Regierung und anderer Ministerien entsprach 
(Große Hüttmann 2005: 31). In den Verhandlungen der Kommission besetzte der Bund dann auch eine 
sehr viel kritischere Position. 
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GG. Daher sei eine Vereinfachung der bisherigen Mitwirkungsverfahren – vor allem nach 

Artikel 23 Abs. 5 (Berücksichtigung der Länderposition) und Abs. 6 (Verhandlungsführung 

durch Ländervertreter) – unbedingt notwendig. Die Bundesregierung zeigte ihre Sympathie 

für den Vorschlag Scharpfs, Artikel 23 Abs. 2 bis 7 gänzlich zu streichen (vgl. Kapitel 

5.1.3.1). 

Während die Länder ein positives Fazit der Zusammenarbeit nach Artikel 23 GG zogen 

und nur ein geringes Konfliktpotential in der Vergangenheit ausmachen konnten, verwies 

die Bundesregierung darauf, dass sich nicht die Mitwirkungsmöglichkeiten bewährt hätten, 

sondern sich die Mitwirkungspraxis den europapolitischen Notwendigkeiten angenähert 

habe. In Streitfällen zwischen Bund und Ländern hätte man bisher immer einen „modus 

vivendi“ gefunden. Hätten die Länder jedoch in der Vergangenheit ihre Möglichkeiten in 

vollem Maße genutzt, so hätte keine so positive Bilanz gezogen werden können (Kom.-

Drs. 41: 3-4). Während die Länder die Bewährung der Beteiligung nach Artikel 23 vor al-

lem in der gut funktionierenden bundesstaatlichen Abstimmung sahen, konzentrierte sich 

die Kritik der Bundesregierung auf die europäische Ebene. Die notwendige Berücksichti-

gung der Bundesratspositionen erschwere die in Europa notwendige Flexibilität bei Ver-

handlungen. Die Einflussnahme schon im Vorfeld von Entscheidungen, die Partnersuche 

vor allem bei Mehrheitsentscheidungen und die Bildung von „package deals“ sei für die 

deutsche Delegation auf Grund der bundesstaatlichen Regelungen besonders schwierig 

(Kom.-Drs. 41: 4). 

Die Verhandlungspositionen von Bund und Ländern standen sich somit unversöhnlich ge-

genüber: auf der einen Seite der Bund, der die bisherigen Beteiligungsmechanismen strei-

chen, bzw. mindestens einschränken wollte, auf der anderen Seite die Länder, die ihr hohes 

Domestizierungsniveau durch weitere „let-us-in“-Forderungen noch steigern wollten. Es 

galt somit einen Ausgleich zwischen beiden zu finden. 

Im weiteren Verlauf der Verhandlungen verhärteten sich diese Positionen eher, als dass 

man sich annäherte. Im Auftrag der Europaministerkonferenz verfasste das Staatsministe-

rium Baden-Württemberg eine Konkretisierung der Länderposition zur europapolitischen 

Mitwirkung der Länder (AU 80). Die Maximalforderung nach der „Totalentflechtung“ war 

vom Tisch. Es ging den Ländern um die Präzisierung und Verbesserung der bisherigen 

Mitwirkungsmechanismen nach Art. 23 GG. Dazu gehörte die Klarstellung der „maßgebli-

chen Berücksichtigung“ der Bundesratsstellungnahmen nach Art. 23 Abs. 5 GG, so dass 

der Bund uneingeschränkt gebunden wäre, und die Einführung eines Prüfrasters, um die 

damit zusammenhängende Definition von Länderzuständigkeiten „im Schwerpunkt“ zu 
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konkretisieren.102 Zudem sollten die Begrifflichkeiten „Angelegenheiten“ und „EU-Vorha-

ben“ in Art. 23 GG und EUZBLG konkretisiert werden, um die Länderbeteiligung nicht 

auf legislative EU-Akte zu begrenzen, sondern auch auf vorbereitende Maßnahmen, Akti-

onsprogramme oder Festlegungen im Rahmen der MOK auszuweiten. Die Länder wollten 

weiterhin, dass die Bundesregierung keine Entscheidungen im Rahmen der Flexibilitäts-

klausel (Artikel 308 EGV) treffen dürfe, wenn das Einvernehmen mit dem Bundesrat nicht 

hergestellt sei (AU 80: 1-4).  

Zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Bund und Ländern – vor allem im Hinblick 

auf Flexibilität und Effizienz – schlugen die Länder zusätzlich vor, die Nutzung der Euro-

pakammer und die Rolle des Länderbeobachters in Brüssel zu stärken. Zudem wollten die 

Länder selbst in die Ständige Vertretung Deutschlands eingebunden werden. Sie erneuerten 

außerdem die Forderung nach Einbindung der Ländervertreter in informelle Räte und 

Ratsarbeitsgruppen (AU 80: 5-7). Außerdem führte das Papier noch einmal den Umset-

zungsbedarf durch den EU-Verfassungsvertrag aus Sicht der Länder auf (AU 80: 7-11). 

Dieser deckte sich mit den Forderungen, die der Bundesrat im Rahmen der Ratifizierungs-

verhandlungen des VVE gestellt hatte (vgl. Kapitel 4.5.1). 

Die Bundesregierung festigte ihre Position mit einer Stellungnahme von Finanzministerium 

und Auswärtigem Amt zur „Europatauglichkeit“ Deutschlands vom 27. September 2004 

(PAU 1-16). Die Forderungen der Länder zur Ausweitung ihrer Mitwirkungsrechte nach 

Artikel 23 GG kämen nicht in Betracht, und Anpassungen in Folge der Ratifizierung des 

VVE müssten nicht grundgesetzlich geregelt werden. Dies könne einfachgesetzlich gesche-

hen. Zudem erneuerte die Regierung ihre Forderung, zur Erhöhung der deutschen Hand-

lungsfähigkeit die Absätze 3 bis 7 des Artikels 23 GG gänzlich zu streichen. Bundesrat und 

Bundestag räumte sie mit dem Vorschlag nur noch das Beteiligungsrecht ein, sich zu 

Rechtsetzungsvorhaben der Europäischen Union zu äußern. Die Bundesregierung würde 

diese dann berücksichtigen und über Verlauf und Ergebnis der Verhandlungen Rechen-

schaft ablegen. Das Letztentscheidungsrecht und die Verhandlungsführung läge dann aber 

allein in Händen der Regierung. Damit könnte die notwendige Flexibilität Deutschlands in 

der Verhandlungsführung erreicht und die Möglichkeit geschaffen werden, dass Deutsch-

land wieder mit einer Stimme spräche.  

                                                 

102  Interessant ist hierbei, dass Rheinland-Pfalz in seiner Stellungnahme vom März 2004 (Kom.-Drs. 34) auf 
die bisherige nahezu reibungslose europapolitische Abstimmung von Bundesregierung und Bundesrat bei 
der Berücksichtigung von Stellungnahmen des Bundesrats hingewiesen hatte. Die Arbeitsunterlage Ba-
den-Württembergs sprach sich eben für eine Präzisierung des Artikels aus, da „Meinungsverschiedenhei-
ten über das Vorliegen der Vorraussetzungen für eine Bindung der Bundesregierung an das Bundesratsvo-
tum für erhebliche Probleme“ gesorgt hätten (AU 80: 1). 
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5.1.3.3 Weitere behandelte Themen 

Der Praxis der europapolitischen Beteiligungsmechanismen wurde das Hauptaugenmerk 

zum Thema „Europatauglichkeit“ Deutschlands in den Verhandlungen der Bundesstaats-

kommission geschenkt. Es gab aber darüber hinaus auch Diskussionen über die Umset-

zung von EU-Richtlinien und die nationale Kostenteilung von Vertragsverletzungsverfah-

ren gegen Deutschland.103 

Die Bilanz der Umsetzung von EU-Richtlinien Deutschlands zählte im Vergleich der EU-

Mitgliedsländer zu den schlechtesten (Kom.-Drs. 43: 13).104 Im Jahr 2004 hatte Deutsch-

land ein Umsetzungsdefizit von 3,5 Prozent und damit die anzustrebende Grenze von 1,5 

Prozent, die der Europäische Rat vorgab, verfehlt (Kom.-Drs. 34: 5). Da in Deutschland 

Richtlinien je nach Kompetenz von Bund oder Ländern umgesetzt werden, drehte sich die 

Diskussion darum, ob das hohe Umsetzungsdefizit der Länderbeteiligung geschuldet sei. 

Bei 51 von den 53 im Jahre 2004 nicht umgesetzten Richtlinien war jedoch der Bund allei-

ne für deren Umsetzung verantwortlich (Kom.-Drs. 34: 5). Auch bei den 90 gegen 

Deutschland laufenden Vertragsverletzungsverfahren war fast ausnahmslos der Bund be-

troffen, nur in zwei Fällen die Länder (Kom.-Drs. 34: 6).  

Der Sachverständige Arthur Benz merkte daher in der Bundesstaatskommission an, dass 

die Länder in der Vergangenheit nur einen geringen Anteil an Vertragsverletzungen und 

versäumten Umsetzungen gehabt hätten. Die Umsetzung durch die Länder würde jedoch 

durch die höhere Anzahl von Legislativorganen, die unterschiedliche Bedeutung der Richt-

linien für die Länder und mangelnde Informationen erschwert, die sich dadurch ergäben, 

dass die einzelnen Länder nicht am Rechtssetzungsprozess der EU beteiligt seien. Dies 

rechtfertige zwar keine Zentralisierung der Umsetzungsverantwortung beim Bund, jedoch 

sei es notwendig, die Länder an möglichen Sanktionsforderungen der EU zu beteiligen. 

Zudem scheint ihm ein Zugriffsrecht für den Bund für den Fall notwendig, dass einzelne 

Länder Vertragsverletzungen verursachen (Kom.-Drs. 43: 13-17). 

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz zog im März 2004 ein positives Fazit der bisherigen 

Umsetzungspraxis und merkte an, dass das „Bundesratsverfahren – von ganz wenigen Ausnahmen 

abgesehen – für die zeitliche Verzögerung nicht mitverantwortlich“ sei (Kom.-Drs. 34: 5). Die MPK 

stellte daher in ihrem Positionspapier aus dem Mai 2004 zum Thema auch nur vorsichtig 

fest, dass zu prüfen sei, „ob und – gegebenenfalls – wie die innerstaatliche Kompetenz zur Umsetzung 

                                                 

103  Vgl. die Synopse der Meinungen zum Thema „EU-Richtlinienumsetzung“ (Zur Sache 1/2005: 199-203). 
104  Das durchschnittliche Umsetzungsdefizit lag Anfang 2004 bei 2,3%. Deutschland lag mit 3,5% vor Frank-

reich und Belgien auf dem drittletzten Platz der 15 Mitgliedsländer (Europäische Kommission 2004). 2003 
hatte Deutschland noch auf Platz 8 gelegen (Kom.-Drs. 34: 5). 
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von EU-Recht neu geregelt werden muss“ (Kom.-Drs. 45: 10). Ländervertreter äußerten sich wäh-

rend der Verhandlungen recht entgegenkommend zu diesem Thema. Der Chef der Staats-

kanzlei Mecklenburg-Vorpommerns, Frank Tidick, schlug eine EU-Richtlinien-

Umsetzungskompetenz für den Bund vor. Als Ausgleich forderte er ein Zugriffsrecht, 

wenn Länderbelange betroffen seien (Protokollvermerk 1: S.9).  

Für Justizminister Wolfgang Gerhards aus Nordrhein-Westfalen (NRW) stand fest, dass 

sich die Umsetzung von EU-Recht weiterhin nach der nationalen Kompetenzordnung zu 

richten habe. Er schlug eine ergänzende Gesetzgebungsart zur Rahmengesesetzgebung vor, 

bei der Bund und Länder zur Gesetzgebung im Sinne einer „Vollkompetenz“ befugt wä-

ren. Ländergesetze hätten dann Anwendungsvorrang vor Bundesrecht, und es könnte so zu 

einem politischen Ideenwettbewerb kommen. Für Fälle, dass Landesrecht gegen EU-

Vorgaben verstößt, sollte der Vorrang von Landesrecht vor Bundesrecht nicht gelten. Die 

Länder kamen damit den Vorstellungen des Sachverständigen Benz recht nahe und der Po-

sition der Bundesregierung entgegen.  

Die unterschiedlichen Vorschläge der Minister aus NRW und Mecklenburg-Vorpommern 

verdeutlichen auch in diesen Verhandlungen die Meinungsunterschiede zwischen kleinen 

und großen Ländern. Die beiden SPD-regierten Länder waren unterschiedlicher Meinung, 

wobei sich das finanz- und personalressourcenschwächere Mecklenburg-Vorpommern für 

eine Bundeskompetenz aussprach, während Wolfgang Gerhards für NRW eine weitesge-

hende Beibehaltung der Länderkompetenzen befürwortete. 

Die Bundesregierung sprach sich für die von Gerhards vorgeschlagenen Mechanismen aus, 

wollte aber eine prinzipielle „Vorgriffsgesetzgebung“ durchsetzen, die sich auf alle Kompe-

tenzen bezogen hätte. Demnach könnte der Bund EU-Vorgaben umsetzen, auch wenn sie 

Länderangelegenheiten betreffen würden. Die Länder könnten daraufhin abweichende Ge-

setze erlassen, so lange diese mit den Bundesgesetzen vereinbar wären. Zudem forderte die 

Regierung, dass Bund und Länder gemäß ihres Zuständigkeitsbereichs für finanzielle Fol-

gen fehlerhafter Umsetzungen geradestehen müssten (PAU 1-16: 5-6). Die Länderseite 

lehnte diese weitgehende Kompetenzausweitung des Bundes im Rahmen der „Vorgriffsge-

setzgebung“ ab. Zustimmung kam von Seite des Bundestags (Ergebnisvermerk Projekt-

gruppe 1: 1-2). 

5.1.4 Vorläufige Ergebnisse aus Sicht der Länder 

Auch zum Ende der Verhandlungen hin blieben die Fronten zwischen Bund und Ländern 

in europapolitischen Fragen verhärtet. Zwar konnten in Detailfragen der europapolitischen 
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Zusammenarbeit Annäherungen ausgemacht werden, in Bezug auf die Mitwirkung nach 

Artikel 23 konnten sich die Kontrahenten jedoch nicht einigen. Die Bundestagsabgeordne-

ten Angelica Schwall-Düren (SPD), Rainder Steenblock (Grüne) und Rainer Funke (FDP) 

verdeutlichten in einer Arbeitsunterlage zu Ende der Verhandlungen noch einmal die Posi-

tion des Bundes: Die Absätze 3 bis 7 des Artikels 23 GG wären gänzlich zu streichen, um 

die Handlungsfähigkeit Deutschlands zu erhöhen (AU 93). Die Länder bestanden in einer 

Arbeitsunterlage zur gleichen Zeit weiter darauf, die bisherigen Mitwirkungsmöglichkeiten 

nach Artikel 23 GG beizubehalten und auszuweiten (AU 92).105 

Die europapolitischen Streitpunkte waren nicht die einzigen, in denen in der Bundesstaats-

kommission keine Einigung erzielt werden konnte. Am 13. Dezember 2004 gaben die Vor-

sitzenden bekannt, dass in den Verhandlungen kein Kompromiss über die Reform der 

deutschen bundesstaatlichen Ordnung zustande gekommen war. Jedoch hatte man sich in 

vielen Bereichen bereits angenähert und Ergebnisse erzielt. Die Übersicht der Vorsitzenden 

Edmund Stoiber und Franz Müntefering vom 13. Dezember 2004 wies aber auch einige 

Themen auf, bei denen keine Einigung zu Stande kam, dazu zählten die europapolitischen 

Regelungen nach Artikel 23 GG und zur EU-Haftung, sowie das Umweltrahmenrecht, 

Fragen der Inneren Sicherheit, des Hochschulrechts und der Bildungsplanung (AU 104 

neu). 

Es können unterschiedliche Gründe für das Scheitern der Verhandlungen angeführt wer-

den (Hrbek 2006: 142-144):  

- Zwei Themengebiete waren von vornherein aus den Verhandlungen ausgeklammert: 

die Neugliederung des Bundesgebiets und die Finanzbeziehungen zwischen Bund und 

Ländern. 

- Es kam zu keiner Grundsatzdiskussion über ein angemessenes Föderalismusverständ-

nis. Während der Verhandlungen kamen aber eben unterschiedliche Verständnisse zum 

Tragen. Eine Richtung setzte sich für einen verstärkten Wettbewerbsföderalismus ein, 

was vor allem von kleineren und finanzschwächeren Ländern abgelehnt wurde. Es kam 

der Eindruck auf, der normative Anspruch auf gleichwertige Lebensverhältnisse in 

Deutschland würde vernachlässigt.  

                                                 

105  Es hatten sich jedoch zu diesem Zeitpunkt zumindest die Position der SPD-regierten Länder und der 
Bundesregierung angenähert (Hrbek 2006: 142). Wie Edmund Stoiber bei der abschließenden Plenarsit-
zung der Kommission am 17. Dezember 2007 anmerkte, seien die Länder mit der Einschränkung ihres 
Außenvertretungsrechts im Ministerrat nach Artikel 23 Abs. 6 GG einverstanden gewesen (Kommissi-
onsprotokoll 11: 282). 
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- Zudem konnten parteipolitische Meinungsunterschiede in Einzelfragen ausgemacht 

werden, die einen Kompromiss erschwerten. Einige Länder trafen keinen Beschluss, da 

sie eine Zustimmung von der Erarbeitung eines Komplettpakets abhängig gemacht hat-

ten.  

- Auch gelang es nicht, ein Gremium mit Grundbedingungen für die erfolgreiche Erar-

beitung von Reformvorschlägen – ähnlich dem EU-Konvent – zu bilden. Vielmehr 

wurde in der herkömmlichen Form einer Verfassungskommission gearbeitet. Jedoch 

konnten leichte Ansätze der Adaption festgestellt werden, da erstmals Organe (die 

Bundesregierung) und Gebietskörperschaften (Länder und Kommunen) an der Arbeit 

beteiligt wurden (Grotz 2005: 116-118).106 

- Daher wird auch die Besetzung der Kommission als Grund ihres Scheiterns angeführt, 

da die in ihr tagenden Ämterträger und Politiker sehr eng mit den zu reformierenden 

Strukturen verzahnt waren. Zudem waren Landesparlamente und Kommunen nur am 

Rande repräsentiert. Viele Entscheidungen der Kommission waren dem institutionellen 

Eigeninteresse der Mitglieder geschuldet. So vernachlässigten die Ministerpräsidenten 

die Rolle der Landesparlamente, und die Bundesregierung versuchte vehement die eu-

ropapolitische Rolle des Bundesrates zu beschneiden, um selber an Handlungsspiel-

raum zu gewinnen. Außerdem fanden Stellungnahmen von Bundesministern in der 

Kommission großes Gewicht, obwohl diese nur einen Gästestatus besaßen (Hrbek 

2006: 143). 

Ziel der Kommission war das der Entflechtung (Hrbek 2006: 144). Dabei ging es um die 

Trennung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern, nicht nur auf deutscher, son-

dern auch auf der europäischen Ebene. Dies verdeutlichte abermals, dass ohne die europäi-

sche Ebene die Reform des deutschen Föderalismus nicht mehr möglich schien. Es stellte 

sich im Verlauf der Arbeit heraus, dass das Ziel der Entflechtung nicht durchsetzbar war, 

da sich im deutschen politischen System viele Kompetenzen nicht mehr einer der vier 

                                                 

106  Zur Übertragung des EU-Konventmodells auf Deutschland und Österreich vgl. Grotz (2005). Grotz un-
tersucht vergleichend – wie diese Magisterarbeit – nationale und europäische Reformprozesse. Er analy-
siert im Zuge der Reformanstrengungen in Österreich und Deutschland, wie das Konventsmodell in nati-
onalen Reformprozessen genutzt wurde, und welche Unterschiede sich beim Modelltransfer ausmachen 
ließen. Beim „Österreich-Konvent zur Staatsreform“ konnte er eine weitgehende Übernahme des EU-
Modells belegen (Grotz 2005: 118-120). Im Zuge der deutschen Föderalismusreform stellt er fest, dass es 
Ansätze zur Übernahme des Modells beim „Föderalismuskonvent“ der Länderparlamente gab. Diese 
konnten sich aber mit ihren Vorstellungen nicht durchsetzen und es wurde eine Verfassungskommission 
im herkömmlichen Muster einberufen (Grotz 2005: 116-118). Grotz kommt zu einem Schluss, der im 
Sinne der Projektionsthese Harnischs aufgefasst werden kann: Demnach bestanden „kontextuelle Iso-
morphien“, also Gemeinsamkeiten, zwischen den beiden Nationalstaaten und der EU, die dazu führten, 
dass das Konventsmodell adaptiert wurde (Grotz 2005: 110). 
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Ebenen (Kommunen, Länder, Bund, EU) eindeutig zuordnen ließen, da im Europäischen 

Mehrebenensystem in vielen Fällen Politik gemeinsam gestaltet wurde (Eppler 2006a: 93).  

Die Verhandlungen verdeutlichten abermals die im deutschen Föderalismus vorhandene 

Politikverflechtung (Eppler 2006a: 92). Das Phänomen, dass es zu keiner Einigung –  nicht 

mal auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner – gekommen war, kann als Bekräftigung der 

These der „Politikverflechtungsfalle“ Scharpfs gesehen werden. Diese prophezeit dem poli-

tischen System nicht nur ineffiziente Politikergebnisse, sondern spricht ihm zudem die Re-

formfähigkeit ab. Scharpf verweist ebenso darauf, dass in politikverflochtenen Systemen 

Entscheidungen vor allem deswegen so schwierig sind, da der Status Quo als Alternative 

bereit steht. Angesichts der Kritik der Sachverständigen und der Forderungen des Bundes 

war den Ländern klar, dass im europapolitischen Bereich eine Einigung zu ihren Gunsten 

schwierig werden würde. Daher gab es in diesem und in weiteren verhandelten Themenge-

bieten keine Einigung, und der Reformprozess scheiterte. 

Die Länder hatten die komfortable Situation, dass sie sich auf dem Status Quo des hohen 

Domestizierungsniveaus ausruhen konnten. Die Länderposition in der Bundesstaatskom-

mission verdeutlichte, dass die Länder dieses hohe Domestizierungsniveau als Errungen-

schaft ansahen und nicht wieder aufgeben wollten. So wies der Ministerpräsident Erwin 

Teufel in einer Plenarsitzung am 4. November 2004 darauf hin, es habe eine Einbahnstraße 

bei den Kompetenzzuwächsen für den Bund zu Ungunsten der Länder gegeben. Die Ein-

richtung des „Europaartikels“ 1992 sei der einzige entgegengesetzte Schritt gewesen. Daher 

sei man auch ganz bestimmt nicht gewillt, diese Beteiligungsrechte wieder aufzugeben 

(Kommissionsprotokoll 10: 244). 

Meinungsunterschiede zwischen den Ländern ließen sich auch wieder in den Verhandlun-

gen der Bundesstaatskommission ausmachen, auch wenn diese nur an einigen wenigen Stel-

len in der Dokumentation der Verhandlungen deutlich wurden. Generell traten die Länder 

in einer Front für die Bewahrung ihrer Rechte nach Artikel 23 GG ein. So wurde die Ar-

beitsunterlage 92, die sich für die Ausweitung der europapolitischen Rechte des Bundesra-

tes aussprach, gemeinsam von A- und B- sowie kleinen und großen Ländern eingereicht: 

nämlich Bayern, Bremen und Nordrhein-Westfalen. Zu diesem Zeitpunkt der Verhandlun-

gen waren die SPD-regierten Länder jedoch bereits zu Zugeständnissen gegenüber der Re-

gierungsposition im Hinblick auf Artikel 23 Abs. 6 GG bereit. Neben den Parteigrenzen 

spielte aber auch die Finanz- und Ressourcenausstattung, sowie die Größe der Länder eine 

Rolle bei der Positionierung: so geschildert im Fall der EU-Haftung mit Meinungsunter-

schieden zwischen NRW und Mecklenburg-Vorpommern.  
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Bei anderen diskutierten Themengebieten in der Kommission wurden Unterschiede zwi-

schen finanzstarken und -schwachen, sowie kleinen und großen Ländern noch sehr viel 

deutlicher (Geis/Krausnick 2006: 223). Daher hatte man von vornherein die kontroversen 

Themen Gebietsreform und Änderung der Finanzbeziehungen ausgeklammert, da dies die 

Verhandlungen sehr erschwert hätte. Die Meinungsvielfalt auf Seiten des Bundes wie der 

Länder machte die Debatte nicht einfacher, und die zunehmende Verlagerung der Ver-

handlungen in informelle Gremien und das Verfallen in Bargaining-Situationen führten mit 

zu deren Scheitern. 

Die Länder pochten in der Bundesstaatskommission im Sinne der „let-us-in“-Strategie auf 

die Bewahrung und Ausweitung ihrer europapolitischen Mitwirkungsrechte. Dabei konnten 

sie wegen der gescheiterten Verhandlungen ihr Domestizierungsniveau im Sinne der Be-

wahrungsthese nicht erhöhen, es gelang ihnen aber wegen der Bevorzugung der vom Status 

Quo Bevorteilten, ihre bisherigen Errungenschaften zu konservieren. 

5.2 Die „Föderalismusreform I“ 

Nachdem die Verhandlungen der Bundesstaatskommission im Dezember 2004 offiziell be-

endet worden waren, wurde das Thema Föderalismusreform jedoch nicht ad acta gelegt. 

Die in vielen Punkten bereits erreichten Kompromisse und die von vielen Politikern fest-

gestellte evidente föderale Reformnotwendigkeit Deutschlands schienen weitere Schritte 

notwendig zu machen. Im Weiteren wird der Weg zu den neuen Verhandlungen über die 

Föderalismusreform nachgezeichnet (Kapitel 5.2.1) und der Reformentwurf der Großen 

Koalition und der Länder und die Reaktionen darauf dargestellt (Kapitel 5.2.2). Die im 

Endeffekt vereinbarten Ergebnisse im europapolitischen Bereich werden daraufhin ausge-

führt und analysiert (Kapitel 5.2.3). 

5.2.1 Der Weg zu neuen Verhandlungen über die Föderalismusreform 

Anfang des Jahres 2005 gab es verschiedene Ideen, wie die Reformbemühungen weiter 

voran gebracht werden könnten (Hrbek 2006: 139-140). Die Vertreter einer pragmatischen 

Lösung wollten nur die bisher erzielten Kompromisse umsetzen, die einer umfassenderen 

Lösung einen erneuten Versuch starten, ein Komplettpaket zu schnüren. Eine weitere 

Gruppe sah in beiden Wegen keine Perspektive für eine Reform, sondern wollte erst auf 

breiterer Grundlage über das zugrunde liegende Föderalismus-Verständnis diskutieren. In 

diesem Zusammenhang kam auch erneut die Idee zur Einberufung eines Konvents auf, a-

nalog des Aufbaus des EU-Konvents (Hrbek 2005c, 2006: 140). 
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Die Verhandlungen kamen wurden nach dem „Job-Gipfel“ im Frühjahr 2005 fortgesetzt. 

Bundesregierung und Opposition einigten sich auf die erneute Aufnahme von Gesprächen, 

die am 17. März 2005 begannen, mit dem Ziel, ein Komplettpaket zu vereinbaren. Im Ge-

gensatz zur öffentlich tagenden Bundesstaatskommission fanden diese Verhandlungen je-

doch abseits parlamentarischer Gremien im kleinsten Kreis der Regierungs- und Oppositi-

onsspitzen statt. Anscheinend war man bis Mitte Mai, in den im Dezember 2004 noch strit-

tigen Punkten, zu Lösungen gekommen. Es war bereits für Ende Mai eine MPK einberu-

fen, welche die Kompromissvorschläge bestätigen sollte. Als nach der SPD-Niederlage bei 

der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 22. Mai 2005 jedoch Neuwahlen auf Bun-

desebene geplant wurden, beendete man die Gespräche vorläufig wieder (Hrbek 2006: 145-

146). 

Neben den „Job-Gipfel“-Verhandlungen liefen auch die Verhandlungen der Länder und 

der Bundesregierung zur Ratifizierung des VVE. Damit einher gingen Diskussionen um die 

Stärkung der Mitwirkungsrechte der Länder (vgl. Kapitel 4.5.1). Wie bereits dargestellt, 

pochten die Länder dabei, neben den durch den VVE notwendigen binnenstaatlichen Re-

gelungen, auch auf die Durchsetzung weiterer Beteiligungsrechte und konnten diese in Tei-

len durchsetzen, auch wenn die Einführung dieser Regelungen an das endgültige Inkrafttre-

ten des VVE gekoppelt war und daher bis heute keine Bedeutung erlangte. 

Im Herbst 2005 gab es dann einen erneuten Anlauf zur Reform der bundesstaatlichen 

Ordnung. Im Zuge der Koalitionsverhandlungen der Großen Koalition von CDU, CSU 

und SPD einigte man sich darauf, die Verhandlungen zur Föderalismusreform wieder auf-

zunehmen. Eine von den Parteiführungen eingesetzte entsprechende Arbeitsgruppe konnte 

an die umfangreichen Ergebnisse der vorherigen Verhandlungen anknüpfen und hatte be-

reits am 7. November 2005 zum Abschluss der Koalitionsverhandlungen einen Kompro-

missentwurf fertig gestellt, der dem Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 als Anlage 

angefügt ist (Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD 2005: 168-224).  

Die weiteren Verhandlungen gingen schnell voran, jedoch, wie beim gescheiterten Versuch 

nach dem „Job-Gipfel“, weiter im kleinen Kreise ohne Einbindung des Parlaments. Die 

MPK begrüßte den Kompromissentwurf des Koalitionsvertrags bereits in ihrer Sitzung 

vom 14. Dezember 2005 als einen „wesentlichen Schritt zur nachhaltigen Stärkung der Handlungs-

fähigkeit von Bund, Ländern und Kommunen“ (MPK 2006). Sie sah im Entwurf auch das Re-

formziel der Stärkung der „Europatauglichkeit“ des Grundgesetzes erfüllt (vgl.  Bt.-Drs. 

16/813: 7-8). Es wurde eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Bayern, Berlin, Bremen 
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und Nordrhein-Westfalen gegründet, welche die schnelle Einbringung der Gesetzestexte 

ins Parlament koordinieren sollte. 

Eine Sonderministerpräsidentenkonferenz beschloss drei Monate später, am 6. März 2006, 

die zwischen Bunderregierung und Ländern ausgehandelten Gesetzesvorschläge in den 

Bundesrat einzubringen (MPK 2006). Die Vereinbarung der Ministerpräsidenten enthielt 

dabei den Zusatz, dass „Änderungen an den vorliegenden Textentwürfen nur dann erfolgen könnten, 

wenn darüber einvernehmlich entschieden würde“ (Hrbek 2006: 149). Am 10. März 2006 wurden 

die fertigen Gesetzestexte dann gleichzeitig in Bundestag und Bundesrat eingebracht. Bis 

dahin waren alle Verhandlungen seit Dezember 2004 in Zirkeln verhandelt worden, die das 

Parlament nicht eingebunden hatten. Zudem hatten Regierung und Ministerpräsidenten 

darauf gepocht, den Kompromiss nicht wieder aufzuschnüren.  

5.2.2 Der Reformentwurf der Bundesregierung und der Länder 

Auf Grund der nicht-öffentlichen Verhandlungen bis zur Einbringung des Gesetzesent-

wurfs ins Parlament im März 2006 sind die einzelnen Verhandlungspositionen der Länder 

und der Bundesregierung viel schwieriger festzustellen als bei den vorherigen Beratungen 

der Bundesstaatskommission. Erst nach dem Einbringen der Gesetzentwürfe in Bundestag 

und Bundesrat war es möglich, diese ein wenig zu beleuchten. Da aber die Mehrheit der 

Länder, wie auch die Bundesregierung, darauf pochten, das Paket nicht mehr aufzuschnü-

ren (Hrbek 2006: 155), wurde zu Gunsten des Kompromisses darauf verzichtet sich für die 

eigenen Positionen erneut einzusetzen. In der „Arbeitsgruppe Föderalismus-Reform“ der 

Parteien CDU, CSU und SPD sowie der Arbeitsgruppe der MPK zur Koordination hatten 

sie den Kompromissentwurf ja auch gemeinsam ausgehandelt.  

Am 7. März 2006 wurden zwei Gesetzesentwürfe für die Föderalismusreform in Bundestag 

und Bundesrat eingebracht. Die notwendigen Änderungen der Verfassung wurden durch 

den „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes“ (Bt.-Drs. 16/813, bzw. 

Br.-Drs. 178/06) definiert, die einfachgesetzlichen Änderungen im „Entwurf eines Födera-

lismus-Reform-Begleitgesetzes“ (Bt.-Drs. 16/814, bzw. Br.-Drs. 179/06).107 

5.2.2.1 Meinung des Bundesrats 

Bei der Einbringung des Gesetzentwurfs in den Bundesrat gab es dann auch keine größe-

ren Diskussionen mehr und die Länder begrüßten das Kompromisspaket. In der Bundes-

                                                 

107  Der Einfachheit halber wird im Folgenden nur die Bundestagsdrucksache der beiden identischen Druck-
sachen zur Zitierung herangezogen. 



Die Reform des deutschen Föderalismus 106 

ratssitzung vom 7. März 2006 trat allein der Ministerpräsident des kleinen und finanz-

schwachen Mecklenburg-Vorpommerns, Harald Ringstorff, offen aus dieser Linie aus und 

übte Kritik an dem Reformentwurf (Hrbek 2006: 155-156). Die bisherige Vorlage führe zu 

„Kleinstaaterei“ und er warnte vor Wettbewerbsföderalismus, der die Herstellung und Si-

cherung gleichwertiger Lebensverhältnisse gefährde (Bundesrat-Plenarprotokoll 820: 54-

55). In Bezug auf „Europatauglichkeit“ und die europapolitische Beteiligung übte jedoch 

auch Ringstorff keine größere Kritik, sprach sich für die Steigerung der „Europatauglich-

keit“ des Grundgesetzes aus, ging auf die Thematik dann aber nicht weiter ein. Die geplan-

ten neuen Regelungen der Mitbestimmung nach Artikel 23 GG, der EU-Haftung im Zu-

sammenhang mit dem Stabilitätspakt und der Abschaffung der Rahmengesetzgebung be-

werteten alle übrigen Bundesratsmitglieder positiv. 

Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, begrüßte die vorgeschlagene An-

passung des Artikels 23 Abs. 6 GG, nach dem die Länder zukünftig Deutschland „nur 

noch“ in den Bereichen schulische Bildung, Kultur und Rundfunk im Ministerrat vertreten 

sollten. Dies spiegele die deutsche föderale Struktur auf der europäischen Ebene wider, und 

er „wüsste nicht, was dagegen spräche“ (Bundesrat-Plenarprotokoll 820: 51). Ebenfalls begrüßte 

er die Vorschläge zur Finanzverantwortung und der Einhaltung der europäischen Stabili-

tätskriterien. Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber wies auf die „erhebliche Verbesse-

rung“ der „Europatauglichkeit“ des Grundgesetzes durch die Abschaffung der Rahmenge-

setzgebung vor allem im Umweltbereich hin. Zukünftig seien nicht mehr 1 plus 16 Gesetze 

notwendig. Gleichzeitig aber wies er daraufhin, dass dann in diesem und anderen Bereichen 

die Abweichungskompetenz gelte, wonach die Länder den Bundesgesetzen ergänzende Re-

gelungen treffen könnten. Dies könnte wieder zu 16 Regelungen führen (Bundesrat-

Plenarprotokoll 820: 42).  

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Ringstorff forderte, den Entwurf für die 

Föderalismusreform ausführlich auch in den Ausschüssen des Bundesrates zu diskutieren 

und insgesamt noch zu überarbeiten. Die restlichen Bundesratsmitglieder jedoch bewerte-

ten den kompletten Kompromissvorschlag überwiegend positiv und sprachen sich gegen 

ein Aufschnüren des Pakets aus. Daraufhin kam es im Bundesrat nicht mehr zu Änderun-

gen am Entwurf. 

5.2.2.2 Meinung des Bundestags und der Sachverständigen 

Dagegen kam es bei der Einbringung der Gesetzestexte in den Bundestag zu umfassender 

Kritik, nicht nur von der Opposition, sondern auch aus den Regierungsfraktionen, vor al-

lem von Seiten der SPD (Hrbek 2006: 153). Zahlreiche Abgeordnete, die zum Teil mit den 
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Reformvorschlägen nicht einverstanden waren, ärgerten sich vor allem darüber, dass das 

„originäre Beratungs- und Entscheidungsrecht des Parlaments“ verkannt würde (Hrbek 2006: 149). 

Der Bundestag fühlte sich missachtet, da die Verhandlungen zur Föderalismusreform fak-

tisch ohne parlamentarische Beratungen vorbereitet worden waren (Schwennicke/ Bauch-

müller 2006). Dabei stellte sie immerhin die größte Grundgesetzänderung der bundesdeut-

schen Geschichte dar (Schwennicke 2006).  

Die Ergebnisse in Bundestag und Bundesrat fielen daher sehr unterschiedlich aus. Mitglie-

der des Bundestags setzten durch, aus ihrer Sicht der Bedeutung der Verfassungsänderun-

gen angemessen, eine umfangreiche Expertenanhörung durchzuführen, ähnlich den Befra-

gungen im Zuge der Bundesstaatskommission. Es sollte eine der umfangreichsten Exper-

tenbefragung in der Geschichte der Bundesrepublik werden (Deutscher Bundestag 2006c). 

Der Rechtsausschuss des Bundestags und der Ausschuss für Innere Angelegenheiten des 

Bundesrats führten diese erstmals gemeinsam zwischen dem 15. Mai 2006 und 2. Juni 2006 

durch (Hrbek 2006: 156). Um die Bedeutung der Befragungen zu unterstreichen, fanden 

diese in der Öffentlichkeit im Plenarsaal des Bundestags statt. Die Auskunft gebenden 

Sachverständigen äußerten sich zu allen Bereichen der Föderalismusreform, darunter am 

15. und 16 Mai 2006 im Teil I der Befragung „Strukturelemente der Reform“ auch zur 

„Europatauglichkeit“ des Grundgesetzes. 

Sie übten überwiegend negative Kritik an den geplanten Änderungen zur Verbesserung der 

„Europatauglichkeit“. Hans Meyer, der auch schon der Sachverständigenrunde der Bun-

desstaatskommission angehört hatte, erneuerte die damalige Kritik, Deutschland sei in Eu-

ropa „schlecht aufgestellt“ (Rechtsausschussprotokoll 12-2006: 98). Es fehle eine einheitliche 

Vertretung des Bundes in Brüssel, was die Durchsetzungsfähigkeit Deutschlands heftig 

schmälere. Es befürchte daher eine Minderung der „Europatauglichkeit“ durch die neuen 

geplanten Regelungen. Dass diese mangelhafte Vertretung nicht nur an der Vertretung der 

Länder, sondern auch an den Ressortstreitigkeiten der Bundesregierung liege, darauf ver-

wies Christoph Möllers (Rechtsausschussprotokoll 12-2006: 99). Peter Huber bewertete als 

positiv, dass die Beschränkung auf nur noch drei Themengebiete bei der Ländermitwirkung 

im Ministerrat zumindest Streitigkeiten über die Zuständigkeit in Zukunft verhindern kön-

ne (Rechtsausschussprotokoll 12-2006: 9).  

Die Kritik an der Vielstimmigkeit Deutschlands in Europa erneuerte Fritz Scharpf, und er 

kritisierte den Ausbau der Ländervertretungen. Zudem seien die Meinungsunterschiede 

zwischen den Ländern „ein enormes Hindernis für die Ausbildung des gemeinsamen Standpunkts der 

Länder im Bundesrat“ (Rechtsausschussprotokoll 12-2006: 101). Daher komme die deutsche 
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Festlegung auf Themen oft zu spät, um im Ministerrat in Brüssel noch etwas bewirken zu 

können. Im Gegensatz zu den Anhörungen der Bundesstaatskommission stellten die Ex-

perten allerdings auch einige positive Entscheidungen heraus. Sowohl Peter Huber als auch 

Ferdinand Kirchhof begrüßten die geplante Abschaffung der Rahmengesetzgebung. Diese 

beeinträchtige laut Huber die „Europatauglichkeit“ nicht, sondern verbessere sie sogar 

noch substanziell (Rechtsausschussprotokoll 12-2006: 97).  

Bei den Fragestellern hielten sich die Bundesratsvertreter vornehm zurück, und es kamen 

fast nur Mitglieder des Bundestags zu Wort, was den Bundestagsabgeordneten Wolfgang 

Wieland (Grüne) zu der Frage verleitete, ob die „Bundesratsvertreter mit den vorgeschlagenen Rege-

lungen völlig einverstanden“ seien (Rechtsausschussprotokoll 12-2006: 97). 

5.2.3 Ergebnisse aus Sicht der Länder 

Die Regelungen der im März eingebrachten Gesetzesentwürfe zur Föderalismusreform 

folgten den Entwürfen aus dem Anhang des Koalitionsvertrags von CDU, CSU und SPD 

vom November 2005 (Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD 2005).108 

In den letzen Verhandlungen vor der Verabschiedung der Gesetze am 30. Juni im Bundes-

tag und 7. Juli im Bundesrat kam es doch noch zu einigen Veränderungen in letzter Minute, 

so beim Hochschulwesen und in einigen anderen Bereichen.109 Die beschlossenen Regelun-

gen zur europapolitischen Mitwirkung und zur EU-Haftung entsprachen aber exakt den 

Verabredungen, die die Verhandlungspartner der Großen Koalition bereits in ihrem Koali-

tionsvertrag festgelegt hatten.110 Die Expertenanhörungen von Bundesrat und Bundestag, 

sowie die Debatten im Bundestag, bewirkten also –nicht nur in diesem Bereich – keinerlei 

Veränderungen mehr.  

Dies war, wie beschrieben, von der Mehrheit der Länder bewusst so betrieben worden. Der 

Justizminister von Mecklenburg-Vorpommern Sellring bekräftigte die kritische Haltung 

seines Landes bei der Verabschiedung der Reform im Bundesrat. Er fragte, welchen Sinn 

es gehabt habe „die klügsten und überzeugendsten Darlegungen von Experten“ zu erfragen, „wenn 

dann sofort gesagt wird: Wir dürfen höchstens Kleinigkeiten ändern“. Es sei „ein armseliges Verhalten“ 

die größte Verfassungsänderung in der bundesdeutschen Geschichte „ohne  eine einzige Bera-

tung in den Ausschüssen durchzuwinken“ (Bundesrat-Plenarprotokoll 824: 220).  

                                                 

108  Vgl. zur durchgeführten Föderalismusreform insgesamt Hrbek (2006) und Scharpf (2007). 
109  Die Änderungen am Gesetzentwurf finden sich in der Bt.-Drs. 16/2010, bzw. Br.-Drs. 462/06 und 

463/06.  
110  Vgl. zu den europapolitischen Veränderungen durch die Föderalismusreform Eppler (2006d), Hrbek 

(2006: 147-148, 150), Huber (2006), Jeffery (2007). 
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5.2.3.1 Veränderungen der Ländermitwirkung nach Artikel 23 Grundgesetz 

Es hatte, wie dargestellt, ausführliche Diskussionen auch in der Bundesstaatskommission 

zur europapolitischen Handlungsfähigkeit Deutschlands gegeben. Dabei ging es vor allem 

um die Mitwirkungsrechte der Länder nach Artikel 23 GG. Die Föderalismusreform führte 

in diesem Bereich jedoch zu keinen größeren Veränderungen: Es kam zu keiner umfassen-

den Ausweitung der Beteiligung, wie von den Ländern zum Teil gefordert, aber auch nicht 

zur Beschneidung der Rechte, wie es sich die Bundesregierung gewünscht hatte. Vielmehr 

wurde der bisherige Status Quo an Besitzstand der Länderbeteiligung zementiert. 

Die einzige Veränderung des Artikels 23 GG betraf den Absatz 6. Demnach sollte bisher 

die Vertretung Deutschlands bei der Europäischen Union Ländervertretern übertragen 

werden, wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder be-

troffen waren. Die Regelung wurde im neuen Absatz 6 auf drei Bereiche beschränkt und 

aus der „Soll“-Vorschrift wurde eine bindende Regelung: 

„Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder auf 
den Gebieten der schulischen Bildung, der Kultur oder des Rundfunks betroffen 
sind, wird die Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union zustehen, vom Bund auf einen vom Bundesrat benannten Vertreter der 
Länder übertragen.“ (Artikel 23 Abs. 6 GG Satz 1 neu; Änderungen gegenüber alter 
Fassung hervorgehoben) 

Die Ausweitung der Gesetzgebungskompetenzen der Länder im Rahmen der Föderalis-

musreform – vor allem durch die Aufhebung der Rahmengesetzgebung – hätte dazu ge-

führt, dass die Länder Deutschland zukünftig im Ministerrat auf Grund der Regelungen des 

Artikels 23 Abs. 6 GG vermehrt vertreten hätten. Diese Ausweitung wollte die Bundesre-

gierung nicht akzeptieren, da diese Regelung ihr ja bereits prinzipiell ein Dorn im Auge 

war. Daher beschränkte man die Mitwirkung auf die genannten drei Politikbereiche, welche 

die Regelung bisher hauptsächlich betroffen hatten. Die „kleine“ Reform des Artikels 23 

Abs. 6 GG „ist in erster Linie die Gewährleistung, dass die Rechte der Länder in Europaangelegenheiten 

möglichst genau auf dem gleichen Stand wie vor der Föderalismusreform bleiben“ (Eppler 2006d: 22). 

Jedoch könnte sich die Ländermitwirkung im Ministerrat trotzdem ausweiten, da die alte 

„Soll“-Regelung öfter zu Streitigkeiten führte (vgl. Kapitel 5.1.3.2), die nun nicht mehr auf-

treten sollten.111  

In Fällen sonstiger ausschließlicher Gesetzgebungsbefugnisse der Länder liegt die Verhand-

lungsführung zukünftig bei der Bundesregierung. Der Bundesrat kann jedoch für Ratsta-

                                                 

111  Die neuen Regelungen nach Artikel 23 Abs. 6 GG werden dementsprechend auch im EUZBLG ange-
passt (Bt.-Drs. 16/813: 10; Bt.-Drs. 16/814: 3-4, 14-15). 
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gungen Vertreter der Landesregierungen im Ministerrang bestimmen, die in Abstimmung 

mit der Bundesregierung Erklärungen abgeben dürfen (Bt.-Drs. 16/814: 14). Eine kleine 

Anpassung gab es noch für die bisher in der Praxis irrelevante Europakammer des Bundes-

rates. Diese hat das Recht, im Namen des Bundesrates Beschlüsse zu treffen, bisher aber 

nur bei Anwesenheit der Mitglieder. Durch die Änderung des Artikels 52 Abs. 3a GG ist es 

in Zukunft auch möglich, Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren zu treffen. Dies soll 

es dem Bundesrat ermöglichen – im Sinne der „Europatauglichkeit“ – flexibler auf die oft 

kurzen Fristen und Verhandlungsabläufe bei Rechtsetzungsvorhaben der EU reagieren zu 

können. 

5.2.3.2 Sanktionsmaßnahmen und Zahlungspflichten  

Die Auswirkungen von Sanktionsmaßnahmen, Verpflichtungen gegenüber der Europäi-

schen Union,  und deren Aufteilung auf Bund und Länder war ebenfalls in den Reformdis-

kussionen thematisiert worden. Bisher fielen Vertragsverletzungen auf den Bund zurück, 

auch wenn sie von einem oder mehreren Ländern verursacht worden waren. Man einigte 

sich auf Regelungen zur EU-Haftung sowie zum Nationalen Stabilitätspakt (ausführlich: 

Kemmler 2006). 

Artikel 104a GG erhielt einen ergänzenden Absatz 6 zur Regelung „finanzwirksamer Ent-

scheidungen zwischenstaatlicher Einrichtungen“ (Bt.-Drs. 16/813: 19), die vor allem die Haftung 

in Fällen von Zwangsgeldern oder Finanzkorrekturen durch die EU betreffen.112 Demnach 

tragen diese Zahlungen in Zukunft Bund und Länder je nach Zuständigkeit. Bei län-

derübergreifenden Finanzkorrekturen greift ein Solidarprinzip, nach dem der Bund zu 15 

Prozent und die Länder zu 85 Prozent die Lasten tragen: 

„Bund und Länder tragen nach der innerstaatlichen Zuständigkeits- und Aufgabenverteilung die 
Lasten einer Verletzung von supranationalen oder völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands. 
Im Falle länderübergreifender Finanzkorrekturen der Europäischen Union tragen Bund und Län-
der diese Lasten im Verhältnis 15 zu 85. Die Ländergesamtheit trägt in diesen Fällen solidarisch 
35 vom Hundert der Gesamtlasten entsprechend einem allgemeinen Schlüssel; 50 vom Hundert der 
Gesamtlasten tragen die Länder, die die Lasten verursacht haben, anteilig entsprechend der Höhe 
der erhaltenen Mittel. […]“ (Artikel 104a Abs. 6 GG neu) 

                                                 

112  Ergänzt werden die Regelungen des Grundgesetzartikels durch das neue „Gesetz zur Lastentragung im 
Bund-Länder-Verhältnis bei Verletzung von supranationalen oder völkerrechtlichen Verpflichtungen“ 
(Lastentragungsgesetz – LastG) in Artikel 15 des Föderalismus-Begleitgesetzes (Bt.-Drs. 16/814: 10). Au-
ßerdem wurde das EUZBLG dementsprechend angepasst, dass die Bundesregierung zu Einlegung von 
Rechtsmitteln gegen länderübergreifende Finanzkorrekturen der EG verpflichtet ist, wenn die Länder dar-
auf bestehen und mit der Bundesregierung darüber kein Einvernehmen herstellen konnten (Bt.-Drs. 
16/814: 4). 
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Des Weiteren wurden auch Regelungen für den Europäischen Stabilitäts- und Wachstums-

pakt getroffen. Im Rahmen der Europäischen Währungsunion ist Deutschland auf die Ein-

haltung von Stabilitätskriterien in der Haushaltspolitik verpflichtet. In den Jahren 2002 bis 

2005 (Süddeutsche Zeitung 2006) verstieß Deutschland in Folge gegen das Kriterium, wel-

ches besagt, dass das Haushaltsdefizit drei Prozent des BIP nicht übersteigen darf. Für die 

Berechnung der Verschuldung wird nicht nur das Defizit des Bundeshaushalts angerechnet, 

sondern das des gesamten Staatshaushaltes, inklusive der Länder und Kommunen. Der 

Bund muss dieses Defizit gegenüber der EU vertreten, konnte bisher binnenstaatlich aber 

keinen Einfluss auf die Haushaltdisziplin von Kommunen und Ländern nehmen, bzw. 

mögliche Sanktionen an diese weitergeben. Die neue Regelung sieht vor, dass Sanktionen 

der EU im Solidarprinzip zu 65 Prozent vom Bund und zu 35 Prozent von den Ländern zu 

tragen sind:113 

 „Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus Rechtsakten der Europäischen Gemein-
schaft aufgrund des Artikels 104 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zur 
Einhaltung der Haushaltsdisziplin sind von Bund und Ländern gemeinsam zu erfüllen. Sankti-
onsmaßnahmen der Europäischen Gemeinschaft tragen Bund und Länder im Verhältnis 65 zu 35. 
Die Ländergesamtheit trägt solidarisch 35 vom Hundert der auf die Länder entfallenden Lasten 
entsprechend ihrer Einwohnerzahl; 65 vom Hundert der auf die Länder entfallenden Lasten tragen 
die Länder entsprechend ihrem Verursachungsbeitrag. […]“ (Artikel 109 Abs. 5 GG neu) 

5.2.3.3 Weitere behandelte Themen 

Die Veränderungen der Föderalismusreform beeinflussten auch in weiteren Punkten das 

zukünftige Verhältnis Deutschlands zur EU. Die neuen Gesetzgebungszuständigkeiten, vor 

allem im Rahmen der Aufhebung der Rahmengesetzgebung, führten zu Veränderungen: 

Bisher war es bei der Rahmengesetzgebung notwendig, dass EU Rechtsetzungsvorhaben 

zuerst vom Bund, und dann im zweiten Schritt von den Ländern umgesetzt wurden. Die 

Politikbereiche der Rahmengesetzgebung wurden nun aufgeteilt in die konkurrierende und 

ausschließliche Gesetzgebung des Bundes und alleinige Länderkompetenzen. Im Sinne der 

„Europatauglichkeit“ Deutschlands sollte es damit in Zukunft einfacher und schneller ge-

hen, in diesem Bereich Regelungen umzusetzen. Gleichzeitig besteht jedoch die Gefahr, 

dass mit Hilfe der neuen Abweichungskompetenz nach Art. 72 Abs. 3 GG in einzelnen 

Gesetzgebungszuständigkeiten ein „Flickenteppich“ an unterschiedlichen Regelungen ent-

stehen könnte. Die einzelnen Länder haben die Möglichkeit von Bundesregelungen abzu-

                                                 

113  Ergänzt werden die Regelungen des Grundgesetzartikels durch das neue „Gesetz zur innerstaatlichen 
Aufteilung von unverzinslichen Einlagen und Geldbußen gemäß Artikel 104 des Vertrags zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft“ (Sanktionszahlungs-Aufteilungsgesetz SZAG) in Artikel 14 des Födera-
lismus-Begleitgesetzes (Bt.-Drs. 16/814: 9). 
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weichen, und dies könnte auch wieder die Probleme bei der Umsetzung von EU-

Rechtsetzungsakten steigen.114 

Bisher galten die Landesparlamente als Verlierer der Europäisierung (Calliess 2006). Auch 

die Föderalismusreform verbesserte ihre bisherige stiefmütterliche Berücksichtigung bei eu-

ropapolitischen Mitwirkungsmöglichkeiten nicht. Zum einen sind die Landesparlamente 

nun nach Aufhebung der Rahmengesetzgebung in mehr Bereichen für die alleinige Umset-

zung von EU-Rechtsetzungsvorhaben zuständig (Umlauft 2006). Zum anderen können sie 

in Politikbereiche für welche die Abweichungskompetenz gilt, von einem Bundesgesetz 

abweichende Regelungen treffen. Durch diese und andere Kompetenzübertragungen auf 

die Länder haben die Landtage zwar an Mitsprache gewonnen (Bayerischer Landtag 2006), 

im Bereich der europapolitischen Mitwirkung konnten sie jedoch keine größeren Fort-

schritte verbuchen. 

Im Anhang zur Föderalismusreform des Koalitionsvertrags der Großen Koalition (Koaliti-

onsvertrag von CDU, CSU und SPD 2005: 221-222) wurden zudem Veränderungen an der 

Bund-Länder Vereinbarung zur Zusammenarbeit in Angelegenheiten der Europäischen 

Union vorgeschlagen. Diese fanden sich im endgültigen Gesetzentwurf (Bt.-Drs. 16/814: 

14-15) aber nur in der Begründung wieder und wurden noch nicht rechtlich umgesetzt. Die 

Verhandlungen über diese Neuerungen stehen damit noch aus. 

5.3 Zwischenfazit 

Die „Föderalismusreform I“ bewirkte die umfassendsten Grundgesetzänderungen in der 

Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Deutscher Bundestag 2006b; Fried 2006). 

Die langjährigen Diskussionen und Verhandlungen führten im europapolitischen Bereich 

jedoch nur zu geringem Wandel. Die umfangreiche Kritik an der „Europafähigkeit“ 

Deutschlands – vor allem in Hinblick auf Außenvertretung und Verhandlungsführung ge-

genüber der EU – hatte keine größeren Folgen. Die mangelnde „Europatauglichkeit“ war 

zum einen den Beteiligungsmechanismen von Bundestag und Bundesrat nach Artikel 23 

GG, zum anderen auch den Abstimmungsproblemen innerhalb der Bundesregierung ange-

lastet worden. 

                                                 

114  Dies führte vor allem bei der Umweltgesetzgebung zu Unbehagen bei Kritikern, die einen Flickenteppich 
und einen Wettlauf um die „weichesten“ Regelungen befürchteten, sowie eine Art „Ping-Pong“-Gesetzge-
bung durch wechselseitige Rechtsetzung von Bund und Ländern (Prantl 2006). 
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Während der Verhandlungen in der Bundesstaatskommission kam man sowohl in Fragen 

der Revision von Artikel 23 als auch der EU-Haftung zu keiner richtigen Annäherung. Im 

Kompromiss der Großen Koalition und der deutschen Länder einigte man sich 2006 dann 

darauf, den Status Quo im Großen und Ganzen zu zementieren. Die neue verbindliche Re-

gelung in Artikel 23 Absatz 6 GG könnte allerdings dazu führen, dass die Länder Deutsch-

land in Zukunft häufiger im Ministerrat vertreten. Dies muss die Praxis zeigen. Zusätzlich 

wurden nationale Regelungen für Fälle von EU-Sanktionsmaßnahmen getroffen, welche 

die Länder bei finanziellen Strafzahlungen miteinbeziehen. 

Die Länder konnten somit ihr hohes Domestizierungsniveau sichern, jedoch keine wei-

teren Domestizierungsbestrebungen durchsetzen, die sich im Zuge der Verhandlungen ge-

zeigt hatten. Martin Große Hüttmann interpretiert die Verhandlungen dahingehend, dass 

sowohl der Bund als auch die Länder mit der Praxis von Artikel 23 GG anscheinend noch 

recht gut leben konnten, so dass der Status Quo nicht angetastet wurde (Große Hüttmann 

2005: 32). 

Bei den Verhandlungen der Bundesstaatskommission hatten Bund und Länder auf Maxi-

malpositionen verharrt. Sie verfielen damit wieder in ihre alte Handlungslogik des Bargai-

ning (Eppler 2006d: 23). Die Arbeit der Bundesstaatskommission war dabei durch klassi-

sche Politikverflechtung bestimmt: Die Verhandlungspartner bestanden in manchen Berei-

chen auf ihren Positionen und die Verhandlungen scheiterten. Der Status Quo war an-

scheinend für die Verhandlungspartner verlockender gewesen. Bei der im Endeffekt 

durchgeführten „Föderalismusreform I“ im Jahre 2006 rührte man ebenfalls nicht am eu-

ropapolitischen Status Quo. Die Länder verfolgten das Ziel, ihre europapolitische Mitwir-

kung nach Artikel 23 GG zu bewahren und auszubauen. Es kam jedoch zu keiner Auswei-

tung der Mitwirkungsrechte nach Artikel 23 GG, wie die Länder sie gefordert hatten, aber 

auch nicht zu deren Einschränkung, wie der Bund sie sich gewünscht hatte. Es scheint so-

gar, dass – im Sinne der „Politikverflechtungsfalle“ Scharpfs – Parallelstrukturen aufgebaut 

wurden, welche Reformen zukünftig noch schwerer machen könnten (Eppler 2006d: 23). 

Es war nicht gelungen eine Verhandlungsarena ähnlich dem EU-Konvent zu gründen, 

deren Beschaffenheit es Vertretern aller politischen Institutionen ermöglichte, gleichbe-

rechtigt miteinander zu verhandeln. Die Zusammensetzung und die Verhandlungsbedin-

gungen der Bundesstaatskommission hoben die Politikverflechtung nicht auf. Bedeutende 

politische Akteure, wie Vertreter der Landesparlamente oder der kommunalen Spitzenver-

bände, waren nicht angemessen repräsentiert. Dies kann auch ein Grund dafür gewesen 

sein, dass es der Bundesstaatskommission – im Gegensatz zum EU-Konvent – nicht ge-
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lang, einen tragfähigen Kompromiss auszuarbeiten. Es kam zu keiner gemeinsamen kon-

struktiven Arbeit an den Reformzielen, sondern die einzelnen Vertreter der Bundesregie-

rung bzw. die Ministerpräsidenten verfielen mehr und mehr in Besitzstandswahrung. Der 

zweite Anlauf zur Reform wurde von der Bundesregierung und den Ländern „hinter ver-

schlossenen Türen“ durchgeführt. Zwar konnte auf die Verhandlungen der Bundesstaats-

kommission zurückgriffen werden. Eine neuerliche breite und öffentliche Diskussion fand 

aber nicht mehr statt. 

Die Länder waren sich in der Bewahrung ihrer Beteiligungsmechanismen und ihres Do-

mestizierungsniveaus einig gewesen. Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ländern 

konnten während der Verhandlungen in der Bundesstaatskommission jedoch zu Fragen 

der Weiterentwicklung der Mitwirkung immer wieder beobachtet werden. Dies könnte mit 

ein Grund dafür sein, dass es nicht gelang weitere Domestizierungsforderungen durchzu-

setzen. Es wurde auch in den weiteren Verhandlungen 2005 und 2006 deutlich, dass die 

Vorstellungsunterschiede zwischen finanzstarken und -schwachen Ländern weiter ausei-

nanderdrifteten. Da aber die Verhandlungen zur Föderalismusreform in dieser Zeit nicht 

öffentlich stattfanden, konnten die wirklichen Positionen der einzelnen Länder nur verein-

zelt, wie im Falle Mecklenburg-Vorpommerns, ausgemacht werden. Für eine tiefergehende 

Untersuchung wäre eine umfassende Befragung von Verhandlungsführern der einzelnen 

Länder notwendig gewesen, die im Rahmen dieser Magisterarbeit aber nicht umgesetzt 

werden konnte.  

Auffällig waren bei den Verhandlungen Wechselwirkungen durch Regelungen, die auf 

deutscher und europäischer Ebene getroffen worden waren, im Sinne zweier „korrespon-

dierender Röhren“: So diskutierte die Bundesstaatskommission auch die möglichen Aus-

wirkungen neuer Regelungen des Vertrags über eine Europäische Verfassung. Ziel der Fö-

deralismusreform war die Einführung einer klaren Kompetenzentflechtung, sowohl zwi-

schen Ländern und Bund, als auch zwischen deutscher und europäischer Ebene. Wie schon 

bei den Verhandlungen zum EU-Konvent entpuppte sich eine derartige Entflechtung als 

nicht durchsetzbar: „Ohne eine Berücksichtigung der europäischen Ebene ist das deutsche föderale Sys-

tem wohl nicht reformierbar“ (Eppler 2006a: 93). 

Zudem wollten die Länder, wie schon in den 1990er Jahren, nicht durchgesetzte Forderun-

gen aus europäischen Verhandlungen national umsetzen. So wurde versucht, einzelne For-

derungen, die im Rahmen des VVE in Europa und bei der nationalen Ratifizierung aufge-

taucht waren, in der Föderalismusreform unterzubringen, was jedoch größtenteils misslang. 

Es wurden zwar Vorschläge über die Anpassung der Regelungen in der Bund-Länderver-



Die Reform des deutschen Föderalismus 115 

einbarung zur europapolitischen Zusammenarbeit getroffen, darüber wurden jedoch noch 

keine abschließenden Gespräche geführt. 

Von vornherein waren in den Verhandlungen die Themen Gebietsreform und Finanzen 

ausgeklammert worden. Es wurde beschlossen, zumindest das zweite Thema, in neuen 

Verhandlungen aufzunehmen. Unter europapolitischen Aspekten bietet die sich daher an-

schließende „Föderalismusreform II“ weniger Zündstoff, womit zu vermuten ist, dass die 

europapolitische Praxis dadurch nicht nachhaltig verändert werden wird (Hrbek 2006: 

156).115  

Entsprechend Hypothese 2 konnte gezeigt werden, dass die Verhandlungen zur Födera-

lismusreform von Politikverflechtung bestimmt waren. Die Annahme, dass die Länder we-

gen des bereits hohen binnenstaatlichen Domestizierungsniveaus und auf Grund von Mei-

nungsverschiedenheiten untereinander weniger engagiert als in der Vergangenheit für ihre 

Forderungen eintraten, konnte in Ansätzen durch die Quellenlage nachgewiesen werden. 

Unterschiedliche Ländervorstellungen von Domestizierungsrichtung und Domestizie-

rungsgrad konnten aber nicht so stark ausgemacht werden wie während der Beratungen 

zum VVE. Die Länder pochten während der Föderalismusreform im Sinne der „let-us-in“-

Strategie auf die Bewahrung und Ausweitung ihrer europapolitischen Mitwirkungsrechte. 

Insgesamt war der Domestizierungsdruck der deutschen Länder binnenstaatlich jedoch 

schwächer als im Zuge der Verhandlungen 1992 um den Artikel 23 GG. Es gelang ihnen 

nicht, ihr Domestizierungsniveau im Sinne der Bewahrungsthese weiter ausbauen. Auf 

Grund der Politikverflechtung bestand jedoch nicht die Gefahr hinter den Status Quo zu-

rückzufallen, und so konnten sie ihr Domestizierungsniveau konservieren. 

                                                 

115  Die Aufnahme der Verhandlungen zur „Föderalismusreform II“ zur Modernisierung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen wurde am 15. Dezember 2006 von Bundestag und Bundesrat beschlossen (Bt.-Drs. 
16/3885, Br.-Drs. 913/06, vgl. Baus/Fischer/Hrbek 2007). 
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6. Fazit 

Die Bedeutung, welche die Europäische Union heute für das politische System der Bundes-

republik Deutschland besitzt, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. So verwundert 

auch nicht die Aussage des niedersächsischen Ministerpräsidenten, Christian Wulff, aus 

dem März 2007, „dass europäische Politik keine Außenpolitik mehr ist, sondern Innenpolitik, weil in 

Brüssel in manchen Bereichen mehr entschieden wird als in Berlin“ (FAZ 2007). Dem entsprechend 

war zu erwarten gewesen, dass die deutschen Länder im Zuge der Reformverhandlungen 

zum VVE und zur Föderalismusreform auf Anpassungen und Ausweitung ihrer europapo-

litischen Mitwirkung drängen würden. 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die deutschen Länder während der Verhandlungen 

zum VVE und zur Föderalismusreform weiterhin nach einer Domestizierung der deut-

schen Europapolitik strebten. Jedoch konnten in den Verhandlungen Unterschiede im 

Domestizierungsgrad und in der Verfolgung der Strategien des „let-us-in“ und des „leave-

us-alone“ ausgemacht werden. Der Domestizierungsdruck variierte, was sowohl auf die 

Verhandlungsbedingungen, die diskutierten Inhalte, als auch die Interessenvielfalt zwischen 

den Ländern zurückgeführt werden kann. 

Im Zuge der Verhandlungen des EU-Konvents und der Föderalismusreform verfolgten die 

Länder unterschiedliche Ziele. Im Zuge der Verhandlungen zum VVE stellten sie sowohl 

Domestizierungsforderungen im Sinne der „let-us-in“- als auch der „leave-us-alone“-Stra-

tegie auf. Der in den 1990er Jahren festgestellte Trend hin zu Kompetenzabgrenzung und 

normativen Domestizierungsbestrebungen hatte weiter Bestand. Während der Verhandlun-

gen zur Föderalismusreform verfolgten die Länder vor allem prozedurale Domestizierungs-

forderungen, die auf die Bewahrung und Ausweitung ihrer Mitwirkungsmöglichkeiten nach 

Artikel 23 GG abzielten. Das Mitwirkungsdefizit schien aber aus Ländersicht auf europä-

ischer Ebene größer als auf deutscher, da sie im Zuge des EU-Konvents sehr viel mehr 

Anstrengungen mit dem Aufstellen und Verfolgen von Domestizierungsforderungen auf 

sich nahmen. Auf deutscher Ebene strebten sie hauptsächlich Änderungen der Mitwirkung 

unterhalb des Verfassungsrangs an. 

„Zum deutschen Föderalismus gehört sicherlich auch, dass die Länder nicht als geschlossener Block erschei-

nen“ (Hrbek 2007: 15), merkte der Föderalismusforscher Rudolf Hrbek im Januar 2007 auf 

einer Konferenz zur Föderalismusreform und Europapolitik an. Eben solche Meinungs-

unterschiede zwischen den Ländern wurden während der beiden Prozesse beobachtet. Sie 

konnten jedoch im Zuge der Verhandlungen des EU-Konvents sehr viel deutlicher heraus-
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gearbeitet werden. Da bei den Verhandlungen in sehr vielen Bereichen Entscheidungen 

über den Domestizierungsgrad und die Verfolgung der „let-us-in“- oder der „leave-us-

alone“-Strategie getroffen werden mussten, und viele Veränderungen anstanden oder aus 

Ländersicht notwendig erschienen, gab es auch mehr Abstimmungsbedarf. Diesen wird es 

im Zuge der Verhandlungen zur Föderalismusreform ebenfalls gegeben haben. Die euro-

papolitische Dimension machte aber nur einen kleinen Teil der Verhandlungsmasse aus 

und wurde in den Verhandlungen nicht schwerpunktmäßig diskutiert. Zudem stand bei der 

Föderalismusreform aus Sicht der Länder nur eine Anpassung der Regelungen an, mit de-

nen sie in der Vergangenheit sehr zufrieden gewesen waren. Bei den Verhandlungen zum 

VVE wurde sehr viel tiefgreifender an den institutionellen Regelungen gearbeitet, und es 

tauchten diverse neue Verfahrensregeln auf, welche die Länder zum Teil unterstützten und 

zum Teil ablehnten. 

Den Ländern gelang es sowohl auf europäischer als auch auf deutscher Ebene ihr Domes-

tizierungsniveau zu wahren. Unter dem „Leitmotiv“ der Stärkung des Subsidiaritätsprin-

zips lag ihr Hauptaugenmerk bei den Verhandlungen zum VVE auf der Kompetenzab-

grenzung. Sie konnten zahlreiche Forderungen durchsetzen, darunter viele nach der „let-

us-in“-Strategie. Es erhielten aber auch zahlreiche Regelungen im Vertragswerk Einzug, die 

den Ländern missfielen. In der Summe – auch bei Berücksichtigung der Ausweitung der 

Mehrheitsentscheidungen – ist es daher schwierig zu beurteilen, ob die getroffenen Rege-

lungen das Domestizierungsniveau der Länder eher erhöht oder gesenkt hätten, wäre der 

VVE nicht in der Ratifizierung gescheitert. Vor allem der Domestizierungsgrad einiger 

normativer Regelungen und des komplexen Frühwarnsystems ließe sich erst in der politi-

schen Praxis feststellen. Auf jeden Fall war es ihnen erfolgreich gelungen, viele ihrer 

Wunschthemen auf der europäischen Ebene zu platzieren und umzusetzen. Im Sinne der 

bewahrenden Domestizierung gelangen den Ländern somit einige Erfolge. Sie konnten a-

ber ebenso auch projizierend wirken: Es gelang ihnen unter anderem mit der Einführung 

des Frühwarnsystems ein Stück der für Deutschland typischen Politikverflechtung zwi-

schen Bund und Ländern auch auf der europäischen Ebene zu positionieren.  

Bei den Verhandlungen zur Föderalismusreform waren die Domestizierungsbestrebungen 

der Länder nicht von vergleichbarem Erfolg gekrönt. Sie zielten auf die Bewahrung und 

Ausweitung ihrer bisherigen Mitwirkungsmöglichkeiten ab. Die meisten Forderungen 

konnten die Länder nicht durchsetzen, es kam nur zu einer leichten Veränderung des Sta-

tus Quo ihrer binnenstaatlichen Mitwirkungsmöglichkeiten nach Artikel 23 GG. Die Be-

schränkung des Vertretungsrechts auf die Bereiche der schulischen Bildung, der Kultur und 

des Rundfunks und die gleichzeitige Umwandlung in eine verbindliche Vorschrift könnten 
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aber dazu führen, dass der Bundesrat in Zukunft sehr viel öfter als in der Vergangenheit 

den Bund in Brüssel vertreten wird. 

Wie auch schon bei früheren Verhandlungen in der EU, so zum Vertrag von Maastricht, 

versuchten die Länder ihre Forderungen auf verschiedenen Verhandlungsarenen zu positi-

onieren. Die Verhandlungsprozesse verhielten sich wie „korrespondierende Röhren“ zu-

einander. Konnten die Länder ihre Wünsche in den Verhandlungen auf der supranationa-

len Ebene nicht durchsetzen, versuchten sie es erneut auf nationalem Terrain. So gelang es 

den Ländern im Zuge der nationalen Ratifizierung des VVE einige Beteiligungsregelungen 

gesetzlich festzuhalten. Deren Niveau ist aber nicht vergleichbar mit den durchgesetzten 

Regelungen im Zuge der Ratifizierung des Maastrichtvertrags. Wie auch der VVE, traten 

sie zudem nie in Kraft.  

Die Beschaffenheit der Verhandlungsarenen gestaltete sich für die Länder recht unter-

schiedlich. Die Länder waren während des EU-Konvents direkt an den Verhandlungen be-

teiligt und konnten zahlreichen getroffenen Regelungen ihren Stempel aufdrücken, büßten 

diese Partizipation in den sich anschließenden Beratungen des Europäischen Rats jedoch 

wieder ein. War die Politikverflechtung im EU-Konvent größtenteils aufgehoben, verfielen 

die Verhandlungen bei den sich anschließenden Verhandlungen im Europäischen Rat wie-

der in die alten Muster des Bargaining. Den Ländern gelang es daraufhin auch nicht – wie 

in der Vergangenheit – Vetopotential aufzubauen. Die Bundesregierung nahm – mit Ver-

weis auf ihre Teilnahme an den Vorverhandlungen – keine weitere Rücksicht auf die Wün-

sche des Bundesrates. Im Zuge der Ratifikation konnten sie durch ihr Vetopotential die 

Politikverflechtung für sich ausspielen und weitere Domestizierungsforderungen durchset-

zen.  

Die Verhandlungen zur Föderalismusreform waren von der Politikverflechtung des deut-

schen föderalen Systems bestimmt. Es gelang nicht, freie Verhandlungen –  wie im Zuge 

des EU-Konvents – durchzuführen. Die Verhandlungen der Bundesstaatskommission 

scheiterten, auch weil sie denen des Europäischen Rats ähnelten, wobei Bund und Länder 

im Sinne des Bargaining recht feste Positionen vertraten. Nach deren Scheitern schlossen 

sich intransparente Gespräche an, die sich auch nicht aus dieser Logik befreien konnten. 

Bund und Länder verharrten auf ihren Positionen und änderten so nur wenig am europa-

politischen Status Quo. 

Der Vergleich der beiden Verhandlungsprozesse erweckt den Eindruck, dass die Länder 

auf europäischer Ebene stärker domestizierend wirken konnten. Die geplante Reform der 

EU barg denn auch mehr Gefahren für ihre europapolitische Machtstellung als die Ver-
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handlungen zur Föderalismusreform, bei denen die Europapolitik eher ein Randthema war 

und sie – auf Hintergrund des durch die Politikverflechtung abgesicherten Status Quo –

eine sichere Position besaßen.  

Einen Ausblick wagend kann vermutet werden, dass mit dem Abschluss der beiden Re-

formprozesse der europapolitische Wandel für die deutschen Länder nicht zum Erliegen 

kommt. Nach dem Scheitern der Ratifizierung des VVE, wurden große Teile der Verhand-

lungsergebnisse in den „Vertrag von Lissabon“ hinübergerettet. Somit können sich – die 

erfolgreiche Ratifizierung in allen Mitgliedsländern der EU vorausgesetzt – die viel disku-

tierten Regelungen nun in der Praxis beweisen: Die Länder würden erneut die Möglichkeit 

erhalten – im Zuge des nationalen Ratifizierungsgesetzes – weitere binnenstaatliche Mit-

wirkungsmöglichkeiten durchzusetzen. Außerdem stehen für die Zukunft in Folge der Fö-

deralismusreform auch erneut Gespräche über die Überarbeitung der Bund-Länder Ver-

einbarung zur Zusammenarbeit in Angelegenheiten der EU an. Daher sind weitere Re-

formanstrengungen nötig, wie Staatsminister Rainer Robra aus Sachsen-Anhalt auf einer 

Konferenz im Januar 2007 anmerkte: „Damit Bund und Länder nicht nur gegenseitige Konfliktver-

hütung betreiben, sondern gemeinsam für die Erhöhung der Durchsetzungskraft deutscher Politik in Euro-

pa sorgen, bedarf es neuer Abstimmungen, Positionsbestimmungen und Bewertungen“ (Robra 2007: 9).  

Die Länder traten zu den Reformprozessen Anfang des 21. Jahrhunderts mit dem breiten 

Rückgrat ihres hohen Domestizierungsniveaus auf, auch wenn sie die Grenzen einer Aus-

weitung ihrer Mitwirkungsrechte spüren konnten. So wurde im EU-Konvent deutlich, dass 

für Länderinteressen nur wenige Unterstützer zu finden waren. Vor dem Hintergrund, dass 

sich vor allem die dreizehn Beitrittskandidaten wenig für die Regionsanliegen interessierten, 

könnte es somit in Zukunft noch schwieriger für die Länder werden, domestizierend auf 

der europäischen Ebene zu wirken. Zudem blieb die Interessenvielfalt zwischen den Län-

dern weiterhin deutlich spürbar, was ihr Domestizierungsniveau nicht schmälerte, ihren 

Domestizierungsdruck jedoch beeinflusste. Gelingt es den Ländern zukünftig sich gemein-

sam für Forderungen einzusetzen, wird sich dies auch positiv auf ihre Durchsetzungskraft 

auswirken. In der Summe agierten sie aber in den untersuchten Verhandlungsprozessen als 

erfolgreiche Domestizierer und eines steht jetzt schon fest: „Es sollte mit einer Fortsetzung der 

Domestizierungsbestrebungen der Länder in der Europapolitik gerechnet werden“ (Harnisch 2007: 74). 
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